
Änderung der Richttinien für den Verkehr mit dem Ausland In strafrechtlichen 

Angelegenheiten (RIVASt) 

AV der Behörde für Justiz und Gleichstellung Nr. „~l/' /2012 

vom 06 .12.2012, A2.. : 9350/211 

1. 

Die Bundesregierung und die Regierungen der Länder sind übereingekommen, die 

einheitlich für den Bereich des Bundes und der Länder geltenden Richtlinien für den Verkehr 

mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten (RiVASt) vom 18. September 1984 

(BAnz. Nr. 176 vom 18. September 1984 in Verbindung mit der Beilage Nr. 47184; AV der 

Justizbehörde Nr. 19/1984 vom 28. September 1984, HmbJVBI. 1984 Seite 168) in der 

geänderten Fassung vom 8. Dezember 2008 (BAnz. Nr. 196b vom 24. Dezember 2008: AV 

der Justiz:behörde Nr. 36/2008 vom 20. November 2008, HmbJVBI. 2008 Seite 105) ~u 

ändern. Für die Freie und Hansestadt Hamburg werden die vereinbarten Änderungen 

hiermit in Kraft gesetzt. 

II. 

Von einem Abdruck der Anderungen im Hamburgischen Justizverwaltungsblatt wird 

abgesehen. Die Richtlinien werden in ihrer geänderten Fassung (ahne den zweiten Teil des 

Kapitels C) im Bundesanzeiger und zudem mit sämtlichen Anlagen (außer den Mustern) auf 

der Homepage des Bundesministeriums der Justiz (www.bmj.de) veröffentlicht 

III. 

Diese Allgemeine Verfügung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 

{.C. 12. 2t>ll. 

Datum 
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Bundesministerium der Justiz 

Bekanntmachung 
der Neufassung der Richtlinien 

für den Verkehr mit dem Ausland 
in strafrechtlichen Angelegenheiten 

{RiVAStJ 

Vom 5. Dezember 2012 

Die Bundesregierung und die Regierungen der Länder sind übereingekommen, d ie 
einheitlich für den Bereich des Bundes und der Länder geltenden Richtlinien für den 
Verkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten vom 18. September 
1984 (BAnz. l\Jr. 176 vo m 18. September 1984 in Verbindung mit der Beilage 47/84) 
in der geänderten Fassung vom 8. Dezember 2008 (BAnz. Nr. 196b vom 24. Dezem· 
ber 2008j zu ändern. Die Beteiligten gehen davon aus, dass jede Regierung die 
geänderte Fassung der Richtlinien jeweils für ihren Geschäftsbereich in Kraft setz.t. 

Die nachfolgenden Richtlinien setze ich mit dern 1. Januar 2013 für alle Bundes
behörden in Kraft. 

Die geänderten Richtlinien werden zusätzlich ab 1. Januar 2013 mit sämt lichen A n
lagen (außer den Mustern) auf der Homepage des Bundesministeriums der Justiz 
(www.bmj.de) veröffent licht. 

Berl in, den 5. Dezem ber 2012 

Die Bundesministerin der Justiz 

S. Leuthe usser -Sc hnarrenbe rger 
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Richtlinien 
für den Verkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten 

{RiVASt) 
lnh altsü bersicht 

Ka1>[tel A 

Allgemeine Richtlinien für den Verl<ehr mit anderen Staaten 

Erster Teil 

Der Rechtshilfeverkehr mi1t ausländischen Behörden 

Abschnitt 1 

llnwendun gsyrunds:il .:e 

lnll:fnalioM tt Rec:hl!'ih rA 
Le slung vorl Ret:hlsh lle 

Umfang der Rechtshilfe 
GescMltsweye 

Allgemeines 

Unterabschnitt 1 

Grundsätze 

Ver.(ehr zw sehen Bundes- und L<1ndesbehörden u111d dem Bundeso(r m nalC1J11l 

Besondere am Rech1sh feverkehr beteiligte Behörden 

Form der Schriftstücke 

Unterzeichnung und Beg aub gung 

Übermittlung n besonderen Fä en 

Beg eitschre ben und Segle tbericht 

Ber chte 

Ber chtspllicht dar Bewilligungsbehörde n besonderen Fä an 

BAr r.htspfiir.til in lmm1Jnit:~tsangalA9A11ha 1011 (vg aui;-;h § f t Msa.t' 2 lllG} 

Überse LLung en 

Kos tan clfll' ner.hlM ff! 

UntetabschniU 2 

Allgemeines für eingehende Ersuchen 

Grundlagen de-- nechtsh fe 

Fell erhafte Zu e tung 

Er9i!nzung 
Entschedung über de Bewilligung der Rechtsh fe 

Stichtag für d ie Vorausset zungen der nechtshilfe 

Binclung~·.viMung der BP.will gung 

Erledigung das Ersuchens 
Ao\lf!f1AirlSt:l1l 

We lergabe nach der Er ed yung des Ersuchens 

lnl llndische Slrafverlo gungs- oder Verw;~llungsmaßnallrnen 

Unterabschnitt 3 

Allgemeines für ausgehende Ersuchen 

Grundlagen de< n echtsh fe 

Berücksicht gung des aus ändischan Verfahrensrechts 

Form des Ersuchens und se ne An ag&n 

LAgalisalion 

lnha t da!'> Er~uchens 

Prii lung tJr'ld We ler e lung 

Nad11r'il9lictte Änderung der Sachlage 

Abschnitt 2 

Besondere Richtlinien fiilr eingehende Erlluchen 

Unterabschnitt 1 

Ersuchen um Auslieferung 

Slaatsar,gef1örig><.e l der verfo glen Persoo (§ 2 111CJ 

(unbesel.Llj 

Z11st.~mJigke l llei Gefahr un VewJg 

Verdacht e nBr Auslandsstraftal 
Vorläuf ge Festnahme(§ 1!:) 1 RG) 
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31 
JB 
39 

·10 
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·1:! 
11:'$ 

44 

45 

·1S 
47 

·1B 
·19 
!iO 

:i1 
!i2 

53 
54 
!10 
56 

Vorläuf ge Maßnahmen der Staatsanwaltschaft be dem Ober andesger cht 

M LL&i ung der vor äuf geri Fesl11a/1n1e an cJ ie aus ärtd :>ehe B~1&de 

Ber chi über de '!Or äuf ge Auslieferungshaft und Festnahme 

Amtsrichter! ehe Vernehmung e nes n chi aufgrund e nes Auslieferungshaftbefeh s vorläufig FestgenommeMn (§ 22 1nG} 

l\mtsrir.h!Ar l r:he VArnAhmu"g dAl\ aufgrund e nAs /l.us efAl\mgsh;iHt,flfeh s FaslgAnornmenen (§ 21 1nq 

Haftfristen 

ErstA Maßnilhrntln nach Eir1g:tng d es /\11slielar1Jngsernw:hem: 

l\i.1fhehung des /\uslieferungst1.1nbeffll1 s (§ 1 fi J\bsal<! 2. § 24 1110) 

Berücksicht gung deutscher Slrafanspi\.lche 

VerhÄltnis zw sehen Aus efen.mg und Auswe sungsverfa.hren 

Asylverfahren 

Einbürgerungsverfahren 

Herbaiführung gerichl eher Entscheidung&n nach§ 29 Absatz 2. § '12 lnG. Ber clitspllichten 

B er ch l nad1 /\t-'\chlu:l:l des Zulas:iig.-A lsvwf:lhrens O<f l'lr hei vere nf:tchler ./\ii:>. t'!ferung 

Herausgabe von Gegenständen (§§ 38, 39 lflC} 

Dwchflj llrung der /\u:l lieferung 

B eg eilpapif'.re für de O\irGl1fiihrung der /\us efenmg 

Nad1träglictle E nwendungen 

Nachrcht von dem Abschluss des Auslieferungsverfahrens 

Nachtragsersuchen 

Unterabschnitt 2 

Er'Suchen um voruber.gehende Auslieferung 

NtJrnmer 57 Vorübi:trgehende /\.\1S eferun(j (§ 37 IRG) 

~Jummer t.8 B edingungen 

Nllfnmer 59 Ver~ir:t1\ auf de Rür:k e l&ru119 

Nllfnmer 60 

Numm&r 6 1 
Nt1rnmer 62 

Numm er 63 

Unterabschnitt S 

El'Suchen um Durchlieferung 

Durch ererung (§§ 43 IT. § 831 IRC} ln1iJ unvorherge:1et1erie Zw sdien ;1nrJurtg (§ 4 7 1nq 

Deutsche Sl ra fansprüch& 

Übematime de< verfolgten Person 

D1Jrchführung der Durch eferung 

Unterabschnitt 4 

Ersuchen um Weiter1ieferung 

Nt1rnmer 63a Durchfijhrung der We terlit'llewng 

Numm er 61 
Nummer 6~ 

NurnmF;r fiS 

lllummer 61 
N11rnrnttr fiß 

N11rnmflr 69 

Nummer 70 
N11rnmer 71 

Numm er r2 
Nummer f3 
N1m1rnar 1·1 

N11rnrner 74a 

N11rnrnar i ·1b 

NtJrnn1er 74 t: 

N11rnmftr /~) 

Nummer iS 

N11rnm&r /Sa 

NtJrnmer 77 

Nummer 77a 

NtJmm er 7B 

Unterabschnitt 5 

Ersuchen um Rechtshilfe durch Vollstreckung (Vollstreckungshilfe) 

Vorbera 1endes Verfahren 

Haft zur Sicherung der Vo strec~ung (§ :iB lnC) 

l\nhil.nrng der verurleill~l PP.rson 

Vorbere tung der Entschedung der Slrafvollstr~'\ungs'\ammer 

Herbeifii hrung da- Ertli:;t~hei iJung der S lrafvo slreckungskarnmer (§§ 50. 5<1. 55 lllG. §§ 7Ba, b GVG) 

B er chl rlat:h Enlsche d.ing der Slmfvolls\tet~~ungs-<.arnrner (§ 55 IRG) 

Herbeifllhrung de< Entscheidung des Ober andesgerichts und des Bundesgerichtshofs (§ 55 Absatz 2 IRG} 

M llei \1119 ,1n das Btmdes.t.entralreg is l t'lr (§§ 55 At1sat.t. 3 56 /\t.:isat.t. 2 IRG) 

Übernahme der verurte ten Person 

Beachtung aus änd schar Bed ngungen 

Wf:lgfHll d flr Volls1r11ck1mgsvor0111ss11t.:~1ngtln (§ ;,1 l'<bsat4 6 l~C) 

l\bsr.h ui»s c-,der Unlerbrechung der Vollslreo.:kung 

VfJrp, nban1r\g \ibp,r d "" Wmw1rtung, Hl,lr:i1is9i1bfJ und ,l\~1fll'!ilung rle::; abge;:,chöpflen Vermögarn:; (§ !i6h 1110} 

B e Ahrur1g de~ Ver el.t.IM iibl'!r das Recht auf Er)\St'.:häl'J gung r1<)Ch § 5fia IRC (§ 57 1\bsatL 7 Sal.t. 1 lf<G) 

Unterabschnitt 6 

Ersuchen um sonstige Rechtshilfe 

Durchsuchung url d Be!':c: I\ 119nrihrth\ (§ 6 / 111G) 

Herausgabe (§ 65 tnG/ 

Be~ch agnrihm6 um :l Herausgabe vor\ K11 !urgütem 

Vernf.llmur\j 

Überwachung des Te ekommun "al ons•!erkehrs 

Zustellung 
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Nrnnn1er 79 

Nrnnmer 8() 
Nwnmer 81 

Nurntn&r 82 
N111nmer 83 

Nurnm&r 84 

C::e· .... ähnJO!} e nel'i Re se -toFölenvöt'schuFöse~ 

Vo,übe1gehe11cJe Übe1sle ur1g von Pe11'ione11 in das J\usla11d für e 11 ausliindisches Vtl r13h(t:ri (§ 62 IRG! 

Vo,üliergehende Über sie ung von Pernonen aus dern Aus and fü' e n aus äncJ sr.t1es Verfahrnn (§ 63 lllGi 

Du1chl}efönjfll'ung von Z~gen urn1 Zeuginnen um:l Ourcl1beförderung LUf Val illleckung (§§ 64, 65 1 RG) 

Übersendung von Akten 

/\uskunrt aus dem Bundes4enlra reg sler 

Abschnitt 3 

B&sond&r& Richtlinien für ausgehende Ersuchen 

Unterabschnitt t 

Internationale Fahndung 

Nummer 8~ lnt€f'nationa a Fahndung 

Nummer 86 

Nummer 81 
Nummer 88 
Nummer 89 
Nummer 90 
Nummer 91 

Nummer 92 

Nummer 93 

Nummer 93a 

Nummer 91 
N111nmer 95 
Nummer 96 
Nurnrner 97 

Nummer 9EI 
Nu1nm&1 99 
Ntirnmer 100 

Nummer 101 

Unterabschnitt 2 

Ersuchen um Ausliefetung 

Vorläuf ge lnhaftnahme. po lzel ehe Festnahme 

Basondera Beschlaun gung 

llnregung e nes Aus efenmgsersuchens. passbeschrän.-:ende Maßnahmen 

Beteiligung mehrerer Behörden 

(unbesetztj 

Ausl eferungsber chi 

Ausl eferungsun1erlagen 
Zah der Anlagesi 

Übersendung der Aus eferungsunter agen n Eilfällen 
lnha t des Haftbefehls 

VDllstrer.-<.bilr-<.e lsbeschein gung 

Herausgabe von Gegenständen 

Übernahrne der verfolgten Person 

Ab efervng der verfo gten Person 
Nad1r chl ''an d&t Üb&rnahme 
Spe..:iali läl \ind Nachlragsersuchen 

Einlief&tungs•!ermerk n den A-<.lEin 

Unterabschnitt 3 

Ersuchen um vorübergehende Au$lieferung 

Nummer 1CJ2 Voraussetzung und Durchführung 

Nummer 103 Rüco<lisferung (§ 68 IRG) 

Untetabschnitt 4 

Ersuchen um Durchlieferung 

Nlllnn1er 104 Durch efArur1g 

Nummer 105 

N11rnmer 10fi 

Nummer 107 
N111nmttr 10B 

Nummer 109 

NLJ1nrl1flr 110 

Nummer 111 

N111nmer 11 2 

Nlllnmer 113 

Nurnn1&r 11 3a 

Unterabschnitt 5 

Ersuchen um Rechtshilfe durch Vollstreckung (Vollstreckungshilfe) 

Ber ctll 11or Stellung e nes Vo streckunqsh feersuchens 

/\nl1C<ung dttr verurteilleo Person 

Berücksicht gung we 1erer deutscher Verfahren 

Vorbere l1Jng der VollslrnG"ungshilFeunler agen 

Herbeirührung cfef Entsdleidung des Ober andesgarichts (§ 11 Absatz 1\ IRGi 
(unbttseldl 

(u nb esetztj 

/\l)sr.h eßender Be,ir.ht 

DtJrr.hführung der Überslellung 

Ber ch t vor e ner Entscheidu~ nach ~ 456a StPD o der§§ 57. 5ia StGB 

Nurnmf!r 113b Vere nb.'ln1119 über de Verwertung , Heri!usgallf! und J\urteilung df!s ilbgesr:höpflen Vermögens(§ 71 ;i IRC\ 

Unterabschnitt <> 

Nummer 111 
Numm&r 115 

Nummer 116 

Nummer 117 
Nummer 11EI 

Ersuchen um sonstige Rechtshilfe 

Durchsuchung, Beschlagnahme und Herausgabe 

Zustellung 

Zus1ellung von Ladungen (vg . die Muster nach den Nummern 31 c. 31d} 
Vernetlmung 11on Bescl1u d glen, Zeuginnen . Zeugen und Sactiverständigen 

Auskunft. Überlassung von Akten 
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Nummer 119 

Nummer 120 

Nummer 121 

Vorübergehende Überste ung von Personen aus dem Aus and für e n da.i tsches Verfahren (§ 69 IRG} 

Vorübergehende Überste ung von Personen in das. Ausland für e n deutsches Verfahren (§ 10 1 RG) 

Unm tte barer Ver-<ehr m t Personen im Aus and 

Zweiter Teil 

Rechtshilfeverkehr der Pc>lizei- und Finanzbehörden 

Nrnnnier 122 l\rw;endung des Erslen Te s d~ R c t1ll n en 

NtJrnn1er 123 Tllig <!'ll des BtJnt·Jes<rim nalMlls 

Nummar 1 :H Tätig ~e 1 anderer Polize behörden 

Nummer 12~ Form und Inhalt des Ersuchens 

Nummer 126 Auskunft über Ve<strafen 

Nummer 127 Tätig<e 1 det Finanzbehörden 

Dritter Teil 

Der \lerlc.ehr mit diplomatischen und konsularischen Vertretungen 

Abschnitt 1 

Der Verllehr mit deutschen Auslandsvertretungen 

Nummer 12EI Begrff der Auslandsvert re1ungen 

Nt1rnmer 129 GrtJnrJsä l.<:e 

NL1rnmer 130 lnanspn1chnahrne aJf:r J\uslandsvertrnlungen 

NLJrnmer 131 Dienstweg 

Nummer 132 Gebühren und Ausagen 

N11rnn1sr 1 ;~~~ 

NL11nmer 1:H 

Nummer 13t> 

Nummer 135 

NtJrnmer 137 

Abschnitt 2 

Der Verkehr mit ausländischen Vertretungen in der Bundesrepublik Deutschland 

Geschäl\$vl!lr-<l!lhr niit '1ul'i itnd $Ch$ri diplon1;itii:a~heri Vartr'f!t1mgen 

G;w:h iif\$ver-;ehr mi t au$; ;'4.nd sch$r1 kon$;\ r arisr:hen Ver-tr;:itungen 

Geschäfts11er ~ehr mit aus änd sehen Vertretungen in Haftsachen 

Besuchser aubnis 

Ft't'I erh;i rte Zu e lung 

Vierter Teil 

Teilnahme an Amtshandllllngen im ersuchten Staat 

Abschnitt 1 

Täiigkeit ausländischer Richterinnen, Richter', 
Beamtinnen oder Beamter in der Bundesrepublik Deutschland 

Nummer 138 Genehmigung 

Nummar 13~ Behandlung unmitte bar angehender Ersuchen 

Abschnitt 2 

Teilnahme deutscher Richterinnen oder Beamtinnen 
oder deutscher Richter oder Beam1er an Amtshandlungen im Ausland 

NLJrnmer 140 Genf:hrnigung durch dt?. oberslf: ,Just"- oder Verw•1 lung:>l'Jel1örde 

NL1rnn1er 141 /\\1Snahmen von der Genehmigungs~·ir cht nach r~ur'1rnf:r 140 /\~Jsal" 1 

NtJrnmer 142 Genehmigung der aus .'ind schf:n Reg erung 

Abschnitt 3 

Grenzil berschreitende besondere Ermittlungsmethoden 

Nummer 1·12a Grenlüberschretencte Obsf'.f'vation (e nschließlich <{ontro erter L afer\Jng;. 

N11rnnHtr 1-1 :i!b Gerne nfl;ime KO("Kd n srung~gnippen 

Nummer 1'12c Gerne nsame Erm tl u11gsgruppen 

Nummer 1·13 (unbeselztj 

Nummer 1·1'1 Eingehende Verfogungsersuchen 

Fünfter Teil 

Verfolgungsersuchen 

NtJrnnier 145 Vonl1Jssel"ungen e nes ausgehenden Verro gungsf:r'sur.hens 

Nummer 145 Form unrJ lnh;ilt e nes ausgehenrJen Verlo gungsflrf\uchens 

NLJrnn1er 147 Vorbere ter1de M.1ßoaM1en 

Sechster Teil 

Mitteilungen über Au:slandsverurteilungen 

Nummar 1·Hs M ttei ungen .;usli\lnclischer S1ellen 
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Nt1rnmftr 1,19 

N11rnmer 150 

Nurnmftr 1!11 

Nummer 1~1a 

Kapitel B 

Besondere Richtlinie" für den Verkehr mit den Mitgliedstaaten der Eur'opäischen Union 

Erster Teil 

Gflltung dar f1Agalungfln von Kap ta /\ 

Völkerrecl1l cM Vereinbarun~en 

Allgemeines 

Einsdia 11109 von Ellf1(),JLJST qnd Eumpä Rr.harn .Jusli.lfl lleri NAt.:: (E.JN) 

Unterstütz:un9 durch das Europäische Po iz:e amt (Europo ) 

Nummer 1 !J1 b Zusammenarbeit m t dem Europä sehen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF} 

Nummer 1~:? Stufensystem des§ 1 Absatz 3 lf\G be e nQehendsi Ersuchen 

Zweiter Teil 

Europäischer' Haftbefehl 

Nummer 1~3 Mater alien und Muster zum Europäischen Haftbe1stl 

Nummer 1 !J1 Besondere Ber chtspf ch1 

Nwnmt'lr 15f) 

Nummer 1~6 

Nummer 1!Jf 
Nummer 1~$ 

Nummer 1!J9 

Abschnitt 1 

Eingehende Ersuchen 

/\nwl'lnrtung~bere rl\. anwwendenrJe Vorsehrillen 

Verfahren nach Festnahme aufgrund ener SIS· oder JNTEfiPOL·Ausschreibung 

Ergänzung der Aus efarungsunter agen 

Ausl eferung deutscher Staatsangehö1 ger 

Ausl eferung aus änd scher Staatsangehöriger 

Nummer io9a AnhC<ung der verfogten Person 

Nwnmer 160 

Nwnn1t'lr 161 

Nummer 162 

Nummer 163 

Nummer 161 
Nurmner 165 

Durch erenmg 

BA~o11rJere Ber chls~,f r.hten 

Europäiscner Haftbefeh 

Abschnitt 2 

Ausgehende Ersuchen 

Verfahren nai;h Festnahme e ne< internal onal ausgeschrebenen Persoo 

Zus cherung der Rüc<.überste ung 

Besondere Ber chtsp! chlen 

Dritter Teil 

Vollstreckungshilfeverttehr mi1 den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

Abschnitt 1 

Freiheitsentziehende Sanktionen 

Nummer 166 (unbesetzt) 

Abschnitt 2 

Europäische Geldsanktion 

Unterabschnitt 1 

Allgemeines 

Nummer 161 Unm tte barer D enstweg aktanführende Behörde 

Nummer 16B Geschäfts•1er<ehr mit den Mitgliedstaaten 

Unterabschnitt 2 

Eingehende Ersuchen 

Nummer 16i::J Verfolgbar.c,e tim In and (§Std Nun1mer 1 JflC} 

Nummer 1 tO Herbeiführung der ger chtlichen Entscheidung(§§ 8/g. 8/ 1nC} 
Nummer 1 r1 Gerichtliche Entscheidung nach E nspruch des Betroffenen 1§ St h IRG}. Vo strec.c.ung (§ Bin IRG:1 
Nwnn1l''lr 172 Gerict) ll iche E(JL<;d1eiclung auf /\(llrag 1jes Bunc.lesam\s fü( ,Just ;. (§ 87 IRG): Vollslt ec-<.ung (§ 87n IRG) 

N11rnmt'lr 173 Be~oncJerhei ten be Opfere11tschä1i gungen 

Nrnnmer 174 Rect1\sl)eschwerde: Zulassung rJer Rechtsbeschwtl(1ie (§§ 87 .. B7k IRG) 
N11rnnrnr 175 /\nrufw19 des Bundesgt':r' chlshoft'lS 

Nmnmar 1 i 6 M ttai img m' d:ls BtmdBs;.Anlrn.lrf!gistar (§ R irn Ab!i::ll;. 2 lflC) 

Nummer 177 

Nwnmt'lr 1 i B 

Nummer 1 i9 
Nummer 180 

Unterabschnitt 3 

Ausgehende Ersuchen 

Nul.Lung des e ek\rooischen Formu ars des Bundesamts für Just L. Übersendung der inländ sehen Entsct1e dung an das 
Bundesamt für Justiz 

RiiO·rn:lhr'rlt'l dfls EtSllt~ht'lr'IS 

Verweigerung der Vo s !reckung 

Ergebnis der Vollstrec<ung 
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Nummsr 18~ 

Nrnnn1kr 18~ 

Nrnnmf!r 183 

Numrn&r 184 

Nummer 18b 

Nummer 186 
N11rnn1flr 187 

N11rnmer 18B 

Nummer 189 

N11rnmer 190 

Nummer 191 

Nummer 192 

Nummer 193 

Abschl'l itt 3 

Einziehung und Verfall 

Unterabschnitt 1 

Eingehende Ersuchen 

Anwsndungsbere eh: artzuwendBnde Vorschrif\Bn 

KonsullaliMsp f ir.hli'in: i\t> ahnung A r\ils ~tidlt'H'fl. 

s Cht-!r:>te ung: /\flr1örur\g d~ vernrte l e11 Person und Dr'ilter (§ 88cJ Al'lsalL 1 SalL 1 1nG) 

Vorbere lung der Entschedung der Strarvollslrb:-<.ungs-<.ammer 

Herbeiführung der Entscheidung der Strafvo slreckungskammer (§ 88d Absatz 1 Satz 2 IRG} 

Aufschub des Verfahr~ns (§ 131Sd Absatz 2 1nGi: Sicherste ung 
llnlerr1l: lltung des ersuc:hencJf!n M ilg flfjs\aa l s über nech Lsrn lt a 

Ergebnis rJes Verfahrens 

Aufte ung der Er1räge: Herausgabe •1on Kulturgütern (~ 88( IRGi 

Unterabschnitt 2 

Ausgehende Ersuchen 

Vol lslrt'l 1~<1ings1Jnter agen 

lnformationspf chten: Rücknahme des Ersuchens 

Vere nbarung über eine Vol strec-<ung des Wertersatzes (§ 90 Absatz 3 IRG} 

Vere nbarung übBr de Verwertling, Herausgabe und Aufte ilung des abgeschöpften Vermögens(§ 90 Absatz ;J lf10} 

Vierter Teil 

Sonstiger Rechtshilfeverkehr mit den Mitgliedstaaten der Eurnpälschen Union 

Abschnitt 1 

Sicherstellungsmaßnahmen 

Nummer 191 Anwendungsberech: anzuwendende Vorschriften 

Unterabschnitt 1 

Eingehende Ersuchen 

Nummer 19t> Aufschub der Bewill igung von Maßnahmen(§ 9'1 Absatz 3 JnG) 
N11rnmkr HlS D:tui'ir und /\ufllAbting voo S c:hArslfl ungsmaßnrihm en 

Nt11nmer 197 l\b ehnung ent!r S chersle 1ingsmaßnahmfl 

Numrmir 198 Unterrichtung über das we lere Verfahren 

Unternbschnitt 2 

Ausgehende Ersuchen 

Nt11nmr.r 199 S cherungsunl erlagen 

Nummer 200 Au fhebung e ner r chler chen Anordnung 

Abschnitt 2 

(urtbe,St::lLll 

KapitelA 

Allgemeine Richtlinien für den Verkelir mit anderen Staaten 

Erster Teil 

Der Rectitshilfeve.-kehr mirl ausländischen Beliördeti 

Abschnitt 1 

Allgemeines 

Unterabschnitt 1 

Grundsätze 

Nummer 1 Anwendungsgrundsä1ze 

(1) Diese Richtlinien sind für Gerichte, Staatsanwaltschaften und andere Behö rden bestimmt. Hinsichtl ich der Entschei
dungen, die der richterlichen Unabhängigkeit unterliegen, enthalten sie nur Hinweise. 

(2) Die Richtlinien s ind anzuwenden, soweit ihnen nicht völkerrechtliche Übereinkünfte (Verträge, Vereinbarungen, Ge
genseitigkeitserklärungen u. Ä.) entgegenstehen. Sie sind auf den Regelfa ll abgestellt. In besonderen Fällen kann von 
ihnen abgewichen werden. 

Nummer 2 Internationale Rechtshilfe 

Internationale Rechtshilfe im Sinne dieser Richtlinien ist jede Unterstützung, die für ein Verfahren in einer strafrecht
lic hen Angelegenheit (§ 1 des Gesetzes über die Internationale Rechtshilfe In Strafsachen - IRG - , abgedruckt im 
Anhang 1 unter Nummer 1) in einem anderen Staat gewährt wird, unabhängig davon, ob das Verfahren von einem 
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Gericht oder einer anderen Behörde betrieben wird und ob die Rechtsh ilfe von einem Gericht oder von einer anderen 
Behörde zu leisten Ist. 

Nummer 3 Leistung von Rechtshilfe 

(1 ) Eine Pflicht zu r Rechtshilfe besteht nur, soweit sie durch eine völkerrechtl iche Übereinkunft oder aufgrund eines 
Rahmenbeschlusses der Europäischen Union übernommen ist. Besieht keine Pflicht zur Rechtshilfe, ergibt sich aus 
dem Recht des ersuchten Staates, ob und inwieweit sie geleistet werden darf. 

(2) Die einsch lägigen deutschen Vorschriften enthält vor adlem das IRG. Die wesent lichen völkerrechtl ichen Überein
künfte, die Rahmenbesch lüsse und Hinweise auf das ausländische Recht sind in den Anhängen II {Landerteil) und III 
(Rahmenbeschlüsse) angeführt. 

Numnier 4 Umfang der Rechtshi1fe 

(1) Grundsätzlich wird Rechtshitte nur auf Ersuchen einer zuständigen Behörde und in dem Umfang geleistet, in dem 
sie erbeten \"lird . Über den Wortlaut des Ersuchens hinausgehende Maßnahmen kommen in Betracht, soweit sie of
fensichtlich seinem Sinn und Zweck entsprechen. 

(2) Ausnah msweise können schon vor Stellung eines Ersuchens vo rbereitende Maßnahmen getroffen werden (z. B. 
lnhaftnahme zur Vorbereitung einer Auslieferung, Beschlagnahme in Erwartung eines Herausgabeersuchens, Ermitt lung 
des Wohnorts und der Aussagebereitschaft eines Zeugen zur Vorbereitung eines Vernehmungsersuchens, nicht jedoch 
Einholung einer Genehmig ung nach Nummer 142). 

(3) Spontanauskünfte (§§ 61a. 92 IRG) s ind auf dem diplonnatischen Geschäftsweg zu übermitteln, soweit eine völker
rechtliche Übereinkunft keine abweichende Regelung für d ie Übermrttlung personenbezogener Daten durch Gerichte 
oder Staatsanwaltschaften ohne Vorliegen eines Rechtshilfeersuchens enthält. 

Nummer 5 Gesctiäftswege 

(1) Im Rechtshilfeverkehr kommen folgende Geschäftswege in Betracht: 

a) der diplomatische Geschäftsweg 

- die Regierung eines der beiden beteiligten Staaten und die d iplomatische Vertretung des anderen t reten mitei
nander in Verbindung, 

b) der ministerielle Gesctiäftsw~ 

- die obersten Just iz- oder Verwaltungsbehörden in den beteiligten Staaten treten miteinander in Verbindung, 

c) der konsularische Geschäftsweg 

- eine konsularische Vertretung im Gebiet des ersuchten Staates und d ie Behörden d ieses Staates treten miteinan
der in Verbindung, 

d) der unmittelbal"e Geschäftsweg 

- die ersuchende und die ersuchte Behörde tre1en unmittelbar miteinander in Verbindung, unbeschadet der Ein
schaltung einer Prüfungs- oder Bewilligungsbehörde sowie der Übermittlung über das Bundeskriminalamt oder 
eine andere Übermittlungsstelle. 

(2) Der d iplomatische Geschaftsweg muss eingehalten werden, wenn nicht ein anderer Geschäftsweg zugelassen ist. 

(3) Erscheint aus besonderen Gründen ausnahmsweise die Wahl eines anderen als des vorgeschriebenen Geschäfts
wegs angezeigt, ist die vorherige Genehmigung der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde einzuholen . 

Nummer 6 Verkehr zwischen Bundes- und Landesbehöl"den und dem Bundeskriminalamt 

Justiz- oder Verwaltungsbehörden eines Landes und das Bundeskriminalamt treten über das jeweilige Landeskriminal
amt miteinander in Verbindung. In Eilfällen können s ie unmittelbar miteinander in Verbindung treten; das Landeskrimi
nalamt ist gleichzeitig zu unterrichten. Ist die Bundespolizei für die Sachbearbeitung zuständig , tritt an die Stelle des 
Landeskriminalamtes das Bundespolizeipräsid ium. 

Nummel" 7 Besondere am Rechtshilfeverkehr beteiligte Behörden 

(1) Im Rechtshilfeverkehr sind innerstaat lich nach der Art ihrer Mi1wirkung folgende besonderen Behörden zu unter
scheiden: 

a) die Bewilligu11gsbehörde 

- sie entscheide1 über eingehende Ersuchen und über d ie Stellung ausgehender Ersuchen , 

b) die Prufungsbehörde 

- sie prü ft bei eingehenden Ersuchen, ob sie ordnungsg:emäß erledigt worden sind und bei ausgehenden Ersuchen, 
ob sie gestellt \!\'erden dCirlen und ordnungsgemäß abgefasst sind, 

c) die Vomahmebehörde 

- sie führt eingehende Ersuchen aus (vgl. Nummer 22). 

(2) Wem die Befugn is zur Bewilligung der Rechtshilfe zusteM, ergibt sich aus§ 74 IRG, der Zustandigkeitsvereinbarung 
und ihren Ergänzungen (abgedruckt im Anhang 1 unter Nummer 4) sowie den hierzu ergangenen Regelungen. Die 
Prüfungsbehörden der Länder werden durch landesrecht liche Vorschriften bestimmt. Eine Behörde kann zugleich Be
wi lligungs- , Prüfungs- und Vomahmebehö rde sein. 
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(1) Im Rechtshilfeverkehr ist auf die äußere Form aller Schriftstücke einschließlich der Anlagen besondere Sorgfalt zu 
verwenden. Insbesondere ist zu beachten: 

a) Anschreiben sollen Anrede und Schlussformel enthalten . Die Anschrif t der Behörde, das Aktenzeichen und der 
Name eines Ansprechpartners sind anzugeben (mit E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer). 

b) Abkürzungen dürien gebraucht werden, soweit sie allgemein üblich, eindeutig und auch im Ausland verständlich 
si nd. Darüber hinaus sind Abkürzungen gestattet, wenn sie in einem Vermerk erläutert sind. 

c) Ausländische Behörden sind mit der am1Uchen im Empfangsland geltenden Bezeichn ung zu benennen. 

dJ Ausländische Orte, für die eine deutsche Bezeichn ung üblich ist , werden regelmäßig m it dem deutschen Namen 
bezeic hnet (z. B. Arnheim, Bozen, Genf, Li.J ttic h, S traßburg) . A bweichend hiervon ist in der postal ischen Anschri ft der 
ausländische Ort mit der amtlichen im Empfangsland gellenden Be2eichnung anzugeben . 

e) Ausländische Staaten sind mit ihrer amtlichen Bezeic hnung oder deren Kurzfassung zu benennen; h insichtlich der 
Bezeichnung wird auf den Länderteil h ingewiesen. 

(2) Die Vern:endung van Vordrucken ist zulässig. 

(3) Auf die für ausländische Sehorden bestimmten Sch riftstücke sind Eingangsstempel, Randsc:;hreiben, Prüfungsver
merke und d ergleichen nicht zu set zen. 

(4) Akten, die in das Ausland versandt werden sollen, sind vollständig zu heften und mit Blattzahlen zu versehen. 

{b) Mehr1ertigungen im Sinne dieser Rich11inien können durch jede Art der Vervielfältigung der Urschrift hergestellt 
werden. 

Nummer 9 Unterzeichnung und Beglaubigung 

(1) Alle an ausländische Behörden gerichteten amtlichen Schreiben müssen von einer Richterin, einem Ric hter, einer 
Beamtin oder einem Beamten des höheren Dienstes und vergleichbarer Laufbahngru ppen oder bei nach dem Rechts
pflegergesetz übertragenen Aufgaben von einer Rech1spflegerln oder einem Rechtspfleger unterzeichnet werden. Mit 
Zust immung der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde sind Ausnahmen von Satz 1 zulässig. 

{2) Die Beglaubigung von Schriftstücken, die zur Verwendung im Ausland bestimmt sind, kann auch von einer Ur
kundsbeamtin oder einem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle vorgenommen werden. 

{3) Bei den tür ausländische Behörden bestimmten Sc hriftstücken ist der Un terschrift die Amtsbezeic hnung (Oiensl
bezeichnung) und ein Abdruck des Dienstsiegels beizufügen. 

Nummer 10 Übermittlung in besonderen Fällen 

11) In Eilfällen und bei Unzulänglichkeit der Postverhältn isse im Best immungsland so llten private Kurierdienste in An
spruch genommen werden. Sendungen an Behörden im außereuropäischen Raum sind grundsätzlich mit Luftpost oder 
privaten Kurierdiensten zu übermitteln. 

{2) Falls im unmittelbaren Schriftverkehr mit deutschen A uslandsvertretungen aus Sicherheitsgründen oder wegen der 
Unz ulä ng lichkeit der Postverhältnisse im Bestimmungsland die Benutzung des Kuriervvegs des Auswä rtigen Amts 
ausnahmsweise erfo rderlich erscheint, ist die betreffende Sendung mit folgender Besc hriftung zu versehen: 

- für Sendungen bis 500 g 

Auswärtiges Amt 
Eilige Rechtssache für die Auslandsvertretung 
11 013 Berlin 

- für Sendungen ab 500 g 

Auswärtiges Amt 
Eilige Aec:;htssache für die Auslandsvertretung 
Werderscher Markt 1 
10117 Berlin 

Luftbeutel 

Luftbeutel 

Eine Verkürzung der Übersendungszei1 ist mit dem Kurierweg nicht ohne Weiteres verbunden. 

(3) In Eilfällen und soweit es für die Erledigung eingehender und für die Übermittlung ausgehender Ersuchen ausrei· 
chend ist, können auch andere Übermittlungsformen (z. B. Fernschreiben, Telefax, Telefon, E-Mail) in Anspruch ge
nommen werden. Bei der Übermittlung personenbezogener Daten ist dabei auf ausreichenden Datenschutz zu achten. 

Nummer 11 Begleitschreiben und Begleitbericht 

Im Rechtshilfeverkehr werden fo lgende besondere Schriftstücke verwendet: 

1. Das Begleitschreiben: 

- es dient der Übermittlung oder Rückleitung eines Ersuchens und wird gerichtet: 

a) bei eingehenden Ersuchen an eine ausländische Behörde, der die Erledigungsstücke zu einem Ersuchen über
mittelt werden {vgl. Muster Nummer 1). Werden die Erledigungsstücke über die oberste Just iz- oder Verwal
tungsbehörde zurückgeleitet, ist die Beifügung eines Begleitschreibens nur erforderlich. wenn Anlass zu Erläu
terungen oder ergänzenden Mitteilungen an die ers uchende Behörde besteht, 
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b) bei ausgehenden Ersuchen an eine Auslandsvertretung der Bundesrepublik Deutschl.:ind oder im unmittelbaren 
Verkehr an eine besondere ausländische Empfangsstelle, wenn dle Auslandsvertretung oder die Empfangs
stel le das Ersuchen an die ersuchte Behörde weitergeben soll (\fgL Muster Nummer 2, 2a). 

2. Der Begleitbericht 

- mit ihm werden Vorgänge aller Art der Bewilligungs- oder der Prüfungsbehörde sowie der obersten Justiz- oder 
Verwaltungsbehörde vorgelegL Er kann gegebenenfalls in abgekürzter Farm - auch unter Verwendung van Stem
peln - auf eine Mehrfertigung des Begleitschreibens oder eines Zuleitungssc hreibens an die Vornahmebehörde 
gesetzt werden. 

Nummer 12 Berichte 

(1) Berichte an die obersten Justiz- oder Vef\ivaltungsbeh6rden dienen der internen Information und werden an aus
ländische Behörden nicht weitergegeben. Soweit nichts anderes \fargeschrieben ist, si nd Berichte und gegebenenfalls 
ihre Anlagen mit zwei Mehrfertigungen vorzu legen. Die Mehrfertigungen dienen der Unterrichtung des Bundesamtes für 
Justiz, das seinerseits das Auswärtige Amt unterrichtet. Ihre Beifügung ist daher nicht erforderlich, wenn ersichtlich ist, 
dass zu einer Unterrichtung des Bundesamtes für Justiz und des Auswärtigen Amtes kein Anlass besteht. 

(2) Werden Berichte auf dem Dienstweg vorgelegt, sind füir die beteiligten Behörden zusätzliche Mehrfertigungen bei
zufügen. 

Nummer 13 Berichtspflicht der Bewilligungsbehörde in besondereri Fälleri 

(1) Vor der Ausführung eines eingehenden oder der Weiterleitung eines ausgehenden Ersuchens ist der obersten Jus
t iz- oder Verwaltungsbehörde zu berichten und deren Äußerung abzuwarten, wenn das Ersuchen aus der Sicht des 
ersuchenden oder des ersuch1en Staates von besonderer Bedeutung In polit ischer, tatsächlicher oder rechtlicher Be
ziehung sein könnte. Eine besondere Bedeutung liegt insbesondere vor, wenn Anhaltspunkte für die Verhängung oder 
Vollstreckung der Todesstrafe oder einen Verstoß gegen wesentliche Grundsätze der deutschen Rechtsordnung (ordre 
public) - z.B. eine drohende mens.chenrech1swidrige Behandlung oder politische Verfolgung - bestehen. Hierzu zählen 
auch Fälle, d ie die Beschlagnahme und Herausgabe von bedeutsamen Kulturgütern betreffen. 

(2) Nachträglich ist zu berichten , wenn ein deutsches Ersuchen abgelehnt wurde. Eine solche Berichtspflicht besteht 
auch, wenn ein Ersuchen, welches eine Zuwiderhandlung gegen Vorschriften über öffentl ich-rechtliche Abgaben oder 
einen Bannbruch betrifft, wegen Gefahr Im Verzug ohne die ansonsten erforderliche Beteiligung der Bundesregierung 
gestellt wurde. 

(3) Von jeder gerichtlichen Entscheidung, die sich mit grundsätzlichen Fragen des Rechtshilferechts befasst, sind der 
obersten Justiz- oder Ver.valtungsbehörde d rei Mehrfertigungen vorzulegen. 

Nummer 13a Berichtsp11icht in lmmunitätsangelegenheiten (vgl. auch§ 71 Absatz 2 IRG) 

Ist von der Erledigung eines eingehenden Ersuchens ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages, ein Abgeordneter 
eines Landesparlaments oder ein Mitglied des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland betrof
fen oder berührt die Erledigung die Genehmigungsvorbehalte für Durchsuchung und Beschlagnahme in den Räumen 
eines Parlaments, so ist der obersten Justiz- oder Verwal1tungsbehörde vorab zu berichten und deren Äußerung ab
zuwarten. Im Übrigen gelten die Nummern 191 ff. der Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren 
(RiStBV) entsprechend. 

Nummer 14 Übersetzungen 

(1) Soweit nicht in völkerrechtlichen Übereinkünften etwas anderes bestimmt ist (vgl. Länderteil), sind einem Ersuchen 
und seinen Anlagen Übersetzungen beizufügen. Ist Überset zungsverzicht vereinbart, kann es sich bei besonders be
deutsamen oder eilbedürttigen Ersuchen im Interesse einer schnelleren Erled igung empfehlen. gleichwohl Übersetzun
gen des Ersuchens beizufügen. 

(2) Ist ein eingehendes Ersuchen nicht in deutscher Sprache abgefasst und ist die ersuchende Behörde nach den 
bestehenden völkerrechtlichen Übereinkünften von der Beifügung van Übersetzungen befreit, hat d ie Bewilligungsbe
hörde Übersetzungen anfertigen z:u lassen, soweit dies für d ie Entscheidung über die Bewilligung der Rechtshilfe oder 
für die Erledigung des Ersuchens er1arderlich erscheint. Ist die ersuchende Behörde nicht von der Beifügung von 
Übersetzungen befreit, sind diese, soweit nic.ht im Einzelfall ausnahmsweise eine Anfertigung durch die Bewilligungs
behörde angezeigt scheint, nachzufordern_ Ist die Überset2 ung unzureichend, so kann eine verständliche Übersetzung 
nachgefordert werden 

(3) Bei aus~iehenden Ersuchen können mehrsprachige Vordrucke verwendet werden {vgl. Muster Nummer 2a. 
31b, 33bj. Im Übrigen sind die Übersetzungen von der !Behörde zu beschaffen, die das dem Ersuchen zugrunde 
liegende Verfahren betrelbt. Diese Übersetzungen müssen den die Richtigkeit der Übersetzung bestätigenden Vermerk 
einer amtlich bestellten oder vereidigten Übersetzerin/Do lmetscherin oder eines amtlich bestellten oder vereidigten 
Übersetzers/Dolmetschers tragen, wenn dies In völkerrechtlichen Übereinkünften (insbesondere in Auslieferungsver
einbarungen) vorgesehen ist oder wenn Rechtshilfe auf vertragsloser Grundlage begehrt wird. In Zweifelsfällen sollte 
das beabsichtigte Ersuchen vor Anfertigung der Übersetzu ngen der Bewllligungsbehörde vo rgelegt werden. 

(4) Ein in völkerrechtlichen Übereinkü nften vereinbarter Übersetzungsverzicht berührt nicht die Übersetzungspföchten 
aus Art ikel 6 Absatz: 3 Buchstabe a Europäische Menschenrechtskonvention - EMRK (vg l. auch Nummer 181 Absatz 2 
RiStBVj. 
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(1) Kosten der Rechtshilfe werden unbeschadet der Regelung In besonderen Fällen {vgl. Nummer 77 und Nummer 77aJ 
nur angefordert oder erstattet, sowett eine völkerrechtliche Übereinkunft dies zulässt oder der ausländische Staat auch 
seinerseits Erstattung verlangt. 

(2) Die deutschen Kostenvo rschriften sind in der Verordnung über Kosten Im Bereich der Justizverwaltung enthalten. 

(3) Kann von einer ausländischen Behdtde die Erstattung der Kosten verlangt werderi, sammelt die Vornahmebehörde 
die Belege und erstellt eine Kostenrechnung. Werden die Erledlgungsstücke auf dem unmittelbaren oder auf dem 
konsularischen Geschäftsweg übersandt, ist in dem Begleitschreiben d ie ersuchende Behörde zu bitten, die in der 
beigefügten Kostenrechnung aufgeführten Kosten an die Gerichtskasse unter Angabe der auf der Rechnung vermerk
ten Geschäftsnummer alsbald zu erstatten. In anderen Fälleri ist die Kostenrechnurig der obersten Justiz- oder Ver
waltungsbehörde vorzulegen. Gehen die angefo rderten Kosten nicht Innerhalb von sec hs Monaten ein, ist in den In 
Satz 2 genannten Fällen d ie ersuchende Behörde an die Begleichung !U erinnern; im Übrigen ist der obersten Just iz
ader Verwaltungsbehörde zu berichten. In allen Fällen ist zu berichten, wenn angeforderte Kosten Innerhalb eines 
Jahres nicht erstattet worden sind. 

(4) Hinsichtlich der Kosten, die der ersuchende ausländische Staat nicht erstattet. findet ein Rückgriff auf andere 
Verwaltungen nicht statt. 

{b) Kosten, die den deutschen Behörden durch die Inanspruchnahme von Rechtshilfe entstehen, fal len regelmäßig der 
Behö rde zur Last, die das Ersuchen angeregt hat. Sind bei einer Einlieferung mehrere Justizverwaltungen beteiligt, gilt 
die Vereinbarung über die Kosten in Einlieferungssachen (abgedruckt im Anhang 1 unter Nummer o). 

Unterabschnitt 2 

Allgemeines für eingehende Ersuchen 

Nummer 16 Grundlagen der Rechtshilfe 

(1) Bei eingehenden Ersuchen muss von der Bewilligungsbehörde zunächst geprüft werden, ob eine Pflicht zur Leis
tung der erbetenen Rechtshilte besteht (vgl. Nummer 3). 

(2) Besteht keine völkerrechtl iche Übereinkunft zur Leistung der Rechtshi lfe, kann sie nach Maßgabe de$ IRG bewill igt 
werden. 

Nummer 17 Fehlerhafte Zuleitung 

(1) Wird ein Ersuchen auf einem nicht zugelassenen Geschäftsweg übermittelt, ist es zu bewi lligen, wenn keine sons
tigen Hinderungsgründe vorliegen . Die Erledigungsstücke sind auf dem vorgeschriebenen Geschäftsweg zurückzulei
ten. 

(2) Ist ein Ersuchen bei einer nicht zuständigen Behörde eingegangen, ist es an die zuständige Bewilligungsbehörde 
weiterzu leiten . Von der Abgabe ist d ie ersuchende Behörde auf dem vorgeschriebenen Geschäftsweg zu verständigen. 
Ist ein Ersuchen über eine oberste Justiz- oder Verwaltungsbehörde bei einer nicht zuständigen Behörde eingegangen, 
ist die Abgabenachricht nicht an d ie ersuchende Behörde, sondern an die oberste Justiz- oder Verwaltungsbehörde zu 
richten. 

Nummer 18 Ergänzung 

Steht der Rec htshilfe ein behebbares Hindernis entgegen, ist dem ersuchenden Staat Gelegenheit zu geben, das 
Ersuchen zu ergänzen . 

Nummer 19 Entscheidung über die Bewilligung der Rechtshilfe 

(1) Ein Rechtshilfeersuchen, das unmittelbar bei der Vornahmebehörde eingeht, ist unverzüglich der für die Bewilligung 
zuständigen Behörde zuzuleiten. 

(2) Hat die Bewilligungsbehörde ein Ersuchen abgelehnt, berichtet sie der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde 
unter Beifügung einer Mehrfertigung des Ersuchens nachträglich. In besonderen Fällen im Sinne van Nummer 13 Ab
satz 1 ist vo rab zu berichten und die Äußeru ng der oberste n Justiz- oder Verwaltungsbehörde abzuwarten 

(3) Hält d ie Bewilligungsbehörde es für erforderlich, dass das Oberlandesgericht gemäß§ 6 1 Absatz 1 Satz 2 IRG über 
die Z ulässigkeit der Rechtshilfe entscheidet, berichtet s ie unter Beifügung des Ersuchens der obersten Just iz- oder 
Vervvaltungsbehörde und wartet deren Äußerung ab. 

{4) Beschließt das Oberlandesgericht, eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs einzuholen(§ 61 Absatz 1 Satz 4 In 
Verbindung mit § 42 IRG), leit et die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht die Vorgänge unmittelbar dem 
Generalbundesanwalt zu ; sie berichtet gleichzeitig ihrer vorgesetzten Behörde. 

(5) Bei eingehenden Ersuchen, die Zuwiderhand lungen gegen Vorschriften über öffentlich-rechtliche Abgaben oder 
einen Bannbruch betreffen, stell t die Bewill igun !=Jsbehörde die Beteiligung der Steuer- bzw. Zollfahndungsdienste 
sicher, es sei denn, es handelt sich um ein Zustellungs- oder Vo llstreckungshilfeersuchen. 

Nummer 20 Stichtag für die Voraussetzungen der Rechtshilfe 

Die gesetzlic hen Voraussetzungen der Rechtshilfe müssen auch noch in dem Zeitpunkt vorliegen, in dem d ie Verwer
tung der Rechtshilfemaßnahme dem ersuchenden Staat ermöglicht wird (z. B. Überstellung einer Person, Übergabe 
oder Zuleitung von Gegenständen oder sonstiger Erledigungsstücke, Einsichtnahme in Akten). 
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(1) Die Vornahmebehörde ist an d ie Entscheidung der Bewilligungsbehörde über d ie Zulässigkeit der Rechtshilfe ge
bunden. Ist die Vornahmebehörde jedoch ein Gericht, kann sie e ine Entscheidung des Oberlandesgerichts herbeiführen 
(§§ 60, 61 IRGJ. In d iesem Fall empfiehlt es s ich. die Sache dem Oberlandesgericht über die Bewilligungsbehörde 
vorzulegen. Diese hat d ie Möglichkeit der Abhilfe. Sie bericlh1et in diesen Fällen der obersten Justiz- oder Verwaltungs
behörde und wartet deren Äußerung ab. 

(2) Werden nachträglich Umstände bekannt, die es zweifelhaft erscheinen lassen, ob die Rechtshilfe hätte bewillig t 
werden dürfen, Ist die Bewilligungsbehörde zu unterrichten und deren Äußerung abzuwarten. 

Nummer 22 Erledigung des Ersuchens 

(1) Hält die Bewill igungsbehörde die Voraussetzungen für die Leistung der Rechtshilie für gegeben, so ist das Ersu
chen. soweit nicht gesetzlich oder vertraglich etwas anderes bestimmt ist, von der Vornahmebehörde nach denselben 
Vorschriften auszuführen, die gelten würden, wenn das Ersuchen von einer deutschen Behörde gestellt worden wäre; 
dies gil t auch für Zwangsmaß nahmen, die bei der Erledigung des Ersuchens notwend ig werden (§ !>9 Absatz 3, § 77 
IRG). Besonderen Wünschen der ersuchenden Behörde ist zu entsprechen, soweit nicht zwingende Vo rschriften ent
gegenstehen. 

(2) Das Rechtshilfegeschäft soll g rundsätzlich nicht vor der Entscheidung der Bewilligungsbehörde nach Absatz 1 
vorgenommen werden. Ausnahmsweise darf die Vornahmebehörde das Rechtshilfegeschäft bei Gefahr im Verzug 
davor ausführen, wenn gegen d ie Gewährung der Rechtshilfe keine Bedenken bestehen. Ist das Rechtshilfegeschäft 
davor vorgenommen worden, so übersendet d ie Vo rnahmebehörde das Ersuchen und die E rfedigungsstücke der Bewil
ligu nj:Jsbehorde. 

(3) Soweit nach den deutschen Vorschriften Verfahrensbeteiligte bei den Untersuchungshandlungen anwesend sein 
dürfen, kann auch den entsprechenden am ausländischen Verfahren beteiligten Personen von der Vornahmebehörde 
die Anwesenheit gestattet werden. Aus länd ischen Richtern oder Beamten darf die Erlaubnis zur Anwesenheit In amt
licher Eigenschaft nur mit vorheriger Genehmigung der zuständigen Behörde erteilt werden {vgl. die Nummern 138, 
139), soweit diese nicht im Verhältnis zu bestimmten Staaten allgemein erteilt ist. 

(4) Ist um Terminsnachricht gebeten worden. sind d ie Termine zeitlich so anzusetzen, dass d ie im Ausland wohnenden 
Beteiligten daran teilnehmen können. In der Terminsnachricht ist darauf hinzuweisen, dass die Benachrichtigung der im 
Ausland wohnenden Vertahrensbeteiligten der ersuchendem Behörde obliegt. 

{b) Verzögert sich die Erledigung eines Ersuchens nicht unerheblich, kann es angezeigt sein, der ersuchenden Behörde 
eine Zwischennachricht w erteilen. 

Nummer 22a Akteneinsicht 

(1) Für die Gewährung vo n Einsicht in einen Rechtsh ilfevorgang gelten die Vorschriften der Strafprozessordnung 
(StPO) und der Nummern 182 bis 189 RiStBV entsprechend. Enthalten d ie Vorgänge Unterlagen, die außenpolitische 
Belange der Bundesrepublik Deutschland berühren können, so ist vor Genehmigung der Einsicht der obersten Just iz
ader Verwaltungsbehörde zu berichten und deren Entscheidung abzuwarten . Vorgänge, d ie die Bewilligung betreffen, 
unterliegen grundsätzlich nicht der Akteneinsicht. 

(2) Vor der Ge1.vährung der beant ragten Akteneinsicht ist dlie ersuchende Behörde auf dem vorgesehenen Geschäfts
weg um Äußerung zu bitten, ob und in welchem Umfang Akteneinsicht gewährt werden kann, sofern nicht offenkundig 
ist, dass d ie Gevvährung von Akteneinsicht den Zweck des Ver1ahrens der ersuchenden Behörde nicht gefährdet 

Nummer 23 Weitergabe nach der Erledigung des Ersuichens 

(1) Nach der Erledigung leitet d ie Vornahmebehörde das Originalersuchen und die Erled igungsstücke mit einem Be
g leitbericht und gegebenenfalls mit einem Begleitschreiben (vgl. Nummer 11, Muster Nummer 1) der Prüfungsbehörde 
zu. Diese p rüft, ob das Ersuchen vo llständig und in einer für d ie Verwertung im Ausland geeigneten Weise erledigt 
worden ist. Ergeben sich dabei Mängel, sorgt sie dafür, da,ss d iese behoben werden . 

(2) Ist der unmittelbare oder der konsularische Geschäftsweg zugelassen, leitet die Prüfungsbehörde d ie Erledigungs
stücke unter Beifügung des Originalersuchens m it dem Begleitschreiben der ersuchenden Behörde auf diesem Weg zu. 
In den anderen Fällen vermerkt sie auf dem Begleitbericht, dass die Erled igungsstücke geprüft worden s ind und über
sendet d ie Vorgänge der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde. 

(3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die Erled igungsstücke ohne Mehrfertigungen vorzulegen. 

Nummer 24 Inländische Strafverfolgtmgs- oder Verwaltungsmaßnahmen 

Ersuchen s ind auch darauf zu prüfen, ob eine StrafverlolgLmgs· oder Verwattungsmaßnahme in Betracht komml Wird 
eine solche für erforderlich gehalten, ist die zuständige deutsche Behörde zu verständigen oder bei eigener Zuständig
keit das Erforderliche zu veranlassen. 

Unterabschnitt 3 

Allgemeines für ausgehende Ersuchen 

Nummer 25 Grundlagen der RechtshiHe 

( 1) Ausländische Staaten können um Rechtshilfe gebeten werden, soweit völkerrechtliche Übereinkünfte (vertragliche 
Rechtshilfe) oder das Recht des ausländ ischen Staates (vert ragslose Rechtshilfe) d ies zu lassen. Nähere Einzelheiten 
können dem Länderteil entnommen werden. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu beachten. 
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(2) Bestehen Zweifel, ob ein ausländischer Staat um Rechtshilfe ersucht werden soll, z. B. weil d ie deutschen Behörden 
einem entsprechenden ausländischen Ersuchen nicht stattgeben würden, Ist der obersten Justiz- oder Verwaltungs
behörde zu berichten oder ihr das Ersuchen vorzulegen. 

Nummer 26 Berilcksichtigung des ausländischen Verfahrensrechts 

Bei einem Ersuchen um Rechtshilfe ist zu beachten, dass die ausländischen Behörden das Ersuchen nach den Zu· 
ständigkeitsvorschriften und in der Regel auch nach den Formvorsch riften des ausländischen Rechts erledigen; deren 
Einhaltung genügt für das deutsche Verfahren . Die ausländischen Behörden kö nnen, insbesondere wenn dies in vol· 
kerrechtlichen Übereinkünften \•orgesehen ist, gebeten '.Verden, bei der Erledigung des Ersuchens bestimmte deutsche 
Verfah rensvorscMften zu berücksichtigen. 

Nummer 27 Form des Ersuchens und seine Anlagen 

(1 ) Das Ersuchen ist auf dem vorgesc hriebenen Geschäftsweg im Original an die zur Vornahme der begehrten Rechts
hilfehandlung zuständige ausländische Behörde zu überselilden . Bestehen Zweifel, welche Behörde für die Erledigung 
zuständig ist, ist im Anschreiben neben der vermutlich zuständigen Behörde der Zusatz „oder die sonst zuständige 
Behörde" anzubringen. Sind im Ausland mehrere Rechtshilfehandlungen vorzunehmen, müssen so viele Ersuchen 
gestellt werden als voraussichtlich Behörden für die Erledigung in Betracht kommen . 

(2) Das Ersuchen und die zu seiner Erledigung erforderlichen Angaben sind in ein und dasselbe Schriftstück aufzuneh
men. Gesetzestexte können als Anlage beigefügt werden. Akten und Urkunden sollen dem Ersuchen nur in beglaubig
ter Mehrfertigung beigefügt werden. Andernfalls ist z.umindest bei Urkunden eine beglaubigte Mehrfertigung zurück
zubehalten. 

(3) Anlagen sind dem Ersuchen derart beizugeben, dass ein Verlust oder eine Verwechslung vermieden wird. Auf Licht
bildern, Ablichtungen, Plänen und derg leichen is t gegebenenfalls zu vermerken, welche Person oder welc hen Gegen
stand sie darstellen. 

(4) Ersuchen, deren Erledigung besonders eilt, und Ersuchen in Haftsachen sind am Kopf des Schreibens als Eiisache 
oder Haftsache zu bezeichnen. 

Nummer 28 Legalisation 

(1) Durch die Legalisation bestätigt d ie berufskonsularische Vertretung eines ausländischen Staates, dass die Unter
schrift auf einer amtlichen inländ ischen Urkunde echl ist In einer erweiterten Form umfasst die Legalisation ~uch die 
Bestätigung, dass der Aussteller nach den Gesetzen zur Ausstellung der Urkunde zuständig war und dass die Urkunde 
in gesetzlicher Form aufgenommen ist. 

(2) Im Länderteil Ist vermerkt, im Verhältnis zu welchen Staaten eine Legalisation oder eine Legalisation in erweiterter 
Form erforderl ich ist. Aus dem Länderteil ergibt sich auch, welche Staaten sich mit einer besonderen Art der Beglau
bigung (z. B. durch die Bundesregierung) oder der vereinfachten Form der Echtheitsbescheinigung {sog. Apostille; vgl. 
Vordruck 3a) an Stelle einer Legalisation begnügen. 

(3) Die Legalisation durch die ausländische berufskonsula1rlsche Vertretung wird durch d ie Prüfungsbehörde herbei
geführt. In der Regel genügt es, wen n jeweils ein mit Beglaubigungsvermerk (vgl. Muster Nummer 3) versehenes 
Exemplar der Unterlagen legalisiert wird. 

Nummer 29 Inhalt des Ersuchens 

(1) Jedes Ersuchen muss die Handlung, um deren Vornahme ersucht wird. genau bezeichnen. Es soll knapp und klar 
gefasst sein, jedoch ausreichend Auskunft über das Verfahren geben, fü r das die Rechtshilfe begehrt w ird . Es muss, 
soweit erforderlich, Angaben über die Person des Betroffenen, seine Staatsangehörigkeit und seinen derzeitigen Aul
enthaltsa rt enthalten. 

(2) Steht Verfahrensbeteiligten nach deutschen Vorschriften das Recht zur Teilnahme an einer Beweisaufnahme zu, 
sind sie zu befragen, ob sie hierauf verzichten. Liegt ein solcher Verzicht nicht vor, ist die Bitte auszusprechen, die 
ersuchende Behörde vo n dem anberaumten Termin so rechtzeitig zu benachric htigen, dass die Beteiligten von dem 
Zeit punkt der Beweisaufnahme verständigt werden und an ihr teilnehmen können. Erscheint at1snahmsweise, z. B. weil 
die Beteiligten sich Im Gebiet des ersuchten Staates aufhalten, die unmittelbare Benachrichtigung durch die Behörden 
des ersuchten Staates zweckmäßiger, ist in dem Ersuchen darum zu bitten und die Anschrift der Beteiligten in das 
Ersuchen aufzunehmen. 

Nummer 30 Prufung und Weiterteitung 

(1) Das Ersuchen. der Begleitbericht und gegebenenfalls das Be!;Jleitschre1ben (vgl. die Nummern 11 und 12 Absatz 2, 
Muster Nummer 2, 2a) sowie die Übersetzungen (vgl. Nummer 14) sind von der ersuchenden Stelle der Prüfungsbe
hörde vorzulegen; eine Mehrfertigung der Unterlagen ist zu den Akten zu nehmen. Ist das Ersuchen zu beanstanden, 
gibt die Prüfun9sbehörde es mit den erforderlichen Bemerkungen zurück. Ist es nicht zu beanstanden, vermerkt die 
Prüfungsbehörde d ies auf dem Begleitbericht und lertet - sofern sie nicht selbst Bewi lligungsbehörde ist - die Unter
lagen auf dem vorgeschriebenen Weg der Bewilligungsbehörde zu. Soweit im Verhältnis zu bestimmten Staaten (vgl. 
Länderteil) die Einschaltung besonderer Übermittlungsbehörden (z. B. der Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandes
gericht) vorgesehen ist, wird das Be!'.)leitschreiben von dieser Behörde gefertigt. 

{2) Die Bewil ligungsbehörde übermittelt das Ersuchen auf dem vorgeschriebenen Geschäftsweg. Ist der diplomatische 
Geschäftsweg vorgeschrieben, kann das Ersuchen unmittelbar der deutschen d iplomatischen Vertretung in dem er-
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suchten Staat übersandt \\'erden, wenn die oberste Justiz- oder Verwaltungsbehörde d ie Ermächtigung hierzu allge
mein oder für den Einzelfall erteilt hat. 

(3) Dem ausländischen Staat werden das Ersuchen, seine Anlagen und die Übersetzungen grundsätzlich in zweifacher 
Fertigung übermittelt. 

(4) Kön nen Ersuchen nicht auf dem unmittelbaren Geschäftsweg übersandt werden, so sind sie der obersten Justiz
ader Ver\valtungsbehörde vorzulegen 

a) im diplomatischen Geschäftsweg in sechsfacher Fertigung, 

b) im ministeriellen GeschäftS\Veg, soweit das Ersuchen von einem Bundesamt oder Bundesministerium weiterzuleiten 
ist. in vierfacher Fertigung und 

c) in den übrigen Fällen des ministeriellen Geschäftswegs in dreifacher Fertigung. 

Im konsularischen Geschäftsweg und in den Fällen des Abs.at2es 2 Satz 2 sind die Unterlagen der deutschen Auslands
vertretung in dreifacher Fert igung zu übersenden. Übersetzungen sind in jedem Fall in zweifacher Fertigung beizufügen. 
Besonderheiten können sich bei Auslieferungs- und bei Vollstreckungshilfeersuchen ergeben (vgl. die Nummern 93, 
93a, 112). 

(o) Hat die oberste Justiz- oder Verwaltungsbehörde das Ersuchen weitergeleitet und gehen die Erledigungsstücke 
nicht über sie ein, ist über die Erledigung zu berichten. 

Nummer 31 Nachträgliche Änderung der Sachlage 

(1) Ändern sich nach Abgang eines Ersuchens die Verhältnisse in einer für d ie Erledigung bedeutsamen Weise, ist die 
ersuchte ausländische Behörde unverzüglich au1 dem vorgeschriebenen Geschäftsweg , in Eilfällen unmittelbar - ge
gebenenfalls über das Bundeskriminalamt - zu benachrichtigen. 

(2) Diese Vorschriften sind entsprechend anzuwenden, we·nn vor der Stellung eines förmlichen Rechtshilfeersuchens 
vorläufige Maßnahmen im Ausland angeregt wurden (z. B. durch Ein leitung der internat ionalen Fahndung) oder wenn 
bekannt ist, dass die ausländischen Behörden in Erwartung eines Ersuchens vorläufige Maßnahmen ergriffen haben. 

Abschnitt 2 

Besondere Richtlinien fiiir eingehende Ersuchen 

Unterabschnitt 1 

Ersuchen um Auslieferung 

Nummer 32 Staatsangehörigkeit der verfolgten Person (§ 2 IRG) 

Bei Zweifeln über die Staatsangehörigkeit der verfolgten Person kann d ie zuständige Behörde mit den Behörden der 
inneren Verwaltung und unmittelbar mit den ausländischen diplomatischen und ~onsularischen Vertretungen in Ver
bindung treten. 

Nummer 33 (unbesetzt) 

Nummer 34 Zuständigkeit bei Gefahr im Ven:ug 

Eine örtlich nicht zuständige Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht hat sich den innerhalb ihres Bezirks vor
zunehmenden Amtshandlungen zu unterziehen, bei denen Gefahr im Verzug ist {§ 77 IRG in Verbindung mit § 143 
Absatz: 2 GVG). Gleiches gilt fü r Untersuchungshandlungen eines örtlich nicht zuständigen Oberlandesgerichts(§ 77 IRG 
in Verbindung mit § 21 StPO). 

Nummer 35 Verdacht einer Auslandsstraftat 

(1) Stellt eine Behörde fest, dass eine Person, die sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhält, in dem Verdacht 
steht, im Ausland eine Straftat begangen zu haben, oder dass sie im Ausland wegen einer solchen Tat zu einer Frei
heitsstrafe verurteilt worden ist, die sie noch zu verbüßen hat, benachrichtigt sie unverzüglich und unmittelbar die 
Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht . und zwar auch dann, wenn die Person nicht festgenommen wird. Vor 
der Entscheidung der Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht dürfen keine Maßnahmen getroffen werden, die 
eine Auslieferung des Ausländers unmöglich machen würden. 

(2) Falls die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht damrt rechnet. dass d ie ausländische Behörde die Aus
lieferung zur Verfolgu ng oder Vollstreckung betreiben wird, berichtet sie ihrer vorgesetzten Behörde und \'\'artet deren 
Weisung ab, sofern sie nicht selbst Bewi lligungsbehörde ist. Ist sie Bewilligungsbehörde, so fragt sie bei der auslän
dischen Behörde an, ob um vorläufige Festnahme ersucht wird. Erfolgt die Anfrage unmittelbar, unterrichtet sie nach
richtlich das Bundeskrim inalamt über das Landeskriminalamt. Unter den Voraussetzungen des § 16 Absatz 1 Num
mer 2 IRG veranlasst sie - auch ohne ein entsprechendes Ersuchen - die Festnahme der Persc n und beantragt die 
Anordnung der vorläufigen Auslieferu ngshaft. 

Nummer 36 Vorläufige Festnahme l§ 19 IRG) 

{1 ) Jede Staatsanwaltschaft und die Beamten des Polizeid ienstes sind unter den Voraussetzungen der§§ 1ti und 16 
IRG befugt , die verfo lgte Person vorläufig festzunehmen. Anlass tür d ie Annahme eines dringenden Tatverdachts im 
Sinne des§ 16 Absatz 1 Nummer 2 IRG kann z. B. eine Awsschreibung zur Festnahme in Fahndungshilfsmitteln oder 
das Geständnis der Person sein. 



Bundesanzeiger 
l lerauzgegeben VOTI 
Bu"10~mli 51Crluni Ot'I' J u:11? 

www.bundllsanzeiger.de 

Bekanntmachung 
Veröffentlicht am Mittwoch, 19. Dezember 2012 
BAnz AT 19.12.2012 82 
Seite 15 von 51 

{2) Kann ein Ersuchen um vorläufige Festnahme nicht alsbald ausgeführt werden oder bestehen gegen die Ausführung 
Bedenken, ist das Ersuchen der Staatsariwaltschaft bei dem Oberlandesgericht vorzulegen . Bis zu einer anderen Wei
sung ist gegebenenfalls die Fahndung fortzusetzen. 

(3) Von einer vorläufigen Festnahme zur Vorbereitung der Auslieferung ist die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlarides
gericht unverzüglich zu benachricht igen. 

Nummer 37 Vorläufige Maßnahmen der Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht 

(1) Erscheint die Ausl ieferung nich t von vornherein unzulässig und bestehen auch sonst gegen die Ausführung eines 
Festnahmeersuchens keine Bedenken, trifft die Staatsanwaltsctiatt bei dem Oberlandesgericht unverzüglich die not
wendigen Maßnahmen. Unter den Voraussetzungen des § 16 IRG beantragt sie bei dem Oberlandesgericht die An
ordnung der vorläufigen Auslieferungshatt (vgl. Muster Nummer 4). Für die Fahndung stehen ihr alle Mittel zu Gebote, 
die Im deutschen Strafverfahren zulässig sind. 

(2) Auch während der Fahndung ermittelt die Staatsam•:altschaft bei dem Oberlandesgericht , ab der Auslieferung 
Hindernisse entgegenstehen. 

(3) Wird die vertolgte Person im Bezirk eines anderen Oberlandesgerichts ermittelt , gibt die Staatsanwaltschaft bei dem 
Oberlandesgericht das Verfahren unmittelbar an die zuständige Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht ab. 

Nummer 38 Mitteilung der vortäufigen Festnahme an die ausländische Behörde 

Wird eine Person zur Vorbereitung der Auslieferung festgenommen, bevor ein Ausl ieferungsersuchen eingegangen ist, 
teiH d ie Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht die Zeit, den Ort und den Grund der Festnahme unverzüglich 
der zuständigen ausländischen Behörde mit, wenn sie nicht die Entlassung der festgenommenen Person verfügt. 
Erfolgt die Mitteilung nicht über das Bundeskriminalamt, verständigt sie auch dieses gemäß Nummer ß . 

Nummer 39 Bericht über die vorlällfige Allslieferungshaft und Festnahme 

(1 ) In den Fällen der§§ 16 und 19 IRG berichtet die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht ihrer vorgesetzten 
Behörde (vgl. Muster Nummer 5). Der Bericht kann entfallen, \'l'enn sich d ie verfo lgte Person mit der vereinfachten 
Auslieferung einverstanden erklärt hat und alsbald nach Nummer 50 Absatz 2 berichtet \'\'erden kann. 

(2) Ist die verfolgte Person nicht aufgrund eines durch die oberste Justizbehörde übermittelten ausländischen Ersu
chens festgenommen worden, sind in dem Bericht möglichst genaue Angaben über die Person zu machen; auch ist 
mitzuteilen, welchen Inhalt das ausländische Ersuchen hat oder welche Umstände die Festnahme veranlasst haben. 

(3) Im Fall einer vorläufigen Festnahme gibt die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht in dem Bericht ferner 
an, ob die Mitteilung nach Nummer 38 gemacht worden ist und gegebenenfalls welche Antwort die ausländ ische 
Behö rde erteilt hat. 

Nummer 40 Amtsrichterliche Vernehmung eines nicht aufgrund eines Auslieferungshaftbefehls vorläufig fest-
genommenen (§ 2.2 IRG) 

11 ) Das Amtsgericht führt die Vernehmung der vorläufig festgenommenen Person nach § 22 Absatz 2 IRG durch (vgl. 
zum Antrag Muster Nummer 6). Es ist für die Prüfung der Frage, ob die Voraussetzungen der vorläufigen Auslieferungs
haft vorliegen, und für die Anordnung der vorläufigen Auslieierungsha1t nicht zuständig (vgl. § 17 Absatz 1 IRG). Es darf 
die Freilassung der festgenommenen Person nur dann anoll'dnen , wenn sich ergibt, dass diese nicht die Person ist, die 
von der ausländischen Behörde gesucht wird (§ 22 Absatz 3 IRG). Es widerspricht nicht dem Artikel 104 GG, dass die 
verfolgte Person bis zur Entscheidung des Oberlandesgerichts ohne Haftbefehl festgehalten wird. 

(2) Die verfolgte Person ist über d ie Mög lichkeit der vereinfachten Auslieferung nacti § 22 Absatz 3 Satz 3, § 21 
Absatz 6 IRG zu belehren. Sie soll dabei darauf hingewiesen werden, dass diese zu einer wesentlicheri Verfahrens
beschleunigung führt (die Zulässigkeitsentscheidung des Oberlandesgerichts Ist nicht erforderlich; darüber hinaus 
muss der Eingang der Auslieferungsunterlagen nicht abgewartet werden). Die verfolgte Person ist ferner darüber zu 
belehren, dass die vereinfachte Auslieferung mit Beachtung des Spezialitätsgrundsatzes (§ 41 Absatz 1 IRG) erfolgen 
kann, welche Rechtsfolgen damit verbunden sind, sowie dass ihr Einverständnis mit der vereinfachten Auslieferung und 
ihre Erklärung des Spezialitätsverzichts unwiderruflich sind. Die Belehrung muss jeweils vor der Äußerung der verfolg
ten Person erfolgen und auch so protokoll iert werden. 

(3) Ist die Auslieferung nur mit Zustimmung der verfolgten Person zulässig (§ 80 Absatz 3 IRG), sa soll sie bei ihrer 
Belehrung auch auf die Möglichkeit, dass ein Vollstreckungshilfeersuchen auch ohne ihr Einverständnis bewilligt •ver
den kann , hingewiesen werden. 

{4) Wird die verfolgte Person nicht freigelassen , veranlasst das Amtsgericht nach Erlass der Festhalteanordnung die 
Überführung der verfolgten Person in die zusHindlge Untersuchungshaftanstalt. In dem Aufnahmeersuchen ist anzu
geben, dass es sich um eine Festnahme nach § 19 IRG handelt und die weitere Verfügung der Staatsanwaltschaft bei 
dem Oberlandesgeric ht zusteht. Das Amtsgericht übersendet die Vernehmungsn iederschrift mit den übrigen Vorgän
gen unverzüglich und unmittelbar der Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht Hat sich die verfolgte Person mit 
der vereinfachten Auslieferung einverstanden erklärt, teilt dies das Amtsgericht zusätzl ich vorab der Staatsanwaltschaft 
bei dem Oberlandesgericht fernmündlich oder per Telefax mit. Diese führt unverzüglich die Entscheidung des Ober
landesgerichts über die Anordn ung der Auslieferungshaft herbei, falls sie nicht die Freilassung der festgenommenen 
Person verfügt. 
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Nummer 41 Amtsrichterliche Vernehmung des aufgrund eines Auslieferungshaftbefehls Festgenommenen 
l§ 21 IRG) 

Das Amtsgericht ordnet die Freilassung der festgenommenen Person nur dann an, \\•enn sich bei der Vernehmung 
ergibt, dass diese nicht die in dem Auslieferungshattbe1ehl bezeichnete Person ist, der Auslieferungshaftbefehl auf· 
gehoben ist oder der Va llzug des Auslieferungshaftbe1ehls ausgesetzt ist (§ 21 Absatz 3 1 RG). Im übrigen gilt N um
mer 40 entsprechend. 

Nummer 42 Haftfristen 

Die vorläufige Auslieferungshaft darf zwei Monate bzw. - falls ein außereuropäischer Staat um die Festnahme ersucht 
hat - drei Monate nicht überschreiten (§ 16 Absatz 2 IRG). Ist die in einer völkerrechtlichen Übereinkunft für die vor
läufige Auslieferungshaft vorgesehene Frist länger oder küner {vgl. Länderteil), ist diese Frist maßgebend. 

Nummer 43 Ers1e Maßnahmen nach Eingang des Auslieferungsersuchens 

Geht das Auslieferungsersuchen mit den Unterlagen ein, während sich die vertolgte Person in vorläufiger Ausliefe
rungshaft befindet, erwirkt die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht unverzüglich eine Entscheidung des 
Oberlandesgerichts über d ie Fortdauer der Auslieferungshaft{§ 16 Absatz 3 IRGJ. Im Interesse der Ver1ahrensbeschleu
nigung steht eine vorherige Vernehmung der verfolgten Person zu m Ersuchen (§ 28 IRG) der Pflicht zur unverzüglichen 
Entscheidung nicht entgegen, wenn sie dem Ziel dient, die Entscheidung über d ie Fortdauer der Haft mit der Entschei
dung über die Zulässigkeit der Auslieferung (§ 32 IRG) zu verbinden. 

Nummer 44 Aufhebung des A1Jslieferungshaftbefehls {§ 16 Absatz 2, § 24 IRG) 

Die Aufhebung des Auslie1erungshattbefehls ist insbesondere dann zu beantragen, wenn die ausländische Behörde 
das Festnahmeersuchen zurücknlmrnt oder - gegebenen1alls auf Anfrage - erklärt, dass um die lnhattnahme oder 
Auslieferung nicht ersucht wird. 

Nummer 45 Berücksichtigung deutscher Strafansprüche 

(1) Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht stellt fest, ab gegen die verfolgte Person im Hoheitsbereich der 
Bundesrepublik Deutschland ei n Strafvertahren anhängig oder eine Freiheitsstrafe oder eine Maßregel der Besserung 
und Sicherung zu vo llstrecken isL Gegebenenfalls setzt s ie sich möglichst bald mit der zuständigen Strafverfolgungs
ader Strafvollstreckungsbehörde in Verbindung, um die Frage der Anwendung der§§ 154b, 456a StPO ru klären. 

{2) Der Gang des Auslieferungsveriahrens wird durch einen deutschen Strafanspruch nicht gehemmt. Der Vollzug der 
Auslieferung kann jedoch aufgeschoben werden. 

Nummer 46 Verhältnis zwischen Auslieferung \Jnd Ausweisungsvertahren 

Liegt ein förmliches Auslieferungsersuchen oder ein mit der Ankündigung eines Auslieferu ngsersuchens verbundenes 
Festnahmeersuchen eines anderen Staates vor, darf die gesuchte Person bis zur Entscheidung über die Auslieferung 
nur mit Zustimmung der Behörde, d ie nach § 74 IRG für die Bewilligung der Auslieferung zuständig ist, in diesen Staat 
abgeschoben werden (§ 60 Absatz 4 AufenthG). Der obersten Justizbehörde ist vorab zu berichten. Die Staatsanwalt
schaft bei dem Oberlandesgericht teilt der Ausländerbehörde die Einleitung eines Auslieferungsverfahrens mit (§ 87 
Absatz 4 AufenthG). 

Nummer 47 Asylverfahren 

(1) Die Entscheidung über einen Asylantrag hat für das Auslieferungsverfahren keine bindende Wirkung (§ 4 AsylVfG). 
Es besteht daher in der Regel kein Anlass, mit dem AusJieferungsvertahren bis zur Erledigung des Asylverfahrens 
innezuhalten. Im Auslieferungsverfahren ist die Frage der politischen Verfolgung und ihrer Auswirkung auf das Asyl
verfahren eigenständig zu beurtei len. 

(2) Hat die verfolgte Person einen Asylantrag gestellt, unterrichtet die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht 
das Bundesamt für Migrat ion und Flüchtlinge gemäß§ 8 Absatz 2 AsylVfG. Sie bittet das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge ferner um Überm ittlung der Tatsachen oder Beweism ittel, die für die Frage einer politischen Verfolgung(§ 6 
Absatz 2 IRG) erheblich sein können. Neben der Staatsanwaltschaft bel dem Oberlandesgericht kann das Bundesamt 
für Justiz nach Satz 1 unterrichten, wenn es Kenntnis von den an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu 
übermittelnden personenbezogenen Daten erlangt. Das Bundesamt für Justiz hat zu unterrichten, wenn über ein Aus
lieferungsersuchen absc hließend ohne Beteiligung einer Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht entschieden 
wird. 

{3) Für in anderen Staaten anerkannte Flücht linge gilt Abs~tz 1 entsprechend. 

Nummer 48 Einbürgenmgsverfahren 

(1) Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht teilt der Einbürgerungsbehörde unverzüglich mit, dass ein Er
suchen um Auslieferung der verfolgten Person gestellt worden ist, wenn 

a) bekannt !=Jeworden ist, dass die vertolgte Person ihre Einbür!'.}erun!'.} betreibt, 

b) eine A uslieferungsverpflichtung besteht, deren Erfüllung durch die Einbürgerung unmöglich gemacht würde, oder 

c) ein Einbürgerungsverfahren gemäß einer vö lkerrechtlichen Übereinkunft bis zur Entscheidung über ein Ausliefe
rungsverfahren auszusetzen ist. 

Die dem A uslieferungsersuchen zugrunde liegende Straftat ist st ichwortart ig zu beschreiben. 
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(2) Die Tatsache. dass die verfo lg te Person ihre Einbürgerung betreibt, rechtfertigt es grundsätzlich nicht, das Aus
lieferungsverfah ren auszusetzen . Ausnahmsweise kann die Aussetzung angebracht sein, wenn die verfolgte Person 
einen Anspruch auf Einbürgerung geltend macht. 

Nummer 49 Herbeifühnmg gerichtlicher Entscheidung;en nach§ 29 Absatz 2, § 42 IRG, Berichtspflichten 

(1 ) Hat sich die verfolgte Person zu Protokoll des Amtsg;erichtes mit der vereinfachten Auslieterung einverstanden 
erklärt und beabsichtigt die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht wegen besonderer Umstände dennoch eine 
Entscheidung des Oberlandesger ichts uber d ie Zulässigkeit der Auslieferu11g {§ 29 Absatz 2 IRG) herbeizuführen, be· 
richtet sie ihrer vorgesetzten Behörde und wartet deren Äuißerung ab. 

(2) Im Fa lle des § 42 Absatz 1 IRG leitet die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht ihre Vorgänge mit einer 
Stellungnahme unmittelbar dem Generalbundesanwalt zu und berichtet gleichzeitig ihrer vorgesetzten Behörde. 

(3) Vor Stellung eines Antrags nach § 42 Absatz 1 IRG beric htet der Generalbundesanwalt bzw. d ie Staatsanwaltschaft 
bei dem Oberlandesgericht der vorgesetzten Behörde und wartet deren Äußerung ab. 

Nummer 50 Bericht nach Absctiluss des Zulässigkeitsverfahrens oder bei vereinfachter Auslieferung 

(1) Hat das Oberlandesgericht die Auslieferung für zulässig erklärt, berichtet die Staatsanwaltschaft bei dem Ober
landesgericht ihrer vorgesetzten B ehörde und fügt die Vorgänge sowie Mehrfertigungen der gerichtlichen Entscheidun· 
gen bei. Der Bericht (vgt Muster Nummer 7) hat alle Umstände zu enthalten , d ie für die Bewilligung und Durchführung 
der Auslieferung von Bedeutung sein können. Insbesondere soll er sich a1.1ssprechen über 

a) den Übergabeort, 

b) den Beginn und die Dauer der Auslieferungshaft 

und erforderlichenfalls auch über 

c) Bedenken gegen d ie Bewilligung der Auslieferung, 

d) die Anwendung der§§ 1b4b, 4bßa StPO (vgl. Nummer 4bj und 

e) die Notwendigkeit besonderer Sicherungsmaßnahmen. 

(2) Die Bewill igungsbehörde entscheidet über Mitteilungen an den ersuchenden Staat zur Zulässigkeitsentscheidung. 

(3) Hat sich die verfolgte Person zu Protoko ll eines Amtsgerichts mit der vereinfachten Auslieterung einverstanden 
erklärt und ist eine Zulässigkeitsentscheidung des Oberlandesgerichts nicht herbeigeführt worden, unterrichtet die 
Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgeric ht die Bewill igungsbehörde gemäß Absatz 1 Satz 3 unverzüglich und 
unm ittelbar und fügt eine Mehrtertigung der richterlichen Vernehmungsniederschritt bei (vgl. Muster Nur11mer 8). Sind 
d ie Auslieferungsunterlagen noch nicht eingegangen, sind auch die Vorgänge zu übersenden. Die oberste Just1zbe· 
hörde ist gleichzeitig zu unterrichten , falls sie nicht selbst Bewilligungsbehörde ist . 

Nummer 51 Herausgabe von Gegenständen (§§ 38, 39 IRG) 

(1) Sind im Zusammenhang mit einer Auslieferung Gegenstände herauszugeben, prüft die Staatsanwaltschaft bei dem 
Oberlandesgericht, ob die Herausgabe zulässig ist. Bestehen keine Bedenken gegen die Herausgabe. sorgt sie dafür, 
dass die Gegenstände sichergestellt oder beschlagnahmt werden und führt gegebenenfalls die Entscheidung des 
zuständigen Gerichts (§ 13 Absatz 1, § 39 Absatz 2 IRG) herbei. 

(2) Wurden von der Staatsanwaltschaft bei dem L..a.ndgericht oder ihren Erm ittlungspersonen bereits vor Eingang des 
Auslieferungsersuchens vorbereitende Maßnahmen getroffen(§ 39 Absatz 3 IRG) , sind die Vorgänge unverzüglich mit 
einem Bericht der für das Auslieferungsverfahren zuständigen Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht vorzule
gen. 

(3) Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht prü ft, ob und welche Bedingungen bei der Bewilligung der 
Herausgabe gestellt werden sollen, insbesondere ob aut die Rückgabe der Gegenstände verzichtet werden kann. Sie 
überwacht gegebenenfalls d ie Rückgabe der Gegenstände!'. 

(4) Beabsichtigt d ie Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht, einen Antrag auf Entscheidung über d ie Zulässig
keit der Herausgabe zu stellen, berichtet sie ihrer vorgesetzten Behörde und wartet deren Äußerung ab. 

(o) Das Ergebnis ihrer Prüfungen und der von ihr ergr iffenelll Maßnahmen nimmt die Staatsanwaltschaft bei dem Ober
landesgericht in den Bericht nach Nummer bO auf, sofem nicht eine vorherige Berichterstattu ng geboten erscheint. 

Nummer 52 Durchführung der Auslieferung 

(1) Die Staatsanwaltschait bei den1 Oberlandesgericht kann zur Durchführu ng der Auslie1erung die Hilfe der Po lizei in 
A nspruch nehmen (vgl. Muster Nummer 9). Sie veran lasst die Übergabe der Gegenstände, die im Zusammenhang mit 
der A uslieferung herausgegeben werden sollen und sorgt dafür, dass die bei den Akten befindlichen persönlichen 
Papiere der verfolgten Person und deren persönliche Habe mitgegeben werden. Bezüglich der zoll- und außenwirt
schaftsrechtlic hen Bestimmungen wird auf Nummer 4 des Anhangs 1 hingev1.·iesen. Soweit Ausfuhrverbote oder - be
schränkungen der Durchfü hrung der Herausgabe ent~egensteh en könnten. setzt sich d ie Staatsanwaltschaft bei dem 
Oberlandesgericht rec htzeit ig mit den zuständigen Stellen in Verbind ung. 

(2) Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgerich1 beo-achricht igt die deutsche Übergabebehörde möglichst früh
zeitig, wann und wo die Übergabe voraussichtlich erfolgen soll. Oie Übergabebehörde hat ihrerseits im Fall der Land
überstellung die ausländische Übernahmebehörde unverzüglich zu verständigen. Bei Luftüberstellung schlägt die 
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Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht der zuständigen ausländischen Justizbehörde unmittelbar oder über 
das Bundeskriminalamt Zeit und Ort der Übergabe vor. 

(3) Eine Zusammenstellung der in Betracht kommenden Übergabe- und Übernahmebehörden, Grenzorte und Justiz
vollzugsanstal1en enthält Kapi1el C, Erster Teil. 

Nummer 53 Begleitpapiere für die Dllrchführung der Auslieferung 

Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht stellt für die veliolgte Person einen besonderen Ausweis (vgl. Mus
ter Nummer 9) aus und g ibt ihn dem Begleitbeamten mit. Den Begleitpapieren wird ferner eine vorbereitete Bestätigung 
über die vollzogene Auslieferung (vgl. Muster Nummer 9) mit ausgefüllter Anschrift der Staatsanwaltschaft bei dem 
Oberlandesgericht beigefügt. 

Nummer 54 Nachträgliche Einwef'ldungen 

Erhebt die verfolgte Person vor ihrer Übergabe Einwendungen gegen die Zulässigkeit der Auslieferung. sind diese 
unverzüglich und unmittelbar der d ie Auslieferung durchführenden Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht be
kannt zu geben. Die verfolgte Person darf der ausländischen Behörde erst aufgrund einer neuen Weisung der Staats
anwaltschaft bei dem Oberlandesgericht übergeben werde n. 

Nummer- 55 Nachricht von dem Abschluss des Auslieferungsverfahr-ens 

(1) Die Übergabebehörde benachricht ig t die für d ie Durchführung der Auslieferun g zuständ ige Staatsanwaltschaft bei 
dem Oberlandesgericht, sobald die verfolgte Person der ausländischen Übernahmebehörde übergeben wo rden ist. 
Hierzu wird die den Begleitpapieren für d ie Durchführung der Auslieferung beigefügte vorbereitete Bestätigung (vgl. 
Nummer o3) verwendet. 

(2) Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht berichtet ihre.r vorgesetzten Behörde, an welchem Ort, an wel
chem Tag und wem die verfolgte Person i.ibergeben worden ist. Ferner teilt sie mit, welche Zeit sich die verfolgte 
Person a llein wegen des Auslieferungsverfahrens in Haft befunden hat. Sie nimmt die 1m Zusammenhang mit der 
Auslieferu ng eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen zurück. Ein Antrag auf Aufhebung des Auslieferungshaftbefehls ist 
entbehrlich. 

(3) Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgerich1 teilt außerdem jede vollzogene Auslieferung gemäß Nummer 6 
dem Bundeskriminalamt (vgl. Muster Nummer 10), soweit dies nicht bereits durch die Übergabebehörde geschehen ist, 
und bei Ausländern im Sinne des § 2 Absatz 1 AufenthG dem Bundesverwaltungsamt - Ausländerzentralregister - in 
Kc5 In mit. 

(4) In Fällen, in denen eine Auslieferung abgelehnt wordem ist oder aus sonstigen Gründen nicht durchgeführt wird, 
unterrichtet d ie Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht gemäß Nummer 6 das Bundeskriminalamt über den 
Abschluss des Auslieferungsver1ahrens. 

Nummer 56 Nachtragsersuchen 

Ersucht eine ausländische Behörde nach Überstellung der verfo lgten Person um Zustimmung 2ur Verfolgung oder 
Vollstreckung wegen einer Tat , für welche die Auslieferung nicht bewilligt worden ist, oder zur Weiterlieferung (vgl. 
§§ 3b, 36 IRG), gelten die Richt linien für eingehende Ersuc.hen urn Auslieferung entsprechend. 

Unterabschnitt 2 

Erst.1chen um vorübergehende Auslieferung 

Nummer- 57 Vorübergehende Auslieferung (§ 37 IRG) 

Ein Ersuchen um vorübergehende Auslieferung wird vo n den Behörden bearbeitet. die für das Ersuchen um endgültige 
Auslieferung zuständig sind. Für das Vertahren gelten die Nummern 50 und 52 bis 55 mit den sich aus den nach
folgenden Bestimmungen ergebenden Abweichungen. 

Nummer 58 Bedingungen 

Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht führt dlie Einwilligung der deutschen Behörde, d ie d ie Verfolgung 
oder Vollstreckung bet reibt. herbei und prütt, ob und welc:he Bedingungen bei der Bewilligung der vorübergehenden 
Auslieferung gestellt werden sollen {z. B. Beschränkung auf bestimmte Verfolgungsmaßnahmen, spätester Zeitpunkt 
der Rücklieferung). 

Numme.r 59 Verzicht au1 die Rücklieferung 

Fallen die Gründe, d ie einer endgültigen Auslieferung entgegenstehen, vor der Rücklieferung der verfolgten Person 
weg, unterrichtet die wständige Justizbehörde unverzügliclh d ie für die Auslieferung zuständige Staatsanwaltschaft bei 
dem Oberlandesger icht. Diese berichtet unverzüglich ihrer vorgesetzten Behörde. 

Unterabschnitt 3 

Ersuchel'I um Durclilief~rung 

Nummer 60 Durchlieferung (§§ 43 ff., 83f IRG) und unvorhergesehene Zwischenlandung{§ 47 IRG) 

(1) Soll eine verfolgte Person durch den Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland durchgeliefert werden, gelten 
die Nummern 44, 47, bO und b2 bis b6 mit den sich aus den nachfolgenden Bestimmungen ergebenden Abweichungen 
entsprechend (vgl. auch Muster Nummern 10, 11). 
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(2) Ist d ie Ankündigung nach§ 47 Absatz 1 IRG unterblieben, findet im Fall der unvorhergesehenen Zwischenlandung 
ein Auslieferungsverfahren statt. 

Nummer 61 Deutsche Strafanspn1che 

Hat die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht festgestellt, dass gegen die verfolgte Person im Inland ein 
Strafverfahren anhängig oder eine Freiheitsstrafe oder eine Maßregel der Besserung und Sicherung zu vollstrecken ist, 
benachrichtigt sie die Verfolgungs- oder Vollstreckungsbehörde van dem Durchlieferungsersuchen, damit d iese prüfen 
kann, ob d ie Anregung oder Stellung eines Auslieferungs- , Strafverfalgungs- oder St rafvollstreckungsersuchens ver
anlasst ist. Kommt ein solches Ersuchen in Betracht, be richtet die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht 
unverzüglich ihrer vorgesetzten Behörde. 

Nummer 62 Übernahme der verfolgtet"I Person 

(1) Die verfolgte Person darf von den deutschen Behörden zur Durch lieferung nur überno mmen werden, wenn die 
Staatsanwattsc.haft bei dem Oberlandesgericht die Übernahme angeordnet hat. 

(2) Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht ordnet die Übernahme erst an, wenn d ie Durchlieferung bewi lligt 
ist und, falls d ie verfo lgte Person nach Durchlieferung durch den Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland noch 
durch einen angrenzenden Staat durchgelieferi werden soll, dieser zur Übernahme der verfolgten Person bereit ist. 

Nummer 63 Durchführung der Durchlieferung 

Die deutsche Übernahmebehörde benachrichtigt d ie fü r die Durchlleferung zust ändige Staatsanwaltschaft bei dem 
Oberlandesgericht, sobald sie die verfolgte Person übernommen hat. Gegenstände, d ie Im Zusammenhang mit einer 
Durchlleferung durch den Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland geschafft werden sollen, sind möglic hst 
gleichzeitig mit der verfo lgten Person zu übernehmen und zu übergeben. Bezüglich der zoll- und außenwirtschafts
rechtlichen Bestimmungen wird auf Nummer 6 des Anhangs 1 hingewiesen. Soweit der Ein- oder Ausfuhr Verbote oder 
Beschränkungen entgegenstehen könnten, setzt sich die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht rechtzeit ig mit 
den zuständigen Stellen In Verbindung. 

Unterabschnitt 4 

Ersuchen um Weitertiefenmg 

Nummer G3a Durchführung der Weiterfieferung 

(1) Ist eine ver1olgte Person nach Deutschland eingeliefert worden und ersucht ein Drittstaat um deren Aus- bzw. 
Weiterlieferung, prüft die Staatsanwaltschaft bei dem Ober landesgericht, ob die Zustimmung des ursprünglich auslie
fernden Staates zur Weiterlieferung erfa rderlich ist. Ist dessen Zustimmung erforderlich, t eilt d ies die Staatsanwalt
schaft bei dem Oberlandesgericht der ersuchenden ausländischen Behörde auf dem dafür vorgesehenen Geschäfts
weg unverzüg lich mit. Hat ei n Mitg liedstaat der Eu ropäiscfnen Union um die Aus- bzw. Weiterlieferung der verfolgten 
Person ersucht, ergreift d ie Staatsanwaltschaft bei dem 0 berlandesgericht zugleich die erforderlichen Maß nahmen, um 
die Zust immung des Staates, aus dem die verfolgte Person eingeliefert wurde, einzuholen und unterrichtet hierüber die 
ersuchende Behörde des Mitgliedstaates. Die von der Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht zu veranlassende 
Anhörung der verfo lgten Person erfolgt vor der Unterrichtung der ausländischen Behörde nach Satz 2. Nummer 4 0 
Absatz 2 gilt entsprechend. 

(2) Ist eine verfolgte Person aus Deutsc l1land ausgeliefert wo rden und liegt ein Ersuchen um Weiterlieferung an einen 
Drittstaat vor, prüft die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht, ob sich die verfolgte Person mit der verein
fachten Auslieferung unter Verzicht auf den Spezialitätsgrundsatz des§ 11 IRG einverstanden erklärt hatte, oder die 
verfolgte Person nachträglich Ihrer Weiterlieferung zugestimmt hat {§ 36 Absatz 1 IRG) oder eine Zustimmung ent behr
lich ist. Falls erforderlich, führt die Staatsanwaltscha1t bei dem Oberlandesgericht eine Entscheidung des Oberlandes
gerichts über die Zulässigkeit der Weiterlieferung herbei (§ 36 IRG). Die Vorschriften des ersten Unterabschnitts gelten 
entsprec hend. Wird von einem Drittstaat um Auslieferung ersucht, nachdem d ie verfo lgte Person bereits an den ur
sprünglich ersuchenden Staat überstellt wurde. ist der Drittstaat zunächst nur auf d iesen Sachverhalt hinzuweisen. 

Unterabschnitt 5 

Ersuchen um Rechtshilfe durch Vollstreckung {Vollstreckungshilfe) 

Nummer 64 Vorbereitendes Verfahren 

Das Verfahren nach den§§ bO ff. IRG beginnt erst mit dem E ingang eines förmlichen Ersuchens um Vollstreckungshilfe 
bei der Staatsanwaltschaft bei dem Landgeric ht. Wird durch eine verurteilte Person oder in deren Auftrag bei einer 
deutschen Behörde Vollstreckungshilfe angeregt und kann diese nach§ 48 IRG in Betracht kommen, ist der Vo rgang 
der obersten J ustizbehörde vorzulegen. Wenn aus besonderen, insbesondere humanitären Gründen die Vollstreckung 
einer Im Ausland verhängten Sankt ion in Deutschland angezeigt erscheint, ist der obersten Justizbehörde zu berichten. 

Nummer 65 Haft zur Sictierung der Vollstreckung (§ 58 IRG) 

(1) Eine vorläufige Festnahme sowie die Anordnung der Haft kom men nur unter den Voraussetzungen des § 08 Ab
satz 1 IRG in Betracht. 

{1) Über jede Verhaftung aufgrund einer Anordnung nach § t>8 IRG ber ichtet d ie Staatsanwaltschaft bei dem Land
gericht der obersten Justizbehörde. 

(3) Zeichnet sich bei e inem Ersuchen um Auslieferung zur Vollstreckung nach dem Achten Teil des IRG ab, dass die 
Zulässigkeit der Auslieferung an der fehlenden Zustimmung der verfolgten Person scheitern kan n (§§ 80 Absatz 3, 83b 
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Absatz 2 IRG) , fragt die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlalildesgericht unverzüg lich auf dem unmittelbaren Geschäfts
weg, gegebenenfalls telefonisch, bei der zuständigen Behörde des ersuchenden Staates an, ob ein Ersuchen um Voll
streckungshi lfe und ein Ant rag auf Verhängung der Haft zur Sicherung der Vollstreckung gestell t wird. Wird ein Ersu
chen um lnhaftnahme gestellt, wirkt sie auf die weiteren Maßnahmen nach§ 08 IRG unter Hinweis auf die EilbedOrftig· 
keit bei der zuständigen Staatsanwaltschaft hin. 

Nummer 66 Anhörung der verurteilten Person 

(1 ) Befindet sich die verurteilte Person im Ausland und bes1ehen Zweifel, ob sie sich mit der Vollstr~kung ein verstan· 
den erklärt hat(§ 49 Absatz 2 IRG) oder ob ihr in ausreichendem Umfang rechtliches Gehör(§ 52 Absat2 3 IAG) gewährt 
warden ist, berichtet die Staatsanwaltschaft bei dem Landger icht der obersten Justizbehörde. 

(2) Befindet sich die verurteilte Person im Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschlarid , gibt die Staatsanwaltschaft 
bei dem Landgericht ihr Gelegenheit , sich zu dem Ersu chen und dem ihm zugrunde liegenden Erkenntnis zu äußern 
(§ 52 Absatz 3 IRG; vg l. Muster Nummer 12j. 

Nummer 67 Vorbereitung der Entscheidung der Strafvollstreckungskammer 

Die staatsanwaltschaft bei dem umdgericht stellt fest, ab gegen die verurteilte Person wegen der dem ausländischen 
Erkenntnis zugrunde liegenden Tat ein deutsches Verfahren durch eine Entscheidung der in§ 49 Absatz 1 Nummer 5, 
§ 9 Nummer 1 IRG bezeichneten Art abgeschlossen worden ist. Ergibt sich dabei, dass ein so lches Verfahren noch 
anhängig ist, regt sie bei der zuständigen Verfolgungsbehö rde die Prüfung an, ob eine Entscheidung im Sinne des§ 9 
Nummer 1 IRG bis zur Entscheidung über die Vollstrecku ngshilfe (§ 56 IRG) zurückgestellt werden kann, damit -
insbesondere aus humanitären Gesichtspunkten - die Vollstreckung übernommen werden kann. 

Nummer 68 Hert:Jeiführung der Entscheidung der Strafwollstreckungskammer (§§ 50, 54, 55 IRG, §§ 78a, b GVG) 

Nach Prüfung der Zulässigkeitsvoraussetzungen stellt die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht bei der Strafvoll
streckungskammer den Antrag, über die Volls treckbarkei t des ausländischen Erkenntnisses zu entscheiden. Der Antrag 
ist zu begründen (vgl. Muster Nummer 13). Erweist sich die Vo llstreckung einer ausländischen Anordnung des Verfalls 
oder der Einziehung aus den in § 76 StGB genannten Gründen als nicht ausführbar oder als unzureichend, wird die 
zuständige Behörde des ersuchenden Staates auf die Möglichkeit hingewiesen, ein Ersuchen gemäß § b4 Absatz 2a 
Satz 2 Nummer 1 IRG zu stellen. 

Nummer 69 Bericht nach Entscheidung der Strafvollstreckungskammer {§ 55 IRG) 

(1 ) Die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht berichtet der a bersten Justizbehörde, wenn die verurteilte Person 
gegen die Entscheidung der Strafvollstreckungskammer sofortige Beschwerde eingelegt hat oder die Strafvollstre
ckungskammer in ihrer Entscheidung van dem Antra9 der Staatsanwaltschaft abgewichen ist. Im letzteren Fall legt 
sie den Bericht innerhalb der Beschwerdefrist vor, \1\'enn sie keine sofort ige Beschv11erde beabsichtigt. 

{2) Soweit die Strafvollstreckungskammer das ausländische Erkenntnis rechtskräftig für vollstreckbar erklärt hat, be
richtet die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht der obersten Justizbehörde. Der Bericht (vgl. Muster Nummer 14) 
soll alle Umstände enthalten, d ie bei der Bewilligung und Durchtührung der Vollstreckungshilfe von Bedeutung sein 
können. Befindet s ich die verurteilte Person im Ausland, gelten Nummer 9 1 Absatz 1 Buchstabe d bis g entsprechend. 
In dem Bericht Ist auch die Dauer einer Haft nach § b8 IRG anzugeben. Dem Bericht sind die Vorgänge und Mehr
fertigungen gerichtlicher Entscheidungen beizufügen. 

(3) Das Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt sind gemäß Nummer 6 über den für sie wesentlichen Inhalt des 
Berichts nach Absatz 2 zu unterrichten, wenn sich die verurteilte Person Im Ausland in Haft befindet. 

Nummer 70 Herbeiführung der Entscheidung des Oberlandesgerichts und des Bundesgerichtshofs (§ 55 Ab-
satz 2 IRG} 

(1) Haben die verurteilte Person oder die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht gegen die Entscheidung der Straf
vollstreckungskammer sofortige Beschwerde eingelegt, fülhrt die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht eine 
Entscheidung des Oberlandesgerichts herbei. 

(2) Hält das Oberlandesgericht, die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht oder der Generalbundesanwalt eine 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs für gebeten, gelten Nummer 49 Absatz 2 und 3 entsprechend. 

(3) Soweit das Oberlandesge1lcht das ausländische Erkenntnis nicht für vollstreckbar erklärt hat. berichtet die Staats
anwaltschaft bei dem Oberlandesgericht der obersten Justizbehörde über die Entsc heidung. 

(4) Soweit das Oberlandesgericht das ausländische Erkenntnis für vo llstreckbar erklärt hat, verfährt die Staatsam.valt
schaft bei dem Landgericht nach Nummer 69 Absatz. 2 . 

Nummer 71 Mitteilung an das Bundeszentralregister {§§ 55 Absatz 3, 56 Absatz 2 IRG) 

Die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht teil t die rechtslKräftige gerichtliche Entscheidung über die Vollst reckbarkeit 
sowie die Entscheidung über die Bewilligung der Rechtshilfe dem Bundesamt für Justiz - Bundes2entralregister -. 
Adenauerallee 99 - 103, !:>3 113 Bonn, du rch Übersendung einer beglaubigten Meh rfertigung mit (vgl. Muster Num
mer 1b). 

Nummer 72 Übernahme der verurteil1en Person 

Befindet s ich die verurteilte Person im Ausland in Haft, gelten bei ihrer Übernahme die Nummern 97 bis 99 entspre
chend. 
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Bedingungen, die der ersuchende Staat an das Ersuchen g.eknüpft hat und die sich auf den Umfang der Vollstreckung 
beziehen , sind bei Durchführung der Vollstreckungshilfe zu beachten. Ist dem ersuchenden Staat die Einhaltung der 
Spezial ität rngesichert worden, gelten die Nummern 100, I01 entsprechend. 

Nummer 74 Wegfall der Vollstreckungsvoraussetzungen (§ 57 Absatz 6 IRG) 

Erlang t die Vollstreckungsbehörde auf einem n icht vorgesehenen Dienst- oder Geschäftsweg von Umständen Kennt
nis, durch d ie die Voraussetzungen für d ie Vollstreckung entfallen sein könnten, berichtet s ie unverzüglich der obersten 
Justizbehörde. Sie sieht von der weiteren Vollstreckung erst ab, wenn ihr eine Mitteilung einer zuständigen Stelle des 
ersuchenden Staates über den Wegfall der Vollst reckungsvoraussetzungen vorliegt. 

Nummer 74a Abschluss oder Unterbrechung der Vollstreckung 

Die Vollstreckungsbehörde berichtet der obersten Justizbehörde, wenn 

a) die Vollstreckung der ausländischen Sanktionen abgeschlossen ist, 

b) die verurteilte Person vor Abschluss der Vollst reckung a us der Haft entflohen ist, 

c) sonst ige für die Vollstreckung maßgebliche Umstä nde (z. B. bedingte Entlassung , Unt erbrechung der Vollstrecku ng) 
eingetreten sind, 

d) eine Geldstrafe oder Geldbuße ganz oder teilweise nicht volls treckt werden kann oder 

e) eine Anordnung des Verfalls oder der Einziehung nicht vollst reckt werden kann. 

Nummer 74b Vereinbarung über die Verwertung, Herausgabe und Aufteilung des abgeschöpften Vermögens 
(§ 56b IRG) 

(1) Ist d ie Bundesregierung für den Abschluss einer Vereinbarung [tber die Verwertung, Herausgabe und Aufteilung des 
abgeschöpften Vermögens gemäß§ o6b IRG zuständig, weil die Ausübung der Befugn isse nicht gemäß§ 74 Absatz 2 
Satz 1 IRG in Verbind ung mit Nummer 2 b) der Zuständigkeitsvereinbarung 2004 auf die Landesregierungen übertragen 
wurde, stellt das Bundesamt für Justiz vor Abschluss der Vereinbarung das Einvernehmen über Ihren Inhalt mit der 
zuständigen Landesjustizverwaltung her. Wurde die Zuständigkeit übertragen, setzt sich d ie Bewillig ungsbehörde ge
mäß Nummer 8 Absatz 1 der Zuständigkeitsvereinbarung 2004 mit dem Bundesamt für Justiz ins Benehmen, sobald 
eine Vereinbarung nach § o6b Absatz 1 IRG in Betracht kommt 

{2i Es obliegt dem Bundesamt für Just iz, eine nach § t>6b Absatz 2 Satz 1 IRG erforderliche Einwilligung des Beauf
tragten der Bundesregierung für Kultur und Medien einzuholen. Wird die Einwilligung verweigert, unterrichtet die 
oberste Just izbehörde die Vollstreckungsbehörde. Die Vo llstreckungsbehörde berichtet der obersten Justizbehörde 
über den Ausgang eines in entsprechender Anwendung des§ 16 Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes zum Schutz deutsc l1en 
Kulturgutes gegen Abwanderung durchzuführenden Verfah rens(§ o6b Absatz 2 Satz 2 IRG). 

Nummer 74c Belehrung des Verletzten über das Rectit auf Entscliädigung nach § 56a IRG {§ 57 Absatz 7 
Satz 1 IRG) 

Für d ie Belehrung nach§ !J7 Absatz 7 Satz 1 IRG kann das Muster l t>a verwendet werden. 

Unterabschnitt 6 

Ersuchen um so11stige RechtshiHe 

Nummer 75 Durchsuchung und Beschlagnahme(§ 67 IRG) 

Wird um Ourchsuchun~J oder Besch lagnahme ersucht, er\•:irkt die hierfür zustä ndige Staatsanwaltschaft die notwendi
gen richterlichen Anordnungen und sorgt sodann für d ie Du rchführung der erbete nen Maßnahmen . 

Nummer 76 Herausgabe(§ 66 IRG) 

(1) Wird um Herausgabe von Gegenständen ersucht, veran lasst die zuständige Staatsanwaltschaft bei dem Landge
richt, dass die Gegenstände sichergeslellt oder beschlagnahmt werden {vgl. Nummer 7o). Sie prüft , ob und welche 
Bedingungen bei der Bewilligung der Herausgabe gestern! werden sollen, Insbesondere, ob auf die Rückgabe der 
Gegenstände verzichtet werden kann. Sie übervvacht gegebenenfalls die Rückgabe der Gegenstände. 

(2) Ist die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht nicht selbst Bewilligungsbehörde, berichtet sie sodann über das 
Ergebnis ihrer Prüfungen und die von ihr ergriffenen Maßnahmen der Bewilligungsbehörde und wartet deren Entschei
dung ab. 

(3) Die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht fü hrt die bewilligte Herausgabe entsprechend Nummer ~2 Absatz 1 
durch . 

Nummer 76a Beschlagnahme und Herausgabe von Kulturgütern 

Auf die Handreichung „Herausgabe von geschützten Kulturgütern " wird hingewiesen. 

Nummer 77 Vernehmung 

{1) Ersuchen um Vernehmung von Beschuldigten, Zeugen und Sachverständigen sind d urch Gerichte zu erledigen, 
soweit d ies dem Ersuchen zu entnehmen ist. 

{2) Ersuchen. die auf die Durchführung einer Vernehmung per Video-tTelefonkonferenz gerichtet s ind, können sowo hl 
vertraglos /§ t>9 Absatz 1 IRG) als auch auf der Grund lage einer völkerrechtlichen Vereinbarung nach § 1 Absatz 3 IRG 
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erledigt werden. Zulässig ist die Video-ffelefonkonferenz gemäß§ 77 IRG nach Maßgabe der Bestimmungen der StPO 
(vgl. §§ 48 ff., o8a, 168e, 247a, 239 ff .J. Soweit sich aus elner völkerrechtlichen Vereinbaru ng nicht etwas anderes 
ergibt, gelten die folgenden Regeln: 

a) es muss das Einverständn is der zu vernehmenden Person vorliegen, 

b) die Sachleitung liegt bei den deutschen Justizbehörden, 

c) über die Vernehmung ist ein Protokoll, das zumindest den Gang und die Ergebnisse der Vernehmung wiedergibt und 
die wesentlichen Förmlichkeiten ersichtlich macht, aufzunehmen, 

d) etwaige Kosten für Herstellung und Betrieb der \lerbilildung sowie Doln1etscher und Sachverständige trägt der 
ersuchende Staat, 

e) die technischen Vorrichtungen werden gemäß Absprache der beteiligten Behörden zur Verfügung gestellt. 

Nummer 77a Überwaci'lung des Telekommunikationsverkehrs 

(1) Ersuchen, die auf die Durchführung einer Überwachung des Telekommunikat ionsverkehrs gerichtet sind, können 
sowohl vertraglos (§ 59 Absatz 1 IRG) als auch auf der Grundlage einer völkerrechtlichen Vereinbarung nach § 1 
Absatz. 3 IRG erledigt werden. Zulässig ist die Überwachung des Telekommunikationsverkehrs gemäß§ 77 IAG nach 
Maßgabe der Bestimmungen der StPO(§§ 100a, IOOb, 101). Soweit sich aus einer Vereinbarung nicht etwas anderes 
ergibt oder die Stellung von Bedingungen bei Übermittlung von Erledigungsstücken nicht ausreicht. muss die auslän
dische Behörde zusichern, dass 

a) d.ie Voraussetz.ungen der Telefonüberwachung vorlägen , wenn diese im ersuchenden Staat durchgeführt werden 
müsste, 

b) die gewonnenen Erkenntnisse nur zur Aufklärung der in dem Ersuchen genannten Strattat<en) verwendet werden und 

c) die Überwachungsprotokolle vernichtet werden, sobald sie zur Stratverfolg ung nicht mehr erforderlich sind. 

Die Bewilligungsbehörde kann darüber hinaus die Zusicherung fordern , dass 

d) die Gegenseitigkeit verbürgt Ist und 

e) der ersuchende Staat die Kosten der Maßnahme trägt. 

Der ersuchende Staat ist darauf hinzuweisen, dass d ie deU1ische Staatsanwaltschaft gemäß§ 101 StPO die Beteiligten 
von der M~ßnahme zu unterrichten hat, sobald diese beendet ist und die Benachrichtigung ohne Gefährdung des 
Untersuchungszwecks, der öffentlichen Sicherheit und von Leib und Leben einer Person möglich ist. Der ersuchende 
Staat ist darauf hinzuweisen, dass nach Ablauf einer zu bestimmenden Frist davon ausgegangen wird, dass eine 
Benachrichtigung erfolgen kann, falls nicht entgegenstehende Tatsachen vor Fristablauf mitgeteilt werden. 

(2) Über die Erkenntnisse aus einer in einem deutschen Ermittlungsverfahren durchgeführten Telekommunikations
überwachung kan n unter den Voraussetzungen des § b9 IRG zusammenfassend Auskunft erteilt werden, wenn die 
Auskünfte wegen derselben Tat oder einer anderen, io § 100a StPO bezeichneten Straftat. erbeten werden 
(§§ 77 IRG, 477 Absatz 2 Satz 2 StPO). 

Kopien der Protoko lle der Telekommunlkationsüberwachu ng, un1fassende Vermerke über den Gesprächsinhalt oder 
der Aufzeichnungsbänder dürten entsprec hend den Voraussetzungen des Absatzes 1 herausgegeben werden. wenn 
die Auskünfte wegen derselben Tat oder einer anderen, in § 1 OOa StPO bezeichneten St raftat, erbeten \'Verden 
(§§ 77 IRG, 477 Absatz 2 Satz 2 StPO). 

(3) Auskünfte über Telekommunikationsverbindungen (§§ 100g, h StPO) können unter den Vo rausset zungen des 
§ 66 IRG herausgegeben werden. Im Hinblick auf die sich aus § 101 StPO ergebende Benachrlchtigungspflicht gilt 
Absatz 1 entsprechend. 

(4) Wird eine zuständ ige Behörde gemäß Artikel 20 Absatz: 2 und 3 des Übereinkommens vom 29. Mai 2000 über die 
Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU-RhÜbk 2000) darüber unterrich
tet. dass der ersuchende Staat Telekommunikationsverkehr einer Zielperson im Hoheitsgebiet Deutschlands über
wacht, so beant ragt sie unverzüglich beim Gericht festzustellen, dass die Voraussetzungen für eine Überwachung 
der Telekommunikat ion nach den§§ 100a, 1 OOb StPO vorliegen. Sollte über den Antrag nicht innerhalb der Frist von 
96 Stunden en1schieden werden, so verlangt sie eine Fristverlängerung gemäß Artikel 20 Absatz 4a 1v EU-RhÜbk 2000. 

Nummer 78 Zustellung 

(1 ) Zustellungsersuchen sind gemäß§ 77 Absatz 1 IRG, § 37 Absatz 1 StPO nach den einsch lägigen Vorschriften der 
Zivilprozessordnung (ZPO) über die Inlandszustellung zu eirfedigen. 

(2) Aufgrund der Zustell ungsurkunde ist ein Zustellungszeugnis auszustellen (vgl. Muster Nummer 16, 16a). 

(3j Soweit völkerrechtliche Übereinkünfte (vgl. LänderteiO d ie einfache Übergabe des zuzustellenden Schriftstücks an 
den Empfänger rn lassen, ist ein datiertes, vom Zustel lu nrisempfänger zu unterschreibendes Em pfan~sbekenn lnis auf
zunehmen {vgl Muster Nummer 17). 

(4) Von der ersuchenden Behörde übersandte Vordrucke können verwendet werden, soweit sie jedenfalls auch In 
deutscher Sprache abgefasst sind und keine zusätzlichen Vermerke enthalten. 

(b) Ist ein zuzustellendes Schriftstück in fremder Sprache abgefasst und befindet sich eine Übersetzung bei den Akten, 
ist eine Mehrfert igung dieser Übersetzung dem Schriftstück bei der Zustellung beizufügen. 
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(6) Wird um Zustellung einer Ladung an einen Zeugen oder Sachverständigen ersucht, ist der Zustellungsadressat auf 
ausdrückliches Verlangen der ersuchenden Behörde autzulfordern, der Ladung Folge zu leisten . Die Antwo rt des Zu
stellungsadressaten ist der ersuchenden Behörde bei der Übersendung des Zustel lungsnachweises bekannt zu geben. 

(7) In einem zuzustellenden Schriftstück angedrohte Zwangsmaßnahmen können im Hoheitsbereich der Bundesrepub
li k Deutschland nicht vollst rec kt werden . H ieraui ist der Zustellungsadressat hinzuweisen. In den Zustellungsnachweis 
ist ein entsprechender Vermerk aufzunehmen. 

(8) Ist ein Zustellungsersuchen abgelehnt worden, so ist - soweit nich t besondere Gründe dem entgegenstehen - der 
Zustellungsadressat hiervon unter Übersendung einer Mehr1ert1gung der Schriftstücke, um deren Zustellung ersucht 
worden war, formlos zu unterrichten. 

Nummer 79 Gewährung eines Reisekosten"orschusses 

(1) Einer als Zeuge oder Sachverständ ige geladenen Person, der eine Ladung zum Erscheinen vor einer ausländischen 
Behö rde zugestellt worden Ist, dari ein Reisekostenvorscl1uss nur gezahlt werden, wenn der ausländische Staat ver
pflichtet ist, den Vorschuss zu erstatten. 

(2) Über die Bewilligung des Vorschusses entscheidet d ie Behörde, die die Rechtshi lfe bewill igt hat. Sie teilt der für die 
Auszahlungsanordnung zuständigen Stelle ihre Entscheidung und den Rechtsgrund m it , auf dern d ie Zahlung des 
Vorsc husses und die Erstattungspflicht des ausländischen Staates beruht. 

(3) § 3 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetze:s (JVEG) gilt entsprechend. Für die Anweisung und Zahlung 
des Vorschusses gelten die allgemeinen Bestimmungen über Auslagen in Rechtssachen. 

(4) Wird ein Vorschuss gewährt, vermerkt die Stelle, welche die Auszahlungsanord nung erlässt, die Höhe des Vor
schusses auf der Ladungsurkunde und benachrichtigt d ie ausländische Behörde davon. Die Benachrichtigung muss 
enthalten : 

a) Aktenzeichen und Datum des ausländischen Ersuchens, 

b) Tag und Ort des Termins, 

c) die Höhe des gezahlten Vorschusses, 

d) den Rechtsgrund der Erstattungspflicht des ausländischen Staates, 

e) die Sitte, den Vorschuss möglichst bald zu erstatten, und 

f) die Angabe der Zahlungsmöglichkeit mi1 Kontonummer und Aktenzeichen. 

Wird der Vorschuss von der ausländischen Behörde nich"t innerhalb von sechs Monaten erstattet, ist diese an die 
Begleichung zu erinnern. Ist der Vorschuss t ro tz Mahnung innerhalb eines Jahres nicht erstattet worden, ist der obers
ten Just iz- oder Verwaltungsbehörde zu berichten. 

Nummer 80 Vorübergehende Überstellung von Persmnen in das Ausland für ein ausländisches Verfahren 
{§ 62 IRG} 

(1) Soll eine in Haft befindliche oder untergebrachte Perso111 als Zeuge zu einer Beweisaufnahme in das Ausland über
stellt werden und erscheint d ie Rechtshilfe zulässig, veranlasst die zuständige Staatsanwaltschaft be i dem Oberlandes
gericht, dass d ie zu überstellende Person durch das nach § 1 ';J7 Absatz 1 GVG zuständige Amtsgericht über die Ihr 
zustehenden Rechte beleh rt und befragt wird, ob sie mrt der Überstellung einverstanden ist Die Staatsanwaltschaft bei 
dem Oberlandesgericht führt d ie Einwilligung der deutschen Verfolgungs- oder Vollstreckungsbehörde herbei {vgl.§ 62 
Absatz 1 Nummer 2 IRG). Ist sie nicht g leichzeitig Bewi lligungsbehörde, berichtet sie unter Beifügung der Vorgänge 
ihrer vorgesetzten Behörde. 

(2) Nach Bewilligung der Überstellung trifft die Staatsanwaltsc haft bei dem Oberlandesgericht die erforderlichen Maß
nahmen zur Durchführung. S ie kann sich hierbei der Hilfe der Polizei bed ienen. Die Staatsanwaltschaft bei dem Ober
landesgericht überwacht die Einhalt ung der gestellten Bedingungen und d ie rechtzeitige Rückführung der überstellten 
Person. 

Numme.- 81 Vorübergehende Übers1e llung von Perso11en aus dem Ausland fü.- ein ausländisches Verfahren 
{§ 63 IRG) 

Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht beantragt rechtzeitig den für den Freiheitsentzug während des 
Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland erforderlichen Haftbefehl und führt nach dessen Erlass im Benehmen 
mit der ersuchten Behörde die Überstellung durch. Nummer 80 Absatz 2 gilt hierbei entsprechend. 

Nummer 82 Durchbeförderung von Zeugen und Zeuginnen und Durcl'lbeförderung zur Vollslreckung (§§ 64, 
65 IRG) 

Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht beantragt den erforderlichen Haftbefehl des Oberlandesgerichts 
(§ 44 Absatz 1 IRG) und trifft nach Bewilligung der Rechtshilfe d ie weiteren Maßnahmen. Für die Du rchführung gelten 
die Richtlinien des 3. Unterabschn itts entsprechend. 

Numme.- 83 Übersendung von Akten 

(1) Ersucht eine ausländ ische Behörde urn Übersendung von Akten, ist zu nächst zu prüfen, ob das Ersuchen durch 
eine Auskunft aus den Akten oder durch d ie Übersendung von beglaubigten Mehrlertigungen aus den Akten erledigt 
werden kann. 
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(2) Kann das Ersuchen sacilgemäß nur durch Übersendung der Originalakten erledigt werden, ist es mi1 den Akten der 
obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde zur Entscheidung vorzulegen . Oie Vorlagepflicht entfällt, sofern es sich um 
Ersuchen aus einem Mitgliedstaat der Europäisohen Union, aus Island, Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz 
handelt. 

Nummer 84 Auskunft aus dem Bundeszentralregister 

(1) Ersuchen, die allein durch eine Auskunft aus dem Bundeszentralregister erledigt werden können, s ind unmittelbar 
an das Bundesamt für Justiz - Bundeszentralregister - abzugeben. 

(2) Bei Ersuchen, mit denen neben einer Auskunft aus dem Bundeszentralregist er auch andere Rechtshilfehandlungen 
(Vernehmungen, Zustellungen usw.) erbeten werden, ist eine Mehrfertigung des Ersuchens unmittelbar dem Bundes
amt für Justiz - Bundeszentralregister - zu übersenden. Dieses übermittelt die Registerauskunft der ersuchten Behörde 
zur Weiterleitung oder tei lt ihr etwaige Hinderungsgründe m it. 

Abschnitt 3 

Besondere Richtlinien für ausgehende Ersuchen 

Uriterabschnitt 1 

Internationale Fahndung 

Nummer 85 Internationale Fahndung 

Für die internationale Fahndung gelten die hierfür erlassenen Richtlinien (vgl. die Nummern 39 ff. RiStBV und deren 
Anlage F). 

Unterabschnitt 2 

Ersuchen umr AlJslieferung 

Nummer 86 VorlälJfige lnhaftnahme, polizeiliche Festnahme 

(i ) Liegt gegen die verfolgte Person ein Haftbefehl oder ein vollstreckbares Straferkenntnis vor und hat die zuständige 
deutsche Behörde konkrete Anhaltspunkte über den Aufenthaltsort der verfolgten Person im Ausland, ist die zustän
dige ausländische Behörde um Verhängung oder Aufrechterhaltung der vorläufigen Auslieferungshaft z:u ersuchen, 
wenn beabsichtigt ist, ein Auslieferungsersuchen anzuregen, und die lnhaftnahme zur Sicherung der späteren Auslie
ferung zweckmäßig und nach dem Recht des ausländischen Staates nicht von vornherein unzu lässig erscheint (vgl. 
Länderteil;. 

(2) Ist ein Haftbefehl noch nicht erlassen, kann in dringenden Fällen die po lizeiliche Festnahme im Ausland angeregt 
werden. Gleichzeitig muss der Haftbefehl beantragt und nach seinem Erlass unverzüglich das Ersuchen um vorläufige 
lnhaftnahme gestellt werden. 

{3) Das Ersuchen muss neben den all!=Jemeinen Angaben (vgl. Nummer 29 Absatz 1) den Hinweis enthalten, dass ein 
Haftbefehl oder ein vollstreckbares Straferkenntnis vorliegt. Ferner ist in das Ersuchen eine kurz:e Darstellung der 
Straftat unter Angabe des Tatortes und der Tatzeit sowie die Erklärung aufzunehmen, dass die Auslieferung auf dem 
dafür vorgesehenen Weg unverzuglich angeregt werden \„•mrd (vgl. Muster Nummer 18). 

(4) Das Ersuchen ist in der Regel per Telefax gemäß Nummer 6 über das Bundeskriminalamt zu stellen; die zuständige 
deutsche Auslandsvertretung ist gegebenenfalls unmittelbar zu benachrichtigen. Ist für das Ersuchen um vorläufige 
lnhaftnahme der diplomatische Geschäftsweg vorgesc hrieben (vgl. Länderteil), wird es unverzüglich und unmittelbar an 
die deutsche Al.lslandsvertretung gerichtet; das Bundeskrirninalamt ist gemäß Nummer 6 zu benachrichtigen. 

(5) Über das Ersuchen ist gleichzeitig der obersten Justlzbcehörde zu berichten. Ferner s ind das Bundesamt für Justiz 
und das Auswärtige Amt unmittelbar zu benachrichtigen, sofern es sich nicht um Ersuchen an ei n Mitglied des Euro
parates, Australien, Kanada oder die Vereinigten Staaten v<Jn Amerika handelt. 

Nummer 87 Besondere Beschleunigung 

Die vorläufige lnha1tnahme einer verfo lgten Person wird in der Regel aufgehoben, wenn nicht das A uslieferungsersu
chen selbst innerhalb einer kurzen Frist (vgl. Länderte i ~ be~ der Regierung des Aufenthaltsstaates eingeht. Die weitere 
Vorbereitung des Auslieferungsersuchens ist daher nach Abgang des Ersuchens besonders zu beschleunigen. 

Nummer 88 AnreglJng eines Auslieferungsersuchens, passbeschränkende Maßnahmen 

(1) Die zuständige deutsche Behörde regt bei der obersten Justizbehörde ein Ersuchen um Auslieferung an, wenn 

a) konkrete Anhaltspunkte da1ür vo rliegen , dass sich die v.er1olgte Person in einem bestimmten ausländischen Staat 
aufhält. 

bJ dieser Staat vertraglich zur Auslieferung verpflichtet ist oder die Auslieferung nach dem Recht dieses Staates auch 
ohne vertragliche Verpf lichtung zulässig erscheint und 

c) die mi t der Auslieferung für d ie verfolgte Person verbundenen Nachteile, insbesondere die Dauer des Auslieferungs
verfahrens und die Haftverhältnisse im ausländischen Staat zu dem öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung 
oder Vollstreckung nicht auBer Verhältnis stehen. Bei der Abwägung können auch erhebliche Schwierigkeiten, die 
mit der Erstellung der Auslieferungsunterlagen verbunden sind, und vermutlich durch die Erstellung der Unterlagen 
und den Vollzug der Auslieferu ng entstehenden hohen Kosten berucksich1igt werden. 
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{2) Die Staatsanwaltschaft prüft , ob die deutsche Auslandsvertretung um passbeschränkende Maßnahmen(§§ 7, 8, 19 
Passgesetz) ersucht werden soll. 

Nummer 89 Beteiligung mehrerer Behörden 

Ist einer Behörde bekannt, dass gegen dieselbe verfolgte Person noch von einer anderen deutschen Behörde eine 
Strafverfolgung oder Vollstreckung betrieben wird, setzt sie sich mit d ieser unverzüglich in Verbindung. Jede der be
teiligten Behörden prüft unter Berücksichtigung des anderen Verfahrens und der Beschränkungen, die möglicherweise 
wegen des Grundsatzes der Spezialität eintreten können, selbständ ig, ob die Auslieferung anzuregen ist. Das Ergebnis 
ihrer Prüfung teilt sie der anderen Behörde mit. 

Nummer 90 (unbesetzt) 

Nummer 91 Auslieferungsberich1 

(1) Der Bericht, in dem das Auslieferungsersuchen angeregt wird (vgl. Muster Nummer 19). muss enthalten: 

a) möglichst genaue Angaben über die Person des Verfolgten. deren Staa1sangehörigkeit. deren Aufenthaltsort, gege
benenfalls den Zeitpunkt der vorläufigen lnhattnahrne und eine kurze Beschreibung der rechtswidrigen Tat. wegen 
der die Auslieferung herbeigeführt werden soll, wobei auf den Haftbefehl oder das Straferkenntnis Berug genommen 
werden darf, 

b) die Mitteilung, ob noch weitere anhängige Straf- oder Vollstreckungsverfahren gegen die verfolgte Person bekannt 
geworden sind und ob auch In d iesen Verfahren die Auslieferung angeregt wird, 

c) gegebenenfalls eine möglichst genaue Bezeichnung der Gegenstände, um deren Herausgabe im Rahmen des Aus
lieferungsverfahrens ersucht werden soll (vgl. Nummer 96). 

d) gegebenenfalls einen Vorschlag, durch welche Staaten die verfolgte Person durchgeliefert werden soll (vgl. Num
mer 104i, 

e) einen Vorschlag, an welchem Ort die verfolgte Person den deutschen Behörden übergeben, und die Mitteilung, an 
welchen Ort er nach seiner Übergabe überstellt werden soll (vgl. Kapitel C), 

fl einen begründeten Vorschlag, falls ausnahmsweise eine Überstellung auf dem Luftweg in Frage kommt (in der Regel 
wird die verfolgte Person in diesen Fällen auf dem ausländischen Flughafen deutschen Polizeibeamten übergeben), 
und 

g) die Angabe, ob bei der Überführung der verfolgten Person besondere Sicherungsmaßnahmen notwendig erschei-
nen. 

{2) Erfolgt die Auslieferung der verfolgten Person im vereinfachten Verfahren und ist deswegen ein förmliches Auslie
ferungsersuchen nicht mehr erforderlich, so entfällt der Auslieferungsbericht . Die oberste Justizbehörde wird hierüber 
unterrichtet, soweit sich nicht aus den Akten ergibt, dass sie bereits un terrichtet ist. Über den Vollzug ist gemäß 
Nummer 99 zu berichten; zwei Mehrfertigungen der Unterlagen nach ~Jummer 92 Absatz 1 a, aa bzw. Nummer 92 
Absatz 1 b sind beizufügen. 

Nummer 92 Auslieferungsunterlagen 

(1) Dem Auslieferungsbericht sind beizufügen: 

a) bei Auslieferung zur Verfolgung 

aa) beglaubigte Mehrfertigungen des Haftbefehls, 

bb) beglaubigte Unterlagen zum Nachweis des Schuldverdachts, soweit sie in dem ersuchten Staat gefordert wer
den (vgl. Länderteil), 

b) bei Auslieferung zur Vollstreckung 

aa) beglaubigte Mehrfertigungen der mit der Bescheinigung der Rechtskraft und der Vollstreckbarkeit versehenen 
Straferkenntnisse {vgl. Muster Nummer 21 ), 

bb) gegebenenfalls beglaubigte Mehrfertigungen von Sicherungshaftbefehlen, von Gesamtsl rafenbeschlüssen und 
von allen in der Sache ergangenen Widerrufsbeschlüssen. 

cJ in allen Fällen 

aa) Mehrfertigungen der auf die Tat anwendbaren oder angewandten Strafbestimmungen {gegebenenfalls auch der 
Verjährungsvorschriften). soweit sie nicht bereits an anderer Stelle aufgeführt sind (vgl. Muster Nummer 21, 22), 

bb) soweit erforderlich, alle verfügbaren Angaben und Unterlagen über die Identität (auf Papier aufgeklebte Licht
bilder, Fingerabdruckblätter, Personenbeschreibung) und die Staatsangehörigkeit der verfolgten Person, 

cc) soweit erforderlich, Übersetzungen. 

(2) Soll um Auslieferung zur Vollst reckung einer Gesamtstrafe ersucht werden , sind alle Straferkenntnisse beizufügen, 
in denen Einzelstrafen für Taten festgesetzt sind, derentwegen um die Aus lieferu ng ersucht werden soll. 

(3) Straferkenntnisse sind mit vollständiger Begründung be~zuiügen. Bei umfangreichen oder gegen mehrere Verurteilte 
ergangenen Straferkenntnissen genügt es jedoch, nur diejenigen Abschnitte der Entscheidungen zu übermitteln, die für 
das Auslieferungsverfahren von Bedeutung sind und sich auf die verfolgte Person beziehen. In den Auslieferungsun
terlagen ist auf den Grund der Kürzung hinzuweisen (vg l. Muster Nummer 21). 
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Die Anzahl der dem Bericht beizufügenden Mehrfertigunge11 und Unterlagen ergibt sich aus Nummer 30 in Verbindung 
mit Nummer 12 Absatz 2, wobei im Fall der Nummer 30 Absatz 4 Buchstabe c eine zusätzliche Mehrfertigung zum 
Zwecke der Unterrichtung des Bundesamtes für Justiz {Nummer 7a Zuständigkeltsvereinbarung) benötigt wird. Unter
lagen über den Schuldverdacht, die Identität und die Staatsangehörigkeit sind jedoch nur zweifach vorzulegen. Soll um 
die Auslieferung zweier oder mehrerer verfolgter Personen ersucht werden, die in ein und demselben Haftbefehl oder 
Straferkenntn is aufgeführt sind, erhöht sich die Zahl der Auslieferungsunterlagen um je zwei Mehrfertigungen. Beson
derheiten ergeben sich bei der Durchlieferung (vgl. N umrner 104 Absatz 2). 

Nummer 93a Übersendung der Auslieferungsunterlagen in Eilfällen 

(1) Ist der diplomatische Geschä1tsweg vorgeschrieben und ist zu befürchten, dass die Auslieferungsunterlagen bei 
Übermittlung auf dem üblichen Geschäftsweg dem ersuchten Staat nicht mehr rechtzeitig zugehen werden, können die 
Unterlagen in dreifacher Fertigung (gegebenenfalls mit den Übersetzungen und den in Nummer 93 genannten ·weiteren 
Unterlagen) der zuständigen deutschen Auslandsvertretung übersandt werden, •venn die oberste Justizbehörde die 
Ermächtigung hierzu allgemein oder für den Einzelfall erteilt hat (vgl. Muster Nummer 20). In das Übersendungsschrei
ben sind die in Nummer 91 Absatz 1 aufgeführten Angaben aufzunehmen. 

(2) Je eine Mehrfertigung des Übersendungsschreibens und der Auslieierungsunterlagen (ohne Übersetzungen) ist 
gleichzeitig der obersten Justizbehörde, dem Bundesamt für Justiz und dem Auswärtigen Amt zu übersenden. 

(3) Gegebenenfalls sind die für ein Durch lieferungsersuchen erforderl ichen Unterlagen {vgl. Nummer 104 Absatz 2) dem 
Schreiben an das Bundesamt 1ür Justiz beizufügen. 

Nummer 94 lnhah des Haftbefehls 

Bei der Abfassung des Haftbefehls sollte Folgendes beachtet werden (vgl. Muster Nummer 22): 

a) Der Haftbefehl soll möglichst genaue Angaben über die Person des Verfolgten, deren Staatsangehörigkei t und deren 
letzten bekannten Wohnsitz enthalten. 

b) In dem Haftbefehl Ist ferner der Sachverhalt der rech1swidrigen Tat, deretwegen die Auslieferung herbeigeführt 
werden soll, unter Angabe von Tatzeit und Tatort darzustellen. Diese Sachdarstellung muss so genau und vollstän
dig sein, dass sie den ausländ ischen Behörden d ie Prüfung ermöglicht, ob die Tat nach dem ausländ ischen Recht 
mit Strafe bedroht und verfolgbar ist. Es genügt oft nicht {z. B. bei Körperverletzung und Vermögensdelikten), die in 
den inländischen Strafbestimmungen vorgesehenen Merkmale der rechtswidrigen Tat wiederzugeben; vielmehr 
empfiehlt es sich, auch weitere Einzelheiten der Tat aufz.uführen {z. B. Schwere der zugefügten Verletzungen, Dauer 
der Arbeitsunfähigkeit oder Höhe des Schadens,1. 

Nummer 95 Voltstreckbarkei1sbescheinigung 

Hat die verfolgte Person schon einen Teil der Strafe verbußt, ist in der Vollstreckbarkeitsbescheinigung anzugeben, 
welcher Teil noch zu vollstrecken ist (vgl. Muster Nummer 21). 

Nummer 96 Herausgabe von Gegenständen 

(1) Soll im Zu sammenhang mit einer Auslieferung um Herausgabe \1on Gegenständen ersucht werden , sind hierfür 
keine weiteren Unterlagen erforderlich . 

(2) Die persön liche Habe der verfolgten Person wird in der Regel auch ahne ausdrückliches Ersuchen bei der Aus
lieferung übergeben. 

(3) Bezüglich der zoll- und außenwirtschattsrechtlichen Bestimmungen wird auf Nummer 6 des Anhangs 1 hingewiesen. 
Soweit Einfuhrverbote oder -beschränkungen der Herausgabe entgegenstehen könnten, setzt sich die betreibende 
Behörde rechtzeitig mit den zuständigen Stellen in Verbindlung. 

(4) Die bei der Herausgabe eines Gegenstands gestellten Bedingungen sind zu beachten. Wegen der Verwahrung des 
Gegenstands wird auf Nummer 74 RiStBV hingewiesen. 

Nummer 97 Übernahme der verfolgteri Person 

(1) Erhält die betreibende Behörde von der bevorstehende11 Übergabe der verfolgten Person Kenntnis, verständ igt sie 
unverzüglich die Übernahmebehörde unter Übersendung einer beglaubigten Mehrfert igung der Haftunterlagen, sofern 
dies nicht bereits au f anderem Weg geschehen ist. Sie teilt ferner mit, welcher Justizvollzugsanstalt die verfolgte 
Person zugeführt werden soll. 

(2) Ist der Übernahmebehörde eine so lche Mitteilung in dem Zeitpunkt noch nicht zugegangen, in dem ihr eine aus
ländische Behörde zwar unter Hinweis auf ein deutsches Auslieferungsersuchen, aber ohne nähere Angaben eine 
Person übergibt oder eine Übergabe ankündigt, stellt die Übernahmebehörde über das Informationssystem der Polizei 
(INPOL) oder durch Anfrage beim Bundeskriminalamt oder bei der ausländ ischen Übergabebehörde fest, welche Be
hörde die Auslieferung betreibt. Die Übernahmebehörde unterrichtet unverzüglich die betreibende Behörde. 

(3) Kann die Übernahmebehörde nicht feststellen, dass die Person von einer deutschen Behörde gesucht wird, lehnt 
sie die Übernahme ab. Ein bereits übernommener Ausländer oder eine bereits übernommene Ausländerin ist der aus
ländischen Übergabebehörde zurückzugeben oder, falls diese die Rücknahme ablehnt, der Ausländerbehörde zu über
geben; ein Deutscher oder eine Deutsche wird freigelassen. 
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(4) Im Falle der Abholung der verfolgten Person aus dem Ausland durch deutsche Po lizeibeamte haben diese eine 
Mehrfertigung der Haftunterlagen mitzuführen. Die Namen der abholenden Beamten sind gemäß Nummer 6 über das 
Bundeskriminalamt der ausländischen Übergabebehörde mitzuteilen. 

Nummer 98 Ablieferung der verfolgten Person 

Nach der Übernahme wird die verfolgte Person wie eine auf dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland auf
grund eines Hattbefehls ergriffene oder rechtskräftig verurteilte Person behandelt. Muss die verfolgte Person dem 
nächsten Amtsgeric ht vorgeführt werden(§§ 1 l o ff., 4t>3c St PO) und liegen der Übernahmebehörde die Haftunterlagen 
nicht vor, verschafft sie sich diese über das INPOL-System oder das Bundeskriminalamt. 

Nummer 99 Nachricht von der Übernahme 

(1) Die Übernahmebehörde unter richtet die betreibende Behörde und unmittelbar das Bundeskriminalamt unverzüglich 
von Ort und Zeit der Übernahme. Soweit sich dies aus den Begleitpapieren ergibt. ist der betreibenden Behörde auc h 
mitzuteilen, wie lange sich die verfolgte Person im Ausland wegen der Auslieferung In Haft befunden hat. 

(2j Die betreibende Behörde berichtet der obersten Justizbehörde über Ort und Zeit der Übernahme, soweit sich nicht 
aus den Akten ergibt, dass sie bereits unterr ichtet ist. 

Nummer 100 Spezialität und Nachtragsersucheri 

(1) Hat die ausgelieferte Person vor der Überstellung noch andere rechtswidrige Taten, fü r welche die Auslieferung 
nicht bewill igt ist, begangen oder ist sie wegen solcher Handlungen bereits verurteilt worden, sind wegen dieser Taten 
zunächst nur solche Maßnahmen zulässig, die auch in deren Abwesenheit hätten getroffen werden können. 

(2j Ver1olgungs- oder Vollstreckungsmaßnahmen sind zulässig, wenn 

a) die in völkerrechtlichen Übereinkünften oder in der Bevt1ll ligungsentscheidung enthaltene Schutzfrist abgelaufen ist, 

bJ völkerrechtliche Übereinkünfte ader das Recht des ersuchten Staates {z. B. bei vereinfachter Auslieferung unter 
Verzicht au1 die Spezialitätsbindung) diese Maßnahmen ausdrücklich zulassen oder 

c) der ersuchte Staat zustimmt. 

(3) Die Zustimmung ist in derselben Weise zu erwirken wie eine Auslieferung. 

(4) Die ausgelieferte Person ist richter lich darüber zu hören, ob sie mit der Verfolgung oder Vollstreckung wegen der 
weiteren rechtswidrigen Taten einverstanden ist. Wenn in völkerrechtlichen Übereinkünften dem Einverständnis beson
dere Wirkungen beigemessen werden, ist die ausgelieferte Person darüber zu beleh ren. Zuständig ist das Amtsgericht, 
in dessen Bezirk sich die verlolgte Person befindet. 

{b) Dem Bericht sind Mehrfertigungen des richterlichen Pr<J tokolls in der nach Nummer 93 vorgeschriebenen Anzahl 
belz ufügen. 

Nummer 101 Einliefenmgs11ermerk in deri Akten 

(1) Damit der Grundsatz der Spez ialität und etwa gestellte Bedingungen (§ 72 IRG) eingetialten werden. ist in die 
Strafakten und in die Handakten ein Vo rblatt und an auffälliger Stelle ein Merkzettel einzufügen. aus dem ersichtlich 
ist, dass d ie beschuldigte Person aus dem Ausland eingeliefert worden Ist (vgl. Muster Nummer 23). 

(2) Die Behörde, die die Auslieferung betreibt, hat die ihr zugehende Auslieferungsbewilligung unverzüglich zu den 
St rafakten oder im Falle der Auslieferung zur Vollstreckung ium Vollstreckungsheft zu nehmen. 

Unterabschnitt 3 

Ers\Jchen um vorübergehende Auslieferung 

Nummer 102 Voraussetzung und Durctiführung 

(1) Steht der endgültigen Auslieferung zur Verfolgung der Umstand entgegen, dass die verfolgte Person Im Aufent
haltsstaat noch längere Zeit in Gewahrsam gehalten wird, kann zur Durchführung eines gegen d iese anhängigen Straf
verfahrens die vorübergehende Auslieferung mit der Verpflichtung der Rücklieferung - auch eines deutschen Staats
angehörigen nach A rtikel 116 des Grundgesetzes - herbeigeführt werden. Dies gi l1 in der Regel auch, wenn völker
rechtliche Übereinkünfte eine vorübergehende Auslieferung nicht vorsehen. 

(2) Das Ersuchen setzt voraus. dass ein Ersuchen um endgültige Auslieferung bereits gestellt worden ist oder gleich
zei tig gestellt wird. Die vorübergehende Auslieferung wird in derselben Weise angeregt, erbeten und d urchgeführt wie 
eine endgültige Auslieferung. Die Beifügung gesonderter lJlnterlagen ist nicht erforderlich . 

Nummer 103 Rücklieferung{§ 68 IRG) 

Die verfolgte Person ist unverzüglich zurückzuliefern, sobald sie abgeurteilt ist oder die sonstigen Verfolgungsmaß
nahmen, derentwegen die vorübergehende Auslieferung bewilligt worden war, gegen sie du rchgeführt sind. Die Num
mern b2, b3 und tib gelten entsprechend. Zur Sicherung der Rücklieferung ist ein Rücklieferungshaftbefehl zu erwirken 
(vgl. Muster Nummer 23a) . 
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Unterabschnitt 4 

Ersuchen um Durchlieferung 

Nummer 104 DtJrchliefen.mg 

(1) Muss die verfo lgte Person aus dem Aufenthaltsstaat durch das Gebiet eines anderen Staates {Durchgangsst aat) in 
das Hoheitsgebiet der Buodesrepublik Deutschland gebracht werden, ist der Durchgangsstaat um die Bewilligung der 
Durchlieferung zu ersuchen, soweit nicht aufgrund einer völkerrechtlicheo Regelung d ie Durch lieferung allgemein ge
stattet ist. Ein solches Ersuchen bietet In der Regel auch dano Aussicht auf Erfolg, wenn mit dem Durchgangsstaat 
völkerrechtliche Übereinkünfte nicht bestehen. 

(2) Für das Durchlieferungsersuchen sind in der Regel dieselben Unterlagen erforderlich wie für das Auslieferungs
ersucheo, mit Ausnahme der Unterlagen über den Schuldverdacht. die Identität und die Staatsangehörigkeit. Dem 
Auslieferungsbericht sind daher Mehrtertigungen der Unterlagen beizufügen, und zwar für jeden Durchgangsstaat zweL 

(3) Bei der Überstellung auf dem Luftweg kann auf die Stelmung eines Durchlieferungsersuchens nur verzichtet werden, 
wenn das Gebiet eines anderen Staates ohne Zwischenlandung überflogen wird. 

Unterabschnitt 5 

Ersuchen um Rechts'1ilfe durch Vollstreckung (Vollstreckungshilfe) 

Nummer 105 Bericht vor Stellung eines Vollstreckun9shilfeersuchens 

(1) Die Vollstreckungsbeliörde berichtet der obersten Just izbehörde, weon ein Gesuch einer verurteilten Person vor
liegt oder ein Ersuchen um Vollstreckungshilfe an einen ausländischen Staat gemäß § 71 IRG oder aufgrund einer 
völkerrechtlichen Vereinbarung angeregt werden soll. Ein s.olclies Ersuchen kommt nicht in Betractit. wenn 

a) der Aufenthaltsort der verurteilten Person nicht bekannt ist oder 

b) der zu ersuchende ausländische Staat nicht vertraglich :zu Vollstreckungshilfe verpflichtet ist und feststeht, dass er 
einem Ersuchen nicht entsprechen würde. 

(2) Der Bericht (vgl. Muster Nummer 24) muss enthalten: 

a) möglichst genaue Personalien der verurteilten Person (Name, Geburtsdatum, Geburtsort und Staatsangehörigkeit, 
letzter Wohnsitz oder gewöhn licher Aufenthalt so rt im Ausland, Familienstand, Anzahl der Kinder, Wohnsitz der 
Familienangehörigen) , 

b) das Ergebnis der Prüfung deutscher Strafansprüche (vg l. Nummer 107), 

c) die Stellungnahme der Vollstreckungsbehörde. Die Stellungnah rne hat Angaben zu enthalten über Art und Dauer der 
Sanktion, den Stand der Vollstreckung - einschlleßllch r11Htteilungen über Untersuchungshaft, Strafermäßigungen 
und alle weiteren für die Vollstrec kung der Sanktion wesent lichen Umstände - sowie den Zeitpunkt, zu dem eine 
Aussetzung des Strafrestes zur Bewährung oder eine Entscheidung nach § 4~6a StPO in Betracht käme. 

(3) Dem Bericht sind beizufügen: 

a) eine Stellungnahme der Justizvollzugsanstalt, 

b) ein aktueller Auszug aus dem Bundeszentralregister, 

c) eine Mehrfer tigung der zu vo llstreckenden Entscheidung, 

d) das Gesucli der verurteilten Person oder - falls sie kein Gesuch gestellt hat - ihre Stellungnahme zu dem beabsich
tig ten Ersuchen (vgl. Nummer 106), 

e) gegebenenfalls eine bestandskräftige AusweisungsverfiJgung und 

f) eine Fotokopie des Iden titätsdokumentes, sowei1 vorhanden. 

(4) Der Bericht uod seine Anlagen sind der obersten Justiz.behörde in einfacher Fertigung vorzulegen. 

(5) Weitere Maßnahmen (nach den Nummern 108, 109) trifft die Vollstreckungsbehörde erst nach Entscheidung der 
obersten Justizbehörde. 

(6) Bei vorangegangener Auslieferung der verurteilten Person mit Zusicherung der Rücküberstellung so llen d ie Berichte 
nach den N urnrnern 105 und 11 2 zusammengefasst werden. 

Nummer 106 Anhön.in9 der verurteilten Person 

Befindet sich die verurteilte Person im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und hat sie nicht selbst das 
Gesuch gestellt, gibt ihr die Vollstreckungsbehörde Gelegenheit, sich zu dem beabsichtigten Vollstreckungshilfeersu
chen formlos zu äußern. 

Nummer 107 Berücksichtigung weiterer deutscher Verlahren 

(1) Die Vollstreckungsbehörde stell1 insbesondere durch Einsicht in das Zentrale Staatsanwaltschaftliche Verfahrens
register (ZStV) und anhand des Bundeszentralregisterauszuges fest, ob gegen die verurteilte Person im Hoheitsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland weitere Strafverfahren anhängig sind oder eine Strafe oder strafrechtliche Sanktion In 
anderer Sache zu vollstrecken Ist. 

(2) In diesen Fällen setzt sich die Vollstreckungsbehörde m it der zuständigen Strafverfolgungs- oder Vollstreckungs
behörde in Verbindung, um zu klären, ob das weitere Verlahren einzustellen ist (z. B. nach § 1b4 StPO bzw. nach 
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§ 1!:>4b StPO im Falle der Ausweisung), von der Volls treckung abzusehen ist (§ 4~6a StPO) oder auch insoweit ein 
Vollst reckungshilfeersuchen in Bet racht kommt. 

Nummer 108 Vorbereitung der Vollstreckungshilfeuntertagen 

(1) Soll nach der Entscheidung der oberstefl Justizbehörde ein Vollstreckungshilfeersuchen gestell t werden und muss 
das Einverständnis der verurteilten Person in einer besonderen Form abgegeben werden (vgl. z. B. § 71 Absatz 2 IRG, 
§ 3 Überstellungsausführungsgesetz). verafllasst die Vollstreckungsbehörde (vgl. Muster Nummer 2!>), dass die ver
urteilte Person die Erklärung vor dem zuständigen Gericht(§ 77 IRG , § 1b7 GVG) abgibt. 

(2) Befindet sich d ie verurtei lte Person im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und ist ihr Einverständn is zur 
Überstelluflg nicht erforderlich (vg l. z. B. § 3 Absatz 2 Überstellungsausführungsgesetz) , ist inr rechtliches Gehör durch 
richterliche Anhörung zu gewähren. 

Nummer 109 Herbeiführung der Entscheidung des Oberlandesgerichts(§ 71 Absatz 4 IRG) 

Soweit nichts Abweichendes bestimmt ist (vgl. § 2 Absatz 1 Überstellungsausführungsgesetz), stell t d ie Staatsanwalt
schaft bei deni Oberlandesgericht den Antrag afl das Oberlandesgericht , über d ie Zulässigkeit der Vollstreckung ifl dem 
ausländischen Staat zu entscheiden (vgl. Muster Nummer 26). 

Nummer 110 (unbesetzt) 

Nummer 111 (unbesetzt) 

Nummer 112 Abschließender Bericht 

(1) Dem abschließenden Bericht der Vollstreckungsbehörde bzw. der Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht 
(vgl. Muster Nummer 27) s ind die fo lgenden Unterlagen in d reifacher Fertigung, im Orig inal oder in beglaubigter Form, 
beizufügen: 

a) eine zusammenfassende Darstellung des Sachverhalts, welcher der Sanktion zugrunde liegt, sofern sich der Sach
verhalt nicht einfach aus dem Erkenntnis entnehmen lässt, und das zu volls treckende Erkenntnis mit Bescheinigung 
der Rechtskraft (gegebenenfalls auch die einbezogenen Entscheidungenj, verbunden mit einer Bescheinigung über 
die angewendeten Rechtsvorschriften, 

b) soweit erforderlich, die Zustimmungserklärung der verurteilten Person (vgl. Nummer 108i, 

c) sonstige Unterlagen, soweit d ies nach völkerrechtlichen Vereinbarungen vorgesehen Ist (vg l. z.B. Art ikel 6 Absat z. 2 
Buchstabe d Überstübk), 

d) eine Bescheinigung über Art und Dauer der Sanktion einschließlich Angaben über Untersuchungshaft, Strafermäßi
gung und weiterer für d ie Vol lstreckung der Sanktion wesentlicher Umstände, 

e) gegebenenialls den mit der Bescheinigung der Rechtskraft versehenen Beschluss des Oberlandesgerichts über die 
Zulässigkeit der Vollstreckung in dem ausländischen Staat und 

~ soweit erforderlich, Übersetzungen. Die Übersetzung des Urteils kann aut den Tenor, den festgestellten Sachverhalt 
und d ie St rat z:umessungsgründe beschränkt werden. 

(2) Der Bericht hat ferner Vorsch läge zum Vollzug der Überstellung en tsprechend Nummer 9 1 Absatz 1 Buchstabe e 
bis g zu enthalten. 

Nummer 113 Durchführung der Überstellung 

(1) Nac h Bewilligung der Vollstreckungshilfe durch den ausländischen Staat verafllasst d ie Vollstreckungsbehörde 
bzw. d ie Staatsanwaltschatt bei dem Oberlandesgericht urnverz üglicn, dass die verurteitte Person überstell t wird. Oie 
Nummern 52 bis 55 geltefl entsprechend. Eine Mitteilung an das Bundesverwaltungsamt - Ausländerzentralregister -
ist nicht erforderlich. Über den Vollzug der Überstellung ist der obersten Justizbehörde zeitnah zu berichten. 

(2) Ersucht eine Behörde des ausländischen Staates nachträglich um Zustimmung zur Verfolgung, zur Vollstreckung 
aus einem anderefl als dem Ersuchen zugrunde liegendeo Erkenntnis oder zu r Ausl ieferung an einen anderen Staat, 
gelten d ie Vorschritten für eingehende Ersuchen um Auslieierung en tsprechend. 

Nummer 113a Bericht vor einer Entscheidun9 nach§ 456a StPO oder§§ 57, 57a StGB 

Kommt in einem laufenden Vollstreckungshilfever fahren eine Entscheid ung nach § 456a StPO oder eine Aussetzung 
des Strafrestes zur Bewährung in Betracht. so ist der obersten Justizbehörde rechtzeitig zu berichten, damit das Voll
streckungshilfeersuchen zuvor zurückgenom men werden kann. 

Nummer 113b Vereinbarung über die Verwertung, Herausgabe und Au Heilung des abgeschöpften Vemiögens 
(§ 71a IRG) 

Nummer 74b Absatz 1 gilt entsprechend . 

Unterabschnitt 6 

Ersuchen um sonstige Rech1shiHe 

Nummer 114 DtJrchsuchung, Beschlagnahme und Herausgabe 

(1) In dem Ersuchen um Durchsuchung, Beschlagnahme oder Herausgabe {vg l. Muster Nummer 28 und Nurnmer 29) ist 
der Grund für d iese Maßnahme anzugeben und d ie Gegenstände möglichst genau zu beschreiben . Vor der Stellung 
eines Herausgabeersuchens kann das Ergebnis der Durchsuchung oder Beschlagnahme abgewartet werden. 
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(2) Soweit eine völkerrecht liche Übereinkunft nichts anderes vorsieht, ist einem Ersuchen um Herausgabe und gege
benenfalls bereits einem Ersuchen um Durchsuchung oder Besch lagnahme ein richterlicher Beschlagnahmebeschluss 
beizufügen (vgl. Muster Nummer 30). 

(3) Im Übrigen gilt Nummer 96 Absatz 3 und 4 entsprechend. 

Nummer- 115 Zustellung 

{1) In dem Ersuchen um Zustellung sind außer den allgemein erforderlichen Angaben (vgl. Nummer 29 Absatz 1) die Art 
des zuzustellenden Schriftstücks (z. B. Ladung, Beschluss, Strafbefehl, Urteil) und die Person, der zugestellt werden 
soll, unter Angabe ihrer Anschrift zu bezeichnen. Enthalten die zuzustellenden Schriftstücke eine Sachverhaltsdarste l
lung, kann darauf Bezug genommen werden . Ferner ist die Bitte auszusprechen, amtlich zu bescheinigen, an welchem 
Tag, zu Händen welcher Person und in welcher Weise die Zustellung ausgeführt worden ist (vgl. Muster Nummer 31). 
Mehrsprachige Vordrucke für das Ersuchen und den Zustellungsnachweis können verwendet werden (vgl. Muster 
Nummer 31a, 31 b). Hinsichtlich der Pflich1 zur Beifügung einer Übersetzung zuzustellender Schriftstücke in einer für 
den Empfänger verständ lichen Sprache wird auf Nummer 181 AiStBV verwiesen. 

(2) Einem Ersuchen um Zustellung eines Strafbefehls oder Bußgeldbescheids ist eine Aufstellung des Im Falle der 
Rechtskraft zu zah lenden Gesamtbetrags (Geldstrafe, Geldlbuße, Kosten) beizufügen. 

(3) Eine Zustellung durch unmittelbare Übersendung vo n Schriftstlicken ins Ausland auf dem Postweg kommt nur in 
Betracht, soweit völkerrechtliche Übereinkünfte (z. B. Artikel ~ EU-RhÜbk 2000) dies zu lassen oder der Aufenthaltsstaat 
diese Möglic hkeit einseitig eingeräumt hat (vgl. Länderteil). 

Nummer 116 Zustellung 11on Ladungen (119L Muster mit den Nummern 31c, 31d) 

(1 ) Enthält das zuzusiellende Schrittstück eine Aufforderung zum Erscheinen, können die Rechtsfolgen, die beim Aus
bleiben eintreten (vg l. z. B. § 329 Absatz 1, § 412 Satz 1 StPO), angegeben werden. Zwangsmaßnahmen dürfen 
beschuldigten Personen nur angedroht werden, wenn in dem zuzustellenden Schriftstück darauf hingewiesen wird, 
dass diese im Hoheitsgebiet des ersuchten Staates nicht vollstreckt werden können. Dagegen dürfen als Zeugen und 
Sachverständige geladenen Personen Zwangsmaßnahmen (einschl ießlich der Festsetzung von Ordnungsmitteln für 
den Fall des Ausbleibens) nicht angedroht werden. 

(2) In der Ladung eines Zeugen oder Sachverständigen/einer Zeugin oder Sachverständigen Ist auch die annähernde 
Höhe der zu zahlenden Entschäd igung und der zu erstattenden Reise- und Aufenthaltskosten anzugeben. Die Anschrift 
der iü r den Empfänger zuständigen deutschen Auslandsvertretung ist diesem mitzuteilen , falls Anhaltspunkte für eine 
Vlsumspflicht bestehen. 

13) Soll der ersuchte St aat einen Kostenvorschuss gewähren, ist dies in das Ersuchen besonders aufzunehmen. Wird 
das persönliche Erscheinen eines Zeugen oder Sachverständigen/einer Zeugin oder Sachverständigen für besonders 
notwendig gehalten , ist dies in dem Ersuchen zu erw ähnen und die ersuchende Behörde zu bitten, den Zustellungs
adressaten zum Erscheinen aufzufordern und seine Antwort bekannt z.u geben. 

(4) Besteht nach völkerrechtlichen Übereinkünften freies Geleit oder ist nach § 29t> StPO sicheres Geleit erteil t, ist der 
Zustellungsadressat hierau1 sowie auf eine Bef ristung hinrnweisen. 

(b) Besteht gegen den Zustellungsadressaten ein Aufenthaltsverbot, ist von der ersuchenden Behörde bei der zustän
digen Verwaltungsbehörde eine Ausnahmegenehmigung zu erwirken und diese der Ladung im Original oder in beglau
bigter Mehrfertigung beizufügen. Wird diese nicht erteilt, Ist von einer Ladung abzusehen . 

(6) Hinsichtlich der Beifügung von Übersetzungen und der Verwendung von Mustern wird auf Nummer 14 hingewiesen. 

(7) Die Voraussetzungen für die Erteilung eines gegebenenf.alls erforderlichen Visums ergeben sich aus§ 6 Aufent halts
gesetz. Der notwendige Nachweis ausreichender Mittel zum Bestreiten des Lebensunterhaltes einschließlich der Minel 
fü r die Rückreise kann in der Regel durch Vorlage der Ladung erbracht werden. Bestehen Zweifel an der Rückkehr
bereitscha1t, kann die deutsche Auslandsvertretung eine Kostenübernahmeerklärung fordern. Schließt der Zeuge oder 
Sachverständige/die Zeugin oder Sachverständige zur Risikoabsicherung Im Krankheitsfall eine Versicherung ab, so 
können die dafür entstehenden Kosten im Rahmen des§ 7 Absatz 1 Satz 1 JVEG erstattet werden, wen n das Bestehen 
des Versicherungsschutz.es Voraussetzung der Visumserteilung ist. 

Nummer- 117 Vernehmung von Beschuldigten, Zeuginnen, Zeugen und Sachverständigen 

(1) In deni Ersuchen uni Vernehmung vo n Beschu ldigten (vgl. Muster Nummer 32) oder Zeuginnen, Zeugen bzw. Sach
verständigen (vg l. Muster Nummer 32a) is1 anzugeben, ob sie durch ein Gericht, durch eine Staatsanwaltschaft oder 
eine andere Behörde erfol~Jen soll. Bei Ersuchen um richterliche Vernehmung von Zeuginnen, Zeugen oder Sachver
ständigen ist auch anzugeben, ob um eidliche oder uneidliche Vernehmung ersucht wird. Wird die eid liche Vernehmung 
erbeten und ist nicht sicher, dass das Recht des ersuchten Staates die Beeldigung kennt oder zulässt, empfiehlt es 
sich, das Ersuchen in der Form abzuiassen, dass die ausländische Behörde gebeten wird, die Person unter Eid oder. 
falls dies nicht möglich ist, unter Abgabe der nach dem Recht des ersuchten Staates zulässigen feierlichen Wahrheits
versicherung zu vernehmen. Sofern eine richterliche und uneidliche Vernehmung erbeten wird und nic ht feststeht, dass 
auch nach dem Rech1 des ersuchten Staates eine uneidl lche Vernehmung möglich ist. empfiehlt es sich - soweit 
zulässig - , die ausländische Behörde für d iesen Fallhilfsweise um eidliche Vernehmun g zu ersuchen. 

{2) Soweit der Person, die vernommen werden soll, ein Recht zur Verweigerung der Aussage, der Auskuntt oder der 
Eidesleistung zustehen könnte, ist unter wörtlicher Anführung der deutschen Gesetzesbest immungen darum zu bitten, 
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die Person vor der Vernehmung über das ihr nach den deutschen Vorschriften etwa zustehende Recht zur Verweige
rung zu belehren. 

Nummer 118 Auskunft, Überlassung 11on Akten 

(1) Wird eine Auskunft über ausländisches Recht benötigt, ist der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde zu be
richten . Von unmittelbaren Anfragen bei ausländischen Ste>llen ist abzusehen. 

(2) Ersuchen einer Justizbehörde um sonstige Auskünfte ('w'gl. Muster mit den Nummern 33, 33a, 33b), z. 8 . 

a) aus ausländischen Registern, Dateien und sonstigen Sammlungen, 

b) aus ausländischen behördlichen Akten aller Art oder 

c) über tatsächliche Verhältnisse und Vorkommnisse im At1sland oder das Ergebnis von ausländischen Feststellungen 

sind auf dem vorgeschriebenen Geschäftsweg an eine ausländische Justizbehörde zu richten, auch wenn die Auskunft 
von einer Verwaltungsbehörde zu erteilen wäre. 

(3) Um die Überlassung aus ländischer Ak1en im Original soll nur ersucht werden, wenn eine Auskunft oder eine be
glaubigte Mehrfertigung der Akten oder eines Teils der Akten nicht ausreicht. 

(4) Strafregisterauskünfte aus Staaten, die an der Vernetzung der Strafregister von Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union teilnehmen, kön nen unmittelbar beim Bundesamt fü r Justiz - Bundeszentralregister - erbeten werden. 

Nummer 119 Vorübergehende Überstellung von Personeri aus dem Ausland für ein deutsches Verfahren 
(§ 69 IRG) 

(1) Das Ersuchen um Überstellung einer Person zur Beweiserhebung für ein deutsches Verfahren muss in der Regel 
auch das Ersuchen um Zustellung der Ladung enthalten , es sei denn, die Ladung wäre bereits früh er zugestellt 1.vorden. 

(2) Das Ersuchen ist mit dem Haftbefehl (§ 69 Absatz 2 IRG) der für die Durchführung der Überstellung zuständigen 
Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht zuzuleiten_ Für die Durchführung gilt Nummer 80 Absatz 2 entspre
chend. 

(3) Die völkerrecht lichen Übereinkünfte sehen im Allgemeinen vor, dass eine als Zeuge oder Sachverständiger gela
dene Person nur mit ihrer Zustimmung in den ersuchenden Staat überstellt werden kann. Es empfiehlt sich daher, 
bereits vor der Stellung eines Zufütirungsersuchens die gefangene oder untergebrachte Person - gemäß Nummer 6 
über das Bundeskrimin alamt, soweit nicht der unmittelbare Geschäftsweg zugelassen ist - befragen zu lassen, ob sie 
mit ihrer Überstellung einverstanden ist. 

{4) Die Zuführung von Personen zu dem Zweck, sie als Beschuldigte zu vernehmen oder andere Strafvertolgungsmaß
nahrnen gegen sie durchzuführen, kan n nur im Weg der (endgültigen oder vorübergehendenj Auslieferung erreicht 
werden. 

tllummer 120 Vorübergehende Überstellung von Personen in das Ausland für ein deutsches Verfahren 
(§ 70 IRG} 

(1) Soll eine Person zu einer Be1>veiserhebung für ein deutsches Verfahren in den ersuchten ausländischen Staat über
stellt werden, veranlasst die ersuchende Behörde zunächst , dass die zu überstellende Person durch das Gericht Liber 
die ihr zustehenden Rechte belehrt und befrag t wird, ob sie mit der Überstellung einverstanden ist. In das Rechts
hilfeersuchen um Durchführung der Beweiserhebung ist die Sitte aufzunehmen, die vorübergehende Überstellung zu 
genehmigen. 

(2) Liegt das Elrw erständnis der zu überstellenden Person vor, sind die Vorgänge der für die Durchführung der Über
stellung zuständigen Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht zuzuleiten. Für die Durchfüh rung gilt Nummer 80 
Absatz 2 entsprechend . 

tllummer 121 Unmittelbarer Verketir mit Personen im Ausland 

(1) Die deutschen Behörden dürfen in st rafrechtlichen Angelegenheiten mit Personen , die im Ausland wohnen - gleich
gültig ob sie Deutsche oder Ausländer sind - , unmittelbar schri1tlich oder fernmünd lich nur dann in Verbindung treten, 
wenn nicht damit zu rechnen ist , dass der ausländische Staat dieses Verfahren als einen unzulässigen Eingriff in seine 
Hoheitsrechte beanstandet. Unbedenklich sind z. B. Eingangsbestätigungen, Zwischenbescheide, Terminabstimmun
gen, Benachrichtigungen von der Auihebung eines Termins sowie Mittei lungen über die Einstellung eines Ermittlungs
verfahrens an Beschuldigte, Antragstellerinnen und Antragsteller. 

(2) Soweit völkerrechtliche Übereinkünfte die unmi1telbare Übersendung von Schrifts tücken durch die Post 'ulassen 
oder der Aufenthaltsstaat diese Möglichkeit einseitig eingeräumt hat (vgl. hierzu Länderteili, soll unter Beachtung von 
Nummer 181 Absatz: 2 RiStBV von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, sofern nicht ein besonderer Zustel
lungsnachweis zweckmäßig ist. Auf diesem Weg können z. B. auch schrittliche An hörungsbogen versandt werden. 
Wird eine Ladung übersandt, ist Nummer 116 Absatz 1, 2, 4 bis 6 entsprechend anzuwenden. 

(3) Num111er 13 Absatz 1 Satz i gilt en1sprechend. 

(4) Soweit keine völkerrechtlichen Übereinkünfte bestehen, sind Mitteilungen unzulässig 

a) in denen dem Empfänger für den Fall, dass er etwas tut <lder unterlässt, Zwangsmaßnahmen oder sonstige Rechts
nachteile angedroht werden, 
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b) durch deren Empfang Rechtswirkungen herbeigeführt, llilsbesondere Fristen in Laut gesetzt werden, oder 

c) in denen der Empfänger zu einem Tun oder Unterlassen aufgefordert wird (z.B. eine Aufforderung zum Erscheinen 
vor einer Behörde). 

Zweiter Teil 

Recfltshilfeverkellr der Po1lizei- und Finanzbehörden 

Nummer 122 Anwendung des Ersten Teils der Richtlinien 

Für den Rechtshilfeverkehr der Polizei- und der Finanzbehörden gelten die im Ersten Teil enthaltenen Vorschriften mit 
den nachfolgenden Besonderheiten. Die Sachleitungsbefugnis der Staatsanwaltschaft ist zu beachten. 

Nummer 123 Tätigkeit des Bundeskriminalamts 

{1) Das Bundeskriminalamt darf eingehende polizeiliche Ersuchen im Rahmen seiner originären und Auftragszuständig
keit nach dem Bundeskrlminalamtsgesetz (BKAG) erledigen, sofern dies in einer völkerrechtlichen Vereinbarung nach 
§ 1 Absatz 3 IRG oder in einem unmittelbar geltenden Rechtsakt der Europäischen Union vorgesehen ist. Zu beachten 
sind ln diesem Bereich insbesondere bi· oder multilaterale Verträge zur grenzübersch reitenden Zusammenarbeit in 
polizeilichen und justiziellen Angelegenheiten {vgl. Übersicht in Anlage IV zu An hang llj. Ferner darf das Bundeskrimi
nalamt auf ein eingegangenes Ersuchen einer ausländischen Behörde im Rahmen des innerst aatlichen Rechts eine 
verfolgte Person zur Festnahme oder Aufenthaltsermittlung ausschreiben , Fahndungsmaßnahmen durchführen, Per
sonenfeststellungen treffen, Auskünfte aus Registern, Dateien und sonstigen Sammlungen sowie aus kriminalpolizei· 
liehen Unterlagen erteilen und kriminaltechnische Gutachten erstatten . Andere Ersuchen darf das Bundeskriminalamt 
im Rahmen seiner Zuständigkeit (Satz 1) erledigen oder von einer anderen Polizeibehörde erledigen lassen, sofern die 
Bundesregierung hierzu allgemein oder tür den Einzelfall die Genehmigung erteilt hat. 

(2) Das Bundeskriminalamt darf eingehende Ersuchen gemäß Nummer 6 vermitteln. In den Fällen der Nummer 6 Satz 2 
teilt das Bundeskriminalamt mit, ob die Rechtshilfe bewilligt wurde oder noch der Bewilligung durch die zuständige 
Behörde bedarf. 

(3) Das Bundeskriminalamt darf im Rahmen seiner originären und Auftragszuständigkeit nach dem Bundeskriminal
amtsgesetz: (BKAGi Ersuchen stellen 

a) in den Fällen des § 163 Absatz 1 StPO, sofern eine Erled igung po lizeilicher Ersuchen in einer völkerrechtlichen 
Übereinkunft vorgesehen ist, 

b) sofern es sich um Ersuchen um Durchführung von Fahndungsmaßnahmen, um Personenfeststellungen, um Ertei
lung von Auskünften Im Sinne der Nummer 118 Absatz 2 sowie zur Vorbereitung eines ausgehenden Ersuchens -
z. 8 . um Feststellung der Aussagebereitschaft eines Zeugen - handelt und bel der Erledigung strafprozessuale 
Zwangsmaßnahmen ausgeschlossen sind oder 

c) sofern die Bundesregierung hierzu allgemein oder für den Einzelfall die Genehmigung erteilt hat. 

(4) Das Bundeskriminalamt darf ausgehende Ersuchen von Justizbehörden um Maßnahmen im Sinne des Absatzes 3 
Buchstabe b sowie um Festnahme, um Anordnung der vorläufigen Auslieferungshatt oder um vorläufige lnhattnahme 
vermitteln. Ferner darf es ausgehende Ersuchen vermitteln, sofern In einer völkerrechtlichen Übereinkunft der Ge
schäftsweg über das Bundeskriminalamt - Insbesondere uber Interpo l oder Europol - vorgesehen ist. Das Gleiche gilt 
in Eilfällen, wenn der unmittelbare Geschäftsweg zugelassen ist. Das Bundeskriminalamt darf des Weiteren ausge
hende Ersuchen im Sinne der Nummer 124 Absatz 3 und 4 vermitteln und im Sinne der Nummer 124 Absatz 4 stellen. 
Soll ein Ersuchen, bei dem d ie Voraussetzungen dieses Ab<satzes nicht vorliegen, ausnahmsweise durch das Bundes
kriminalamt vermittelt werden, füh rt die ersuchende Behörde die Entscheidung ihrer obersten Justiz- oder Verwaltungs
behörde herbel. 

{o) In den Fällen der Nummer f:> Buchstabe c der Zuständigkeitsvereinbarung (abgedruckt im Anhang 1 unter Nummer 4) 
sowie der Nummer 13 Absatz 1 holt das Bundeskriminalamt die Entscheidung des zuständigen Bundesministeriums 
ein. Das Bundesministerium des Innern ist zu benachrichtigen. 

Nummer 124 Tätigkei1 anderer Polizeibehorden 

(1) Andere Polizeibehörden verkehren mit ausländischen Behörden über das Bundeskriminalamt gemäß Nummer 6, 
soweit nicht in einer völkerrechtlichen Übereinkunft der unmittelbare Geschäftsweg auf der Ebene der Polizeibehörden 
vorgesehen ist oder aufgrund von Vereinbarungen des Bundesministers des Innern mit den obersten Landesbehörden 
Ausnahmen zugelassen sind. 

(2) Andere Polizeibehörden dürfen eingehende polizeiliche Ersuchen erledigen, sofern dies in einer vöikerrechtl ichen 
Vereinbarung nach§ 1 Absatz 3 IRG oder in einem unmittelbar geltenden Rechtsakt der Europäischen Union vorgese
hen ist. Zu beachten sind in diesem Bereich Insbesondere bi- ode' multilaterale Verträge zur grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit In polizeilichen und justizlellen Angelegenheiten tvgl. Übersicht in Anlage IV zu Anhang II). Ferner 
dürfen sie auf ein eingegangenes Ersuchen einer ausländischen Behörde im Rahmen innerstaatlichen Rechts Fahn
dungsmaßnahmen durchführen, Personenfeststellungen treffen, Ausküntte aus Registern , Dateien und sonstigen 
Sammlungen sowie aus kriminalpolizeilichen Unterlagen erteilen und krimlnaltechnische Gutachten erstatten. Bestehen 
gegen die Erled igung Bedenken, ist die Entscheidung der obersten Verwaltungsbehörde herbeizuführen. 
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a) in den Fällen des § 163 Absatz 1 StPO, sofern eine Erled igung polizeilicher Ersuchen in einer völkerrechtlichen 
Übereinkunft vorgesehen ist, 

b) sofern es sich um Ersuchen um Durchfüh rung vo n Fahndungsmaßnahmen, um Personenfeststellungen, um Ertei
lung von Ausküniten im Sinne der Nummer 118 Absatz 2 sowie zur Vorbereitung eines ausgehenden Ersuchens -
z. 8 . um Feststellung der Aussagebereitschaft eines Zeugen - handelt und bei der Erled igung strafprozessuale 
Zwangsmaßnahmen ausgeschlossen sind. 

(4) Andere Po lizeibehörden dürfen ferner auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ersuchen stellen, sofern in einer vö l
kerrechtlichen Übereinkunft eine Pflicht zur Erled igung solcher Ersuchen enthalten ist. 

Nummer- 125 Fomi und Inhalt des Ersuchens 

(1) Das Ersuchen, um dessen Vermittlung das Bundeskriminalamt gebeten wird, muss d ie allgemein vorgeschriebenen 
Angaben enthalten. In den Fällen der Nummer 123 Absatz 4 Satz bist dem Bundeskriminalamt auch mitzuteilen, dass 
die oberste Just iz- oder Verwaltungsbehörde die Genehmigung erteilt hat. 

(2) Soll das Ersuchen im Original oder In dem von der ersuchenden Behö rde festgelegten Wortlaut an die ausländische 
Behörde weitergegeben werden, ist darauf besonders hinzuweisen. 

tllummer 126 Auskunft über Vorstrafen 

Fordert eine ausländische Behörde bei einer Polizeibehörde eine Auskunft über Vorst rafen an, ist das Ersuchen unmit
telbar dem Bundesamt für Justiz - Bundeszentralregister - zu übersenden. 

Nummer 127 Tätigkeit der Finanzbehörden 

Die Finanzbehörden(§ 6 AO) dürten im Rahmen ihrer Zusfändigkeit (vgl. auch § 74 IRG) Rechtshilfeersuchen erledigen 
und stellen sowie krirninaltechnische Gutachten erstatten. Ist ein ausgehendes Ersuchen durch eine Justizbehörde 
weiterzuleiten, so leitet die Finanzbehörde dieser das Ersui:;;hen zu. Zu beachten sind in diesern Bereic h auch bi- oder 
mult ilaterale Verträge zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (vgl. Übersicht in den Anlagen 1 und IV zu Anhang II). 

Dritter Teil 

Der Verkehr mit diplomatischen und konsularischen Vertretungen 

Abschnitt 1 

Der Verkehr mit deutschen Auslandsvertretungen 

Nummer 128 Begriff der Auslandsvertretungen 

(1 ) Deutsche Auslandsvertretungen sind die diplomatischen Vertretungen (Botschaften) sowie die berufskonsulari
schen Vertretungen (Generalkonsulate und Konsulate) der Bundesrepublik Deutschland. 

(2) Den diplomatischen Vertretungen sind in der Regel für einen bestimmten Amtsbezirk auch konsular ische Aufgaben 
zugewiesen. Diese Aufgaben \Verden von Berufsko nsularbeamtinnen und - beamten wahrgenommen. 

(3) Ein Verzeichn is der Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland erscheint mindestens einmal jährlich 
als Beilage zum Bundesanzeiger. Sonderdrucke der Beilage können vom Verlag des Bundesanzeigers. Post
fach 10 05 34, 50445 Köln, bezogen werden. Die Anschriften sind auch im Internet-Angebot des Auswärtigen Amtes 
unter www.auswaert iges-amt.de aufgeführt. 

Nummer 129 Grundsätze 

(1) Die ZUständlgkeit der deutschen Auslandsvertretungen für Amtshandlungen im Ausland und d ie Aufgaben der 
Berutskonsularbeamtinnen und -beamten ergeben sich aus dem Konsulargesetz. 

(2) Die Einschaltung der deutschen Auslan dsvertretungen bei der Übermittlung von Rechtshilfeersuchen in strafrecht
lichen Angelegenheiten richtet sich nach dem Ersten und dem Zweiten Teil. 

(3) Darüber hinaus können die Auslandsvertretungen in eigener Zuständigkeit Ersuchen um Amtshandlungen erledigen, 
soweit dies mit dem Recht des Aufenthaltsstaates vereinbar ist (vgl. Länderteil). Im Allgemei nen beschränkt sich die 
Befugnis zur Amtshilfe auf die Erteilung von Auskünften, die Vornahme von Zustellungen an Deutsche und die Ver
nehmung von Deutschen als Zeuginnen, Zeugen, Sachverständige oder Beschu ldigte; Zwangsmaßnahmen dürfen 
hierbei nicht angedroht oder getroffen '''erden. In diesen Fällen ist der Verkehr zwischen den Heimatbehörden und 
den Auslandsvertretu ngen kein zw ischenstaa11icher, sonde rn ein innerstaatlicher Verkehr. 

Nummer 130 Inanspruchnahme der Auslandsvertretungen 

{1 ) Sofern den deutschen Auslandsvertretungen d ie Durchführung von konsularischen Zustellungen gestattet ist (vgl. 
Länderteil), können diese um entsprechende Amtshilfe in eigener Zuständigkeit ersucht werden. Hiervon sollte in der 
Regel allerdings abgesehen werden, soweit der unmittelbare Geschäftsweg für die Übermittlung von Rechtshilfeer
suchen eröffnet ist . 

(2) Sofern den deutschen Auslandsvertretungen auch die Betugnis zu ko nsularischen Vernehmungen eingeräumt ist 
(vgl. Länderteil ), können diese nur ausnahmsweise bei Vorliegen besonderer Gründe um Amtshil fe in eigener Zustän
digkeit ersucht werden. Solche Gründe liegen insbesondere dann vor, wenn der erstrebte Zweck durch ein Rechts
hilfeersuchen an d ie Behörden des ersuchten Staates nicht oder nicht rechtzeitig erreicht werden würde oder wenn mit 
einem Rechtshilfeersuc hen ein unzumutbarer Aufwand an Arbeit, Zeit oder Kosten verbunden wäre. Die lnanspruch-
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nahrne der deutschen Auslandsvertretung Ist zu begründen. Vernehmungen, durch die eine richterliche Vernehmung 
ersetzt werden soll, können Berufskon sularbeamtinnen oder -beamte nur dann vornehmen, wenn sie die Befähigung 
zum Richteramt haben oder hierzu vom Auswärtigen Amt besonders ermächt igt sind (vgl. § 19 Absatz 1 und 2 Kon
sulargesetz). Andere Vernehmungen unterliegen diesem Vorbehalt nichl Sofern eine Vernehmung nach Satz 4 erfor
derlich erscheint, ist dies in dem Ersuchen anzugeben. 

(3) Ist den deutschen Auslandsvertretungen auch die Befugnis zu weitere11 Amtshilfehandlungen zugestande11 (vgl. 
Länderteil), gilt Absatz 2 Satz 1 bis 3 entsprechend. 

Nummer 131 Dienstweg 

(1) Amtsh ilfeersuchen können der deutschen Auslandsvertretung unter nachrichtlicher Beteiligung des Auswärtigen 
Amtes unmittelbar übersandt werden. Nummer 13 Absatz 1 gilt entsprechend. 

(2) Bei der Teilnahme einer deutschen Richterin oder Beamtin oder eines deutschen Richters oder Beamten an Amts
handlungen der deutschen Auslandsvertretungen gelten die Nummern 140 bis 142 entsprechend. 

(3) Soll eine Angehörige oder ein Angehöriger einer deuitschen Auslandsvertretung vernommen, Ihr oder ihm ein 
Schriftstück zugestellt oder ihr oder ihm gegenüber eine sonstige Amtshilfehandlung vorgenommen werden, ist stets 
die Vermittlung des Aus\värtlgen Amts in Anspruch zu nelhrnen. Das Ersuchen ist der obersten Justiz- oder Verwal
tungsbehörde vom1 legen. 

Nummer 132 Gebühren und Auslagen 

Die bei der Erledigung von Amtsh il1ehandlungen anfallenden Gebühren und Auslagen sind nach Maßgabe der Aus
landskostenverordnung auf Anforderung zu erstatten . 

Abschnitt 2 

Der Verkehr mit ausländisctien Vertretungen in der Bundesrepublik Deu1schland 

Nummer 133 Geschäftsverkehr mit ausländischen diplomatischen Vertretungen 

(1) Mit den ausländischen diplomatischen Vertretungen ist ein unmittelbarer Geschäftsverkehr nicht zulässig. Se il ein 
Ersuchen {z. 8. um Erteilung von Auskünften) an eine ausländische diplomatische Vertretung gerichtet werden, Ist es 
der obersten Justiz· oder Verwaltungsbehörde vorzulegen. 

(2) Unmittelbar eingehende Ersuchen einer ausländischen diplomatischen Vertretung sind der obersten Justiz- oder 
Verwalturigsbehörde vorzulegen. 

Nummer 134 Geschäftsverkehr mit ausländischen konsularischen Vertretungen 

(1) In Einzelfällen ohne grundsätzliche Bedeutung ist der unmittelbare Geschäftsverkehr mit den zuständigen auslän
dischen konsularischen Vertretungen oder den Konsularab1eilungen der au sländischen diplomatischen Vertretungen 
zulässig . In den übrigen Fällen ist der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde zu berichten und deren Äußerung 
abzuwarten. Bei Ersuchen um Akteneinsich1 sind die hierfür geltenden besonderen Bestimmungen zu beachten. 

(2) Die Anschriften und die Amtsbezirke der ausländischen Konsu late und Konsularabteilungen ergeben sich aus dem 
vom Auswärtigen Amt herausgegebenen Verzeichnis der konsularischen Vertretungen und anderer Vertretungen in der 
Bundesrepublik Deutschland. Dieses Verzeich nis erscheint mindestens einmal jährlich als Beilage zum Bundesanzei· 
ger. Sonderdrucke der Beilage können vom Verlag des Bundesanzeigers, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, bezogen 
werden. Die Anschriften sind auch im Internet-Angebot des Auswärtigen Amtes unter www.auswaertiges-amt.de auf
geführt. 

Nummer 135 Geschäftsverkehr mit ausländischen VertTetungen in Haftsachen 

(1 ) Auf Verlangen der betroffenen Person ist unverzüglich die konsularische Vertretung zu unterrichten, wenn in deren 
Amtsbezirk eine Angehörige oder ein Angehöriger ihres Staates festgenommen. in St raf· oder Untersu chungshaft ge
nommen oder ihr oder ihm anderweitig die Freiheit entzogen wird. Jede von der betroffenen Person an die konsulari· 
sche Vertretung gerichtete Mitteilung über ihre Inhaftierung und ihren Aufenthaltsort ist unverzüglich weiterzuleiten. Oie 
betroffene Person ist nachweislich über d ie in Artikel 36 des Wiener Übereinkommens vorn 24. April 1963 über kon
sularische Beziehungen {WÜK) niedergelegten Rechte zu belehren. 

(2) Eine völkerrechtliche Verpflichtung zur Unterrichtu11g ohne oder gegen den Willen der betroffenen Person (vgl. 
Länderteil) Ist zu beachten. 

(3) Der Schri1tverkehr zwischen einer inhaftierten Person ausländischer Staatsangehörigkeit und der für diese zustän· 
digen diplomatischen oder konsularischen ausländischen Vertretung unterliegt der Überwachung und Beschränkung 
nach den allgemeinen Vorschriften. 

Nummer 136 Besuchser1aubnis 

(1) Ob eine gefangene Person durch Angehörige einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung besucht werden 
darf und ob und auf welche Weise der Besuch zu überwachen ist (unter Mithilfe einer Dolmetscherin oder eines Dol
metschers, optisch und akustisch), entscheidet die für die Erteilung der Besuchserlaubnis zuständige Behörde. 

(2) An diese Behörde können sich konsularische Vertretun gen unmittelbar wen den, wenn die gefangene Person eine 
Staatsangehörige oder Schutzbefohlene il1res Staates ist U'1d die Behörde ihren Sitz im Amtsbezirk der konsularischen 
Vertretung hat. 
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(3) Über das Gesuch ist beschleunigt zu entscheiden. Dabei ist zu beachten, dass das Ausland in umgekehrten Fällen 
die deutsche Übung berücksichtigt. Nur aus zwin genden Gründen wird die Erlaubnis zu versagen oder die Zulassung 
des Gesuchs erst für eine spätere Zeit in Aussicht zu stellen sein. Dabei sind Versag ungsgründe gegenüber einer 
Verpfl ichtung nach Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe c W ÜK sorgfältig abzuwägen. Ist die gefangene Person mit dem 
Besuch nicht einverstanden, wird die Besuchserlaubnis versagt. 

Nummer 137 Fehlerhaffe Zulertung 

Fehlerhaff zugeleitete Ersuchen sind nach Nummer 17 Absatz 2 zu behandeln. 

Vierter Teil 

Teilnahme an Amtshandlwngen im ersuchten Staat 

Abschnitt 1 

Tätigkeit ausländischer Richterinnen, Richter, 
Beamtinnen oder Beamtef' in de,- Bundesrepublik Deutschland 

Nummer 138 Geriehmigung 

(1) Eine ausländische Richterin oder Beamtin oder ein ausländischer Richter oder Beamter darf in der Bundesrepublik 
Deutschland an Amtshandlungen nur teilnehmen, wenn dies von der zuständ igen Behörde zuvor genehmigt oder die 
Genehmigung im Verhältnis zu bestimmten Staaten allgemein erteilt worden ist. 

(2) Die deutsche Richterin oder Beamtin oder der deutsche Richter oder Beamte führt die Amtshand lung selbst aus 
und wacht darüber, dass die ausländische Richterin oder !Beamtin oder der ausländische Richter oder Beamte nur in 
dem durch die Sachlage gebotenen Umfang in den Gang der Ermittlungen eingreift und dass von der zuständigen 
Behörde etwa gestellte Bedingungen eingehalten werden. 

Nummer 139 Behandlung unmittelbar eingehender Ersllchen 

Geht ein Ersuchen, In dem um Teilnahme ausländischer Ric hterinnen oder Beamtinnen oder ausländischer Richter oder 
Beamter gebeten wird, unmittel bar ein oder trifft eine ausländische Richterin oder Beamtin oder ein ausländischer 
Richter oder Beamter mit einem Rechtshilfeersuchen unangekündigt bei einer deutschen Behörde ein, ist un verzüglich 
und unmittelbar und noch vor Beg inn der Amtshandlu ng die- Genehmigung der zuständigen Behörde einzuho len, soweit 
diese nicht im Verhältnis zu bestimmten Staaten allgemein erteilt ist. 

Abschnitt 2 

Teilnahme deutscher Richterinnen oder Beamtinnen 
oder deutscher Richter oder Beam1er an Amtshandlungeri im Ausland 

lllumn'ler 140 Genehmigung durch die oberste Justiz- <ider Verwaltungsbehörde 

(1) Die Teilnahme einer deutschen Richterin oder Beamtin oder eines deutschen Richters oder Beamten an Am1shand
lungen im Ausland bedarf der Genehmigung der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehorde. Die Ausübung dieser 
Befugnis kann übertragen sein . Ist die Genehmigung nicht allgemein erteilt, so ist sie einzuho len, bevor das Ersuchen 
an eine ausländ ische Behö rde oder an eine deutsche Auslandsvertretung abgesandt wird. 

(2) Die Teilnahme so ll nu r angeregt werden, wenn besonde·re Umstände eine Anwesenheit erfordern, namentlich wenn 
zu erwarten ist, dass durch die Inanspruchnahme der ausländ ischen Bellörden allein der mit dem Ersuchen erstrebte 
Zweck nicht erreicht würde. 

(3) In dem Beric ht sind die Sachlage und die Gründe der Teilnahme darzustellen. Dem Bericht ist beizufügen: 

aJ das Original des Rechtshilfeersuchens, wenn für die Stellung des Ersuchens der ministerielle oder der diplomatische 
Geschäftsweg vorgeschrieben ist. 

b) in den übrigen Fällen ein Entwurf des Ersuchens. 

(4) Zusatzliche, z.B. reisekostenrechtliche Vorschriften über Auslandsdienstreisen bleiben unberührt. 

(5) Die Regelungen der Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für die Teilnahme einer deutschen Richterin oder Beamtin 
oder eines deutschen Richters oder Beamten an Amtshandlungen im Ausland auf Ersuchen einer ausländischen Stelle. 

Nummer 141 Ausnahmen von der Genehmigungspflicht nach Nummer 140 Absatz 1 

(1) Das Bundeskriminalamt, die Bundespolizeibehörden, die Polizeibehörden der Länder und die Finanzbehörden dür
fen im Rahmen ihrer Zuständigkeit Beamtinnen oder Beamte ohne Genehmigung in das Ausland entsenden, wenn ohne 
die sofortige Entsendung der Erm ittlungszweck nicht erreicht werden kann und die ausländische Behörde vorher zu
gestimmt hat. Der obersten Verwaltungsbehörde ist gleichzeitig mit der Entsendung der Beamtin oder des Beamten zu 
berichten. 

(2) Soll nach Bewil ligung der Auslieferu ng oder der Vollstreckungshitfe entsprechend dem Ersuchen eine Person auf 
dem Luftweg In das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland überstellt werden, darf eine notwendige Zahl von 
Polizeibediensteten in das Ausland ohne Genehmigung entsandt werden. 

Nummer 142 Genehmigung der ausländischen Regierung 

( 1) Eine deutsche Richterin oder Beamtin oder ein deutscher Richter oder Beamter darf an Amtshandlungen im Ausland 
nur mit vorheriger Genehmigung der ausländischen Regierung teilnehmen. sofern diese die Anwesen heit nicht generell 
gestattet hat. Ist die Genehmigung nicht von der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde eingeholt und der Richterin 
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oder Beamtin oder dem Richter oder Beamten mitgeteil t wo rden, hat sie oder er sich vor Reiseantritt der Unterstützung 
der ersuchten Behörde oder der deutschen Auslandsvertretung zu bedienen. 

(2) Ausländische Bedingungen und Wünsche sind stets gemau zu beachten, auch wenn sie erst irn Ausland durch eine 
ausländische Behörde mitgeteilt werden. 

Ab~hnitt 3 
Grenzüberschreitende besondere Ermittlungsmettioden 

Nummer 142a Grenzübersctireitende Observation (einschließlich kontrollierter Lieferung) 

(1 ) Einer vorherigen Genehmigung nach den Vorschriften dieses Teils bedarl es für die Tätigkeit im Rahmen von grenz
überschreitenden Observationen aufgrund völkerrechtlicher Übereinkünfte nicht, soweit diese ein hoheitliches Tätig
werden ohne vorherige Genehmigung gestatten. 

(2) Im Übrigen soll bei eingehenden Ersuchen die Behörde entscheiden. in deren Bereich die verkeh rsgünstigste Ver
bindung liegt, wenn andere Anhaltspunkte fü r den voraussicht lichen Ort des Grenzübertritts fehlen. 

Nummer 142b Gemeinsame Koordinierungsgruppen 

Die Vorschriften der Abschnitte 1 und 2 gelten für die Teilnahme von Richterinnen, Richtern, Beamtinnen und Beamten 
an Gruppen- oder Arbeitstreffen, die den Zweck haben, im Einzelfall einen Informatio nsaustausch durchzuführen oder 
strafrechtliche Ermittlungen in1ernational zu koordinieren und zu unterstützen. Die Herausgabe vo n Beweismaterial ist 
nur zulässig, soweit sie von der Bewilligung erfasst ist. 

Nummer 142c Gemeinsame Ermittlungsgruppen 

(1) Die Errichtung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe oder eines gemeinsamen Ermittlungsteams (vgl. Artikel 24 
des Übereinko mmens vom 18. Dezember 1997 auf Grund von Artikel K.3 des Vertrags über die gegenseitige Amtshilfe 
und Zollzusammenarbeit der Zollverwaltungen - Neapel II) und die Änderung der Erricht ungsvereinbarung stellen An
gelegenheiten besonderer Bedeutung dar, über die nach Nummer 13 zu berichten ist. Die U nterrlchtu ng des nationalen 
Mitglieds von EUROJUST (§ 6 Eurojust-Gesetz - EJG) erfolgt grundsätzlich nach Äußerung der nach Satz 1 zuständi
gen Behörde. 

(2) Die Notwendigkeit der Bild ung einer gemeinsamen Ermittlungsg ruppe ist zu begründen . Eine solche Maßnahme soll 
nur angeregt werden, wenn schwierige und aufwändige Ermittlungen zu führen sind, die eine über Nummer 142 b 
hinausgehende abgestimmte Vorgehensweise erfordern. 
(3) Die Formulierung der Errichlungsvereinbarung soll sich an den Mustern orientieren, die von der Europäischen Union 
(Amtsblatt der EU vom 19.03.2010, C 70) oder dem Bundesamt für Justiz zur Verfügung gestellt werden. 

(4) Die Arbeit der gemeinsamen Ermittlungsgruppe kann durch EUROJUST und EUROPOL unterstützt werden. 

(5) Nach Maßgabe der Vereinbarung kann ein entsandtes au sländisches Mitglied der Gruppe mit der Durchführung 
bestirnrnter Ermittlungsmaßnahmen be1raut werden (vgl. auch § 93 IRG). 

(6) Für die Teilnahme von deutschen Richterinnen, Richtern, Beamtinnen oder Beamten an gemeinsamen Ermittlungs
gruppen Im Ausland ist Nummer 142 Absatz 2 zu beachten. 

Nummer 143 (unbesetzt) 

Fünftef' Teil 

Vertolgungsersuchen 

Nummer 144 Eingehende Verfolgungsersuchen 

(1) Die ersuchende Behörde ist, soweit der unmittelbare Geschäftsweg zugelassen ist, über Einleitung und Ausgang 
des Straf- oder Bußgeldverfahrens zu unterr ichten. In den übrigen Fällen berichtet die Verfolgungsbehörde hierüber der 
obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde. In beiden Fallen ist eine Mehrfertigung der verfahrensabschließenden Ent
scheidung beizufügen. 

(2) Für fehlerhafte Zuleitungen gilt Nummer 17 entsprechemd. 

(3) Zur Verfügung gestell te Akten, sonstige Unterlagen und Gegenstände sind nach Absch luss des Verfahrens zurück
zugeben, wenn die ausländ ische Behörde darum gebeten hat. 

fllummer 145 Voraussetzungen eines ausgehenden Verfolgungsersuctiens 

(1) Hält sich eine Person, die im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland wegen einer Straftat, für die eine 
Auslieferung nicht in Betracht kommt (vgl. Mummer 88) oder wegen einer Ordnungswidrigkeit verfolgt wird, im Ausland 
auf, hat die Verfolgungsbehörde zu prüfen, ob der ausländische Staat um Verfolgung ersucht werden soll. Dabei ist der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. 

(2) Entsprechend ist zu verfahren, wenn ein Ersuchen um Vollstreckungshilfe (vg l. Nummer 105) nicht in Betracht 
kommt. 

Nummer 146 Form und Inhalt eines ausgehenden Verfolgungsersuchens 

(1 ) Bei Ersuchen um Verfo lgung einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit sind die in völkerrechtlichen Übereinkünften 
enthaltenen Sonderregelungen insbesondere zum Geschäitsweg zu beachten. Soll um die Verfolgung einer Straftat 
oder Ordnungswidrigkeit ersucht werden, is1 der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde zu berichten, wen n nicht 
der unmittelbare Geschäftsweg zugelassen ist. 
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(2) Dem Bericht (vgl. Muster Nummer 34) oder dem Ersuchen (vgl. Muster Nummer 34a) sind beizufügen: 

a) eine für die ausländ ische Verfolgungsbehörde bestimmte Sachverhaltsdarstellung in der sich aus Nummer 30 Ab-
satz 4 ergebenden Anzahl und 

b) falls kein Übersetz-ungsverzicht vereinbart ist, zwei Fertigungen einer Übersetzung der Sachverhaltsdarstellung. 

Um einem ausländischen Rechtshilfeersuchen zuvorzukommen, sollte eine Mehrfertigung der Akten oder wesentlicher 
Aktenteile beigefügt werden. 

(3) Die Sachverhaltsdarstellung (vgl. Muster Nummer 35) muss Angaben Ober die Pe1son und die Staatsangehörigkeit 
der beschuldigten Person, über das Ergebnis der bisherigen Ermitt lungen und Ober die etwa sonst zur Vorbereitung der 
Verfolgung getroffenen Maßnahmen enthalten. Soweit sich diese Angaben bereits aus e.iner gegen diese erhobenen 
Anklage oder aus einem gegen diese ergangenen Urteil ergeben, kann in der Sachverhaltsdarsteilung auf die beizufü
gende Anklage oder das Urteil Bezug genommen werden, es sei denn, dass eine Übersetzung nach Absatz 2 Buch
stabe b beiz-ufügen ist. Hat die b~chuldigte Person wegen der Tat Untersuchungs- oder Strafhaft erlitten. ist deren 
Dauer mitwteilen . Die auf den Fall anwendbaren deutschen Bestimmungen sind im Wortlaut wiederzugeben. 

(4) Ein Ersuchen um Verfolgung hindert die weitere Verfolgung Im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland nur, 
wenn und soweit dies in einer völkerrechtlichen Übereinkunft bestimmt ist. 

Nummer 147 Vorbereitende Maßnahmen 

Bei Gefahr im Verzug können zur Vorbereitung der Verfolgung im Ausland gemäß Nummer 6 über das Bundeskriminal
amt Maßnahmen angeregt werden. 

Sechster Teil 

Mitteilungen über Auslandsverurteilungen 

Nummer 143 Mitteilungen ausländischer Stellen 

Amtl iche Mitteilungen ausländischer Stellen über Veru rteilungen deutscher Staatsangehöriger im Ausland sind - soweit 
sie unmittelbar bei einer Strafverfolgungsbehörde oder einem Gericht ei ngehen - dem Bundesamt für Justiz - Bundes
zentralregister - auf direktem Weg zuzuleiten . Nummer 24 gilt entsprechend. 

Kapitel B 

Besondere Richtlinien für den Verkehr mi1 den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

Erster Teil 

Allgemeines 

Nummer 149 Geltung der Regelungen von Kapitel A 

Die in Kapitel A enthaltenen Vorschriften finden im Rechtshilfeverkehr mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
entsprechende Anwendung , soweit sich aus den Vorsc hriften in Kapitel B nichts anderes ergibt. 

Nummer 150 Völkerrechtliche Vereinbarungen 

Völkerrechtliche Vereinbarungen bleiben neben den in das nat io nale Recht umgesetzten Rahmenbeschlüssen des 
Rates der Europäischen Union weiterh in anwendbar, soweit ihre Regelungen über d ie Regelungen der Rahmenbe
schlüsse hinaus die Rechtshilfe erleicht ern oder beschleunigen und Einvernehmen zwischen den betroffenen Mitglied
staaten über ihre weitere Anwendbarkeit besteht. 

Nummer 151 Einschaltung von EUROJUST und Europäisctiem Justiziellen Netz (EJN) 

(1 ) EUROJUST und EJf\J sind Einrichtungen der EU und können strafrechtliche Verfahren mit internationalem Bezug 
wirkungsvoll unterstützen, insbesondere wenn Kontakte aurf dem unmittelbaren Geschäftsweg nicht ausreichend sind. 
Bei bilateralen Ersuchen bietet sich vorrangig d ie Nutzung des EJN an. 

(2) Das EJN ist dezentral organisiert und hat Ansprec hpartner in allen Mitgliedstaaten. Kontakte erfolgen über die EJN
Ko ntaktstellen. In Deutschland sind Kontaktstellen in jedem Bundesland bei einer Staatsanwaltsc haft, beim General
bundesanwalt und beim Bundesamt 1ür Justiz eingeric htet. Allgemeine Informationen mit praktisch \'l'ichtigen Hinwei
sen zur Rechtshilfe (z- . 8. Zuständigkeit der Just izbehörden in den Mitgliedstaaten mit Anschriften, Wörterbuch. Vor
drucke) kö nnen über die Internetadresse www.ejn-crimjus1.europa.eu abgerufen werden. 

(3) EUROJUST ist im Gegensatz zum EJN zentral in Den Haag angesiedelt. Auf die Internetadresse 
www.eurojust.europa.eu wird verwiesen. 

(4) Wird Kontakt zu EUROJUST aufgenommen, empfiehlt sich, zugleich die zuständ ige EJN-Kontaktstelle zu unter
richten. 

(5) Bei Meinungsverschiedenheiten mit EUROJUST (vgl. a uch § 5 EJG) ist der obersten Just izbehörde zu berichten. 
Unberührt bleiben die Berichtspflichten nach allgemeinen Vorschriften. 

Nummer 151a Unterstützung durch das Europäische Polizeiamt (EuropoQ 

Das Europäische Polizeiamt (Europol) kann strafrechtliche Verfahren mit internationalem Bezug wirkungsvoll unterstüt
zen. Die Zusammenarbeit erfolgt über das Bundeskriminalamt (§ 1 Europol-Gesetz, Nummer 6 RiVASt). Für die Vermitt
lung justizieiler Rechtshilfeersuchen wird auf Nummer 123 Absatz 4 verwiesen. 
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Nummer 151b Zusammenarbeit mit dem Europäischelil Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) 

Justizbehörden können im Rahmen der Amtshilfe m it dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) zusam
menarbeiten. OLAF hat zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften verwaltungsrecht
liche U ntersuchungsbefugnisse. OLAF hat keinen Rechtsanspruch auf Übermittlung von Auskünften aus strafrecht
lichen Ermittlungsverfahren. 

Nummer 152 S1ufensystem des§ 1 Absatz 3 IRG bei eingehenden Ersuchen 

Ergibt sich die Zulässigkeit der Erledigung eines Rechtshilteersuchens nicht aus dem Achten , Neunten oder Zehnten 
Teil des IRG, kann sie aus Regelungen in völkerrechtlichen Vereinbarungen folgen, soweit diese unmittelbar anwend
bares innerstaatliches Recht geworden sind. Hilfsweise kann sich die Zulässigkeit aus den Vorsch riften des IRG zum 
Bereich der vertragslosen Rech1sh ilfe ergeben, soweit die Regelungen im Achten, Neunten oder Z.ehnten Teil nicht 
abschließend sind. 

Zweile r Teil 

Europäischer Haftbefetil 

Nummer 153 Materialien und Muster zum Eul"opäischeo Haftbefehl 

Materialien zum Europäischen Haftbefehl und zur Anwendung in den Mitg liedstaaten der EU sind im Internet unter 
anderem abrufbar unter 

a) \l\'Vl.'W.consilium.eu ropa.eu 

b) www.ejn-crimjust.europa.eu 

c) http://www.thüringen.de/de/ Justiz/Rechtsh ilfe/ 

(2) Auf die Muster Nummer 41 - Antrag auf amtsrichterllche Vernehmung bei Europäischem Haftbefehl, Muster Mum
mer 42 - Antrag auf Auslieferungshaftbefehl bei Eu ropäisclhem Haftbefehl, Nummer 43 - Bewilligung der Auslieferung 
bei Europäischem Haftbefehl und Muster Nummer 44 - Anliwort an den ersuchenden Mitgliedstaat nach Entscheidung 
über den Europäischen Haftbefehl wird hingewiesen. 

Nummer 154 Besondere Berichtspflicht 

Unbeschadet der sonstigen Serichtspflichten berichtet die zuständ ige deutsche Behörde der obersten Justizbehörde 
vorab und zeitnah, wenn der Wegfall der Prüfung der beiderseitigen Strafbarkeit nach § 81 Nummer 4 IRG zu Schwie
rigkeiten führt. 

Abschnitt 1 

Eingehende Ersuchen 

Nummer 155 Anwendungsbereich, anzuwendende Vorschriften 

Dieser Abschnitt gilt i ür eingehende Auslieferungsersuchen aus einem Mitgliedstaat unabhängig davon, ob ein Euro
päischer Haftbefehl oder die in § 10 IRG genannten Unterl'agen übermittelt werden. Eine in das Schengener Informa
tionssystem (SISi eingestellte Ausschreibung nach Artikel 95 SDÜ gilt als Europäischer Haftbefehl nach Maßgabe des 
§ 83a Absatz 2 1 AG. 

Nummer 156 Verfallren nach Festnahme aufgrund einer- SIS- oder INTERPOL-Ausschr-eibung 

(1) Nach einer Festnahme übermittelt das Bundeskriminalamt entsprechend Nummer 6 die bei ihm vorhandenen Un
terlagen. insbesondere, soweit vorhanden, das Formular des Europäischen Haftbefehls sowie die Bezeichnung und 
Anschrift der ersuchenden Justizbehörde (mit E-Mail-Adre:sse, Telefon- und Faxnurnmer), und eine Übersetzung des 
Sachverhalts und dessen rechtlicher Würdigung an die zuständige Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht und 
an die festneh mende Polizeidienststelle zur Vorlage bei dem zuständigen Gericht. 

(2) Das Bundeskriminalamt teilt dem SIRENE- bzw. INTERPOL·Büro des ersuchenden Mitgliedstaates Name und An
schrift der zuständigen Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht (mit Telefon- und Faxnummer und E-Mail-An
schriftj mit. 

Nummer 157 Ergänzung der Auslieferungsunter1agen 

11) Hält die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht über die übermittelten Unterlagen hinaus weitere Unterla
gen zur Durchführung des Auslieferungsverfahrens für erforderlich, so sind diese unter Gewährung einer angemesse
nen Frist auf dem unmittelbaren Geschäftsweg beim ersuchenden M itgl iedstaat anzufordern. Auf die Notwendigkeit der 
Beifügung von Übersetzungen ist gegebenenfalls (vg l. Länderteil) hinzuweisen. Liegt ein Europäischer Haftbefehl nur in 
elektronisch übermittelter Fo rm vor und bestehen Zweifel an der Echtheit, die nicht auf andere geeignete Weise aus
geräumt werden können, soll der ersuchende Staat unverzüglich aufgefordert werden, das Original oder eine beglau
blgte Abschrift zu übermitteln. 

(2) Wird um Auslieferung zur Volls1reckung eines Abwesenheitsurteils ersucht und tehlt eine den Voraussetzungen des 
§ 83 Mummer 3 IRG genügende Erklärung, ist dem ersuchenden Staat unverzüg lich und unter Gewährung einer an
gemessenen Frist Gelegenheit zur Vervollständigung der Auslieterungsunterlagen zu geben. Dabei soll der ersuchende 
Staat zu einer Darstellung der Rechtsgrund lagen für ein neues Verfahren in Anwesenheit der verfolgten Person aut
gefordert werden. 
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(1) Die Entscheidung, ob die Bewilligung der Auslieferung nach § 83b Absatz 1 Buchstabe a und b IRG abgelehnt wird, 
ist nach denselben Grundsätz.en zu treffen , die bei mehrfacher örtlicher Zuständigkeit in Deutschland gelten. Der Ef· 
fektivität der Strafverlolgung kommt bei dieser Entscheid1.JJng besondere Bedeutung zu. Im Zweifel ist bei deutschen 
Staatsangehörigen die Bewilligung der Auslieferung zur Str.afvertolgung abzulehnen und in Deutschland ein Verfahren 
zu führen. 

{2) Die nach§ 80 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 IRG erforderliche Sicherung der Rücküberstellung zu r Vollstreckung kann 
dadurch gewährleistet werden, dass die Auslieferung unter der Bedingung bewilligt wird, dass der ersuchende Mit· 
gliedstaat nach Verhängung einer rechtskräftigen Freiheitss1rafe oder sonst igen Sanktion anbietet, die verfolgte Person 
auf deren Wunsc h in den Gelt ungsbereich dieses Gesetzes zurückzuü berstellen. Die verfolgte Person Ist vor der Über
stellung auf das Recht auf Rücküberstellung In geeigneter Form hinzuweisen . 

(3) Die Rücküberstellung einer nach § 80 IRG ausgelieferten Person richtet sich nach den gesetzlichen und vertrag
lichen Vorschriften über die Vollstreckungshil fe. 

Nummer 159 Auslieferung ausländisolier Staatsangehfüiger 

(1) In Bezug auf die Entscheidung, ob d ie Bewilligung der Auslieferung nach § 83b Absatz 1 Buchstabe a und b IRG 
abgelehnt wird, gilt Nummer 158 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 . 

(2) Bei der Auslieferu ng vo n ausländischen Staatsangehörigen, d ie im Inland ihren gewöhnlic hen Aufenthalt haben, 
kann d ie Bewill igung ferner nach§ 83b Absatz 2 IRG abgelehnt werden. Bei der Prüfung, ab sich eine Person gewöhn
lich im In land aufhält , kommen der Rechtmäßigkeit und der Dauer des Aufenthaltes sowie familiären und beruflichen 
Bindungen lndizwirkung zu. Erforderlichen1alls holt die Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht eine Stellungnahme 
der zuständigen Behörde der inneren Verwalt ung ein. Im Rahmen der nach § 83b Absatz 2 Buchstabe b IAG erforder
lichen Ermessensausübung ist neben der Dauer d es Aufenthaltes und der familiaren und sozialen Bindung d er ver
f olgten Person im Inland auch die Erreichbarkeit des mit einer Strafvollstreckung im Inland verfolgten Resozialisie
rungszieles zu berücksichtigen. 

Nummer 159a Anhörung der verfolglen Person 

Im Auslieferungsverfahren nach dem Achten Teil des IRG erfolgt die erste Anhörung der verfo lg ten Person über§ 22 
IRG hinaus (zugleich auch) gemäß § 28 IRG, sowen ein Europäischer Haftbefehl oder eine Ausschreibung im SIS 
vorliegt. 

Nummer 160 DtJrchliefen.mg 

Für die Durchlieferu11g Deutscher aus einem Mitgliedstaat durch Deutschland in einen anderen Mitgliedstaat gilt Num
mer 1 b8 Absatz 1 entsprechend . 

Nummer 161 Besondere Berichtspflichten 

{1) Die oberste Justizbehörde ist nach Entscheidung über die Bewilligung unter Beifügung von zwei Kopien der Aus
lieferungsunterlagen, der Bewilligungsentscheidung sowie gegebenenfalls der gerichtlichen Zulässigkeltsentscheidung 
und der Angabe des Übergabedatums zu unterrichten . 

(2) Unbeschadet der sonstigen Berichtspflichten berichtet die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht vorab 
und zeitnah, wenn 

a) eine Entscheidung nach § 83b Absatz 1 Buchstabe c IRG getroffen werden soll, 

b) das Auslieferungsersuchen m it einem deutschen Strafanspruch zusammentrifft und zwischen den zuständigen deut
schen Staatsanwaltschaften kein Einvernehmen über den Vorrang der Auslieferu ng erzielt werden kann. 

(3) Die oberste Just izbehö rde ist zu unterrichten , wenn d ie Fr isten in § 83c Absatz 1 bis 3 und 5 IAG nicht eingehalten 
werden können. 

Nummer 162 Europäischer Haftbefehl 

Abschnitt 2 

Ausgehencf.e Ersuch011 

Im Ausl ieferungsverkehr mit Mitgliedstaaten ist das Forrm1l ar des Europäischen Haftbefehls (Vordruck Nummer 40) zu 
verwenden. Der Europäische Haftbefehl ist auf ak1uellem Stand zu halten. 

Nummer 163 Verfahren nach Festnahme einer international ausgeschriebenen Person 

(1) Nach Mitteilung einer Festnahme 

a) übersendet das Bundeskriminalamt das von ihm erstellte Begleitpapier A an das SIRENE-Büro des festnehmenden 
Mitgliedstaates {oder, soweit ein solches nicht besteht , an das INTERPOL-Büro des fest nehmenden Mitgliedstaa
tes), 

b) teilt das Bundeskriminalamt diesem Büro mit, dass eine beglaubigte Mehrfertigung des Europäischen Haftbefehls 
und , soweit erforderlich (vgl. Lfüi derteil), ei ne Übersetzung auf dem unmittelbaren Geschäftsweg zwischen den 
betroffenen Just izbehörden nachgereicht wird und 

c) gibt das Bundeskriminalamt Bezeichnung und Anschrift der ersuchenden Behörde (mit E-Mail-Adresse, Telefon
und Faxnummer) an. 
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Das Bundeskriminalamt unterrichtet die zuständ ige deutsche Just izbehörde entsprechend Nummer 6 von der Fest
nahme und teilt dieser Bezeichnung und Anschrift der zuständigen Behörde des festnehmenden Mitgliedstaates (mrt E
Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer) mit. Entsprechendes gilt, wenn mehrere Europäische Haftbefehle vorliegen. 

(2) Die durch das Bundeskriminalamt von der Festnahme unterrichtete zuständige deutsche Justizbehörde erstellt das 
Exemplar eines Eu ropäischen Haftbefehls, soweit noch ~eines ausgestellt ist. Sie übersendet eine beglaubigte Mehr
fertigung des ihr vorl iegenden oder nach Satz 1 hergestellten Exemplars in deutscher Sprache unverzüglich auf dem 
unmittelbaren Geschäftsweg der zuständigen Behörde des festnehmenden Mitg liedstaates und fügt, soweit erforder
lic h (vgl. Länderteil), ei ne von ihr geiertigte Übersetzung bei. 

Nummer 164 Zusicherung der Rückilberstelh.mg 

(1 ) Verlangt ein M itgliedstaat bei der Auslieferung die Zusicherung, dass die verfol~Jte Person nach Verhängung einer 
rechtskräftigen Freiheitsstrafe oder sonstigen Sanktion auf deren Wunsch zu r weiteren Vollstreckung zurücküberstellt 
wird, ist eine Erklärung folgenden Inhalts van der für das Auslieferungsverfahren zuständigen Bewilligungsbehörde 
abzugeben: 

„Es wird zugesichert, dass die verfolg te Person im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung in der Bundesrepublik 
Deutschland auf der Grundlage des Übereinkommens überr die Überstellung verurteilter Personen vorn 21 . März 1983 
zur weiteren Strafvollstreckung nach ... zurücküberstellt wird". 

(2) Sofern der ersuchte Staat eine Auslieferung ausdrücklich davon abhängig macht, dass er die gegen die verfolgte 
Person zu verhängende Strafe im Verfah ren nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b in Verbindung mit Art ikel 11 des 
Übereinkommens über die Überstellung verurteil1er Personen vom 21 . März 1983 vollstrecken kann. kan n zusätzlich 
folgende Zusicherung abgegeben werden: 

„Die Überstellung erfolgt bedingungs1rei, sodass gegebenenfalls das Umwandlungsverfahren nach Artikel 11 des vor
bezeichneten Übereinkommens angewendet werden kann." 

Nummer 165 Besondere Berichtspflichten 

(1) Die oberste Justizbehörcle ist nach Übergabe ocler Eingang der ablehnenden Entscheidung unter Beifügung von 
zwei Kopien der Auslieferungsunterlagen, der Bewilligungsentscheidung sowie gegebenenfalls der gerichtlichen Zu
lässigkeitsentscheidung und der Angabe des Übergabedatums zu unterrichten. 

(2) Unbeschadet der sonst igen Berichtspflichten berichtet die zuständige deutsche Behörde der obersten Just izbe
hörde unverzüglich, wenn abweichend von den im Länderteil enthaltenen Hinweisen Übersetzungen des Formulars des 
Europäischen Haftbefehls gefordert wurden. 

(3) Die oberste Justizbehörde ist zu unterrichten, wenn im RB- EuHb enthaltene Fristen ahne sachlichen Grund erheb
lich überschritten wurden. 

Dritter Teil 

VollstrecktmgshilfeverkeJir mit den M~tgliedstaaten der Europäischen Union 

Abschnitt 1 

Nummer 166 (unbesetzt) 

Freiheitsentziehende Sanktionen 

Abschnitt 2 

Europäische Geldsanktion 

Unterabschnitt 1 

Allgemeines 

Nummer 1S7 Unmittelbarer Dienstweg: aktenführende Behörde 

Das Bundeiximt für Justiz ist die na1ionale Bewilligungsbehörde für ein- und ausgehende Ersuchen nach Abschnitt 2 
des Neunten Teils des IRG. Zugleich ist das Bundesamt für Justiz aktenführende Behörde für eingehende Ersuchen. 
Zwischen dem Bundesamt für Justiz einerseits sowie den Amtsgerichten, den Staatsanwattschaften bei den Ober
landesgerichten und bei den Landgeric hten sowie den Verwal tungsbehörden des Bundes und der Länder andererseits 
ist zur Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens der unmittelbare Dienstv11eg einzuhalten. Berichts- und Be
teiligungspflichten bleiben unberührt. Der Kon takt mit dem Bundesamt für Just iz kan n auch per E-Mail aufgenommen 
werden, bei eingehenden Ersuchen unter der Anschrift rb-geld-eingehend~bfj.bund .de, bei ausgehenden Ersuchen 
unter der Anschrift rb-geld-ausgehend<Wbfj.bund.de. 

Nummer 168 Geschättsverkellr- mit den Mitgliedstaaten 

Der Geschäftsverkehr mit den Mitgliedstaaten obliegt ausschließlich dem Bundesamt für Just iz. Nummer 173 Absatz 2 
bleibt unberührt. Nummer 17 Absatz 2 Satz 2 findet keine Anwend ung; das Bundesamt für Justiz bestätigt den Eingang 
eines Ersuchens gegenüber der zuständigen Behörde des ersuchendefl Mitgliedstaates. 
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Eingehende Ersuchen 

Nummer 169 Verlolgbarkeit im Inland(§ 87d Nummer 1 IRG) 

(1 ) Kommt eine Ablehnung der Bewilligung eines Ersuchens nach § 87d Nummer 1 IAG In Betracht, setzt sich das 
Bundesamt für Justiz mit der für den Inlandst atort oder gleichgestellten Tatort zuständigen Staatsanwaltschaft bei dem 
Landgericht oder mit der zuständigen Ven.valtungsbehötde ins Benehmen. Richtet sich die Geldsanktion gegen einen 
Jugendlichen oder Heranwachsenden im Sinne des JGG, vvendet sich das Bundesamt für Justiz. an die Staatsam.valt· 
schaft bei dem Landgeric ht oder an die Verwaltungsbehärde, in deren Bezirk d ie betroffene Person ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufent halt hat. 

(2) Die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht oder d ie Verwaltungsbehörde prüft , ob dte dem Ersuchen zugrunde 
liegende Tat verfolgbar ist und gegebenenfalls verfolgt werden soll1. Das Ergebnis der Prüfung teilt die Staatsanwalt
schaft bei dem Landgericht oder die Verwaltungsbehörde dem Bundesamt für Justiz unter Angabe der wesentlichen 
Gründe mit, um dem Bundesamt für Justiz die Ausübung des Ermessens nach § 87d Nummer 1 IRG zu ermöglichen. 

(3) Das Bundesamt für Justiz unterrichtet die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht oder die Verwaltungsbehörde 
über seine Entscheidung nach § B7d Nummer 1 IRG und den Ausgang des Verfahrens. 

Nummer- 170 Herlleiführung der gerichtlichen Entscheidung (§§ 87g, 87i IRGj 

Hilft das Bundesamt für Just iz dem Einspruch der betroffenen Person gemäß§ 87g ,6,bsatz 1 Satz 2 IRG nicht ab oder 
stellt es den Antrag nach § 87i Absatz 1 IRG, eine Geldsanktion für vollstreckbar zu erklären und umzuwandeln, über
sendet es die Akten unmittelbar an das für die bet roffene Person zuständige Amtsgericht. 

Nummer 171 Gerichtliche Entscheidung nach Einspruch des Betroffenen {§ 87h 1 RG); Vollstreckung{§ 87n IRG) 

(1 ) Wird der Einspruch ganz oder teilweise rechtskräftig als unzulässig verworfen oder als unbegründet zurückgewie
sen, übersendet das Amtsgericht die Akten zur Vollstreckung an die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht oder den 
Jugendrichter a ls Vo llstreckungsleiter (Vollstreckungsbehfüde) und weist dabei auf Absatz 4 hin. Zeitgleich erteilt das 
Amtsgericht dem Bundesamt für Justiz eine Abgabenachricht mit Angabe der Anschrift und gegebenenfalls sonstiger 
Kontaktdaten der zuständigen Vollstreckungsbehörde. 

(2) Ist die Entscheidung des anderen Mitgliedstaates rechtskräft ig für nicht vollstreckbar erklärt worden oder ist die 
betroffene Person unbekannten Aufenthalts, sendet das Amtsgericht dem Bundesamt für Justiz die Akten zurück. 

(3) Über eine Zahlung im ersuchenden Mitgliedstaat informiert das Bundesamt für Justiz unverzüglich - nach Möglich
keit vorab auf elektronischem Weg - die Vollstreckungsbehörde oder das befasste Gericht, damit d iese prüfen können, 
ob in der Zahlung eine Rücknahme des Rechtsmittels zu sehen ist. Erlangt d ie Vollstreckungsbehörde auf einem nicht 
vorgesehenen Dienst- oder Geschäftsweg von Umständen Kenntnis, durc h die d ie Voraussetzungen fü r d ie Vollstre
ckung entfallen sein könnten , teilt sie dies unverzüglich dem Bundesamt tür Just iz mit. Sie sieht von der weiteren 
Vollstreckung erst ab, wenn ihr eine Mitteilung des Bundesamts für Justiz über den Wegfall der Vollstreckungsvoraus
setzungen vorliegt. 

(4) Die Vollstreckungsbehörde unterrichtet das Bundesamt für Justiz über den Absch luss einer Ratenzahlungsverein
barung. Nach Abschluss des Vollstreckungsverfahrens sendet d ie Vollstreckungsbehörde die Akten unverzüglich an 
das Bundesamt für Justiz als aktenführende Behörde zurück. 

Nummer 172 Gerichtliche Entscheidung auf Antrag des Bundesamts fiir Justiz (§ 87i IRG); Vollstreckung 
(§ 87n IRG) 

(1 ) Ist d ie gerichtliche Entscheidung rechtskräftig oder ist die betroffene Person unbekannten Aufenthalts, sendet das 
Amtsgericht die Akten an das Bundesamt für Justiz zurück. Wen n die Vollstreckung nach§ 87i Absatz 6 IRG ganz oder 
t eilweise durch das Bundesamt für Just iz zu bewilligen ist , stellt das Amtsgericht - erforderlichenfalls unter Beteiligung 
der zuständigen Vollstreckungsbehö rde - sicher, dass dem Bundesamt tür Justiz mit der Rücksendung der Akten 
zugleich eine Bankverbindung nebst Kassenzeichen mitgeteilt wird. 

(2) Unverzüglich nach Zustellung der Bewilligungsentscheidung übersendet das Bundesamt für Justiz der Vollstre
ckungsbehörde d ie Akten. 

(3) Über eine Zahlung im ersuchenden Mitgliedstaat informiert das Bundesamt tür Justiz unverzüglich - nach Möglich
keit vorab auf elektron ischem Weg - die Vollst recku ngsbehörde. Nummer 171 Absatz 3 SalL 2 und 3, Absatz 4 gilt 
entsprechend. 

Nummer 173 Besonderheiten bei Opfe..-entschädigungen 

(1) Wenn eine rechtskräftige gerich11iche Entscheidung vorliegt, mi t der eine Entscheidung nach § 87 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 3 IRG für vo llstreckbar erklärt und umgewandelt wurde. teilt das Bundesamt für Justiz bei der Aktenüber
sendung nach Nummer 172 Absatz 2 zugleich mit, ob mit dem ersuchenden Mitgliedstaat eine Vereinbarung nach 
§ 87n Absatz !:> Satz 4 IRG getro ffen wurde oder in 8 e1racht kommt. Sobald möglich , informiert das Bundesamt für 
Justiz die Vollstreckungsbehörde über die vom ersuchenden Mitgliedstaat mitgeteilte Bankverb indung. Die Vollstre
ckungsbehörde ist nicht verpflichtet, eigene Nachforschungen im Hinblick auf d ie Bankverbindung zu veranlassen. 

vgl. BT-Drs . 1711<:88. S. 27 
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(2) Die Vollstreckungsbehörde veranlasst, dass ein Erlös auf das nach Abs..1tz 1 Satz 2 bekannt gegebene Konto über
wiesen wird. 

Nummer 174 Rechtsbescilwerde; Zulassung der Rechtsbeschwerde(§§ 87j, 87k IRG) 

Die Staatsanwaltschaft bei d em Obe rlandesgericht legt die vom Amtsgericht übermittelten Akten dem Oberlandes
gericht vor und nimmt zu dem Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde und deren Begründung Stel lung. 

Nummer 175 Anrufung des Bondesgerichtshofes 

Hält d ie Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht ode·r der Generalbundesanwalt eine Entscheidung des Bundes
gerichtshofs für geboten, gilt Nummer 49 Absatz 2 und 3 entsprechend. 

Nummer 176 Mitteilung an das Bundeszentralregister(§ 87m Absatz 2 IRG) 

Eine Mitteilung an das Bundeszentralrei:iister wird im Bundesamt fü r Justiz veranlasst . 

Unterabschnitt 3 

Ausgehend'e Ersuchen 

Nummer 17i Nutzung des elektronischeri Formulars des Bundesamts für Justiz; Übersendung der inländi-
schen Entscheidung an das Bundesamt für Justiz 

(1) Bei ausgehenden Ersuchen nach § 870 IRG ist die Beschein igung zu verwenden, die im Anhang des Rahmenbe
schlusses 200b/2 14/JI des Rates vom 24. Februar 200b über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen 
Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen (ABI. L 78 vo m 22. März 200h, S. 16) abgedruckt ist. Die aktuelle Fas
sung dieser Bescheinigung ist a ls elektronisches Fo rmular auf der Internetseite des Bundesamts für Justizausfü llbar 
(www.bundesjustizamt.de). 

(2) Die zuständige deutsche Behörde leitet dem Bundesamt für Justiz auf dem Postweg eine Ausfertigung oder be
g laubigte Mehrfertigung der zu vollstreckenden inländischen Entscheidung und e inen Ausdruck der u nter Nut zung des 
elektronischen Formulars nach Absatz 1 Satz 2 ausgefüllten Bescheinigung zu. Nummer 1 Absatz 2 Satz 2 und 3 b leibt 
unberührt Die An ord nung einer Ersatzfreiheitsst raf e im ersuchten Mitgliedstaat ist auszuschließen, indem in der Ru
brik i) 1. der Bescheinigung „nein" angekreuzt wird. Wird d as elektronische Formular nach Absatz 1 Satz 2 genutzt, 
erfolgt der Ausschluss automatisch . 

(3) Die Übersetzung der Bescheinigung obliegt dem Bundesamt für Justiz, das die erforderlichen Unterlagen an die 
zuständige Stelle des ersuchten Mi1glieds1aates übersendet und damrt zug leich das ausgehende Ersuchen bewilligt. 

Nummer 178 Rilcknahme des Ersuchens 

(1) Die zuständige deutsche Behörde unterrichtet das Bundesamt für Justiz unter Angabe von Gründen unverzüglich, 
wen n die Vorausselzu ngen für d ie Vollstreckung - insbesondere bei einem Zahlungseingang - enttallen sind oder wenn 
d ie Vollstreckungsberechtigung wied er bei der zuständig en deutschen Behörde liegen soll. 

(2) Das Bundesamt für Just iz nimmt das Ersuc hen sodann unverzüglich gegenüber dem ersuchten Mitgliedstaat zu
rück und bestät igt der zuständigen deutschen Behörde zugleich die erfolgte Rücknahme. 

Nummer 179 Vetweigerung der Vollstreckung 

Über eine Verweigerung der Vollstreckung Im ersuchien Mitglfedstaat unterrichtet das Bundesarnt für Justiz d ie zu
ständige deutsche Behörde und weist gegebenen1alls ausdrücklich darau1 h in. wenn die Vollstreckung aus dem in 
§ 87p Satz 2 IRG genannten Grund abgelehnt wurde. 

Nummer 180 Ergebnis der Vollstreckung 

Das Bu ndesamt für Justiz unterrichtet die zuständige deut sche Behörde unverzüglich über das Gesamtergebnis der 
Vollstrecku ng im ersuchten Mitgliedstaat. 

Abschnitt3 

Einziehung und Verfall 

Unterabschnitt 1 

Eingehende Ersuchen 

Nummer 181 Anwendungsbe.-eich ; anzuwendende Vorsctuiften 

Dieser Unterabschnitt g ilt für eingehende Ersuchen aus ei nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union nach den 
§§ 88 bis 89 IAG. 

Nummer 182 Konsultationspflichten; Ablehnung eines Ersuchens 

(1) Der zuständigen Behörde des ersuchenden Mitgliedstaats ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben, wenn die nach 
den §§ 50 und 51 IRG zuständ ige Staat sanw altschaft beabsichtigt, ein Ersuchen um Vollstreckung einer Anordnung 
des Verfalls oder der Einziehung mit der Begründung abzulehnen, dass 

a) die Bescheinigung nach Art ikel 4 des Rahmenbeschlusses Einziehung:! fehlt oder fehlerha1t ist (§§ 88b Absatz 2 
Sat z 1, 88c Nummer 1 1 AG), 

b) einer der in § 88a Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 IRG geregetten Unzulässigkeitsgründe vorliegt, 

nahm@rbesc l1ILSS 2006/T83!v :J l's na:es vom 6. Oktobei 2006 Cb@r die .P.r.vendLrg des On.ndsatzes der gegerseiti;ien ArerY.enrurg aLf Eirzie· 
turgser : s=ht>idurgt>r !ABI. L 328 vom 24 11 .2006, S . 53). 
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c) die Zulässigkeitsvoraussetzung des § 88a Absatz 1 l\Jummer 2 Buchstabe a IRG nicht erfüllt Ist, weil es bei einem 
Ersuchen um Vollstreckung einer dem § 73d StGB oder dem§ 74a StGB entsprechenden Maßnahme an der bei
derseit igen Strafbarkeit fehlt , oder Rechte Dritter der Anordnung entgegenstehen oder 

d) ein Bewilligungsh indernis nach § 88c Nummer 2 und Nummer 3 IRG geltend gemacht wird. 

(2) Vor Ablehnung des Ersuchens aus e inem anderen der in den §§ 88a, 88c IRG fienannten Gründe kan n die zustän
d ige Behörde des ersuchenden Mitgliedstaats ko nsu ltiert werden. 

(3) Absatz 1 gilt entsprechend, \l\'enn die Staatsanwaltschaft beabsichtigt, d ie Vollstreckung aus tatsächlichen Gründen 
wegen Unmöglichkeit abzulehnen. Unmöglich ist eine Vollstreckung insbesondere, wenn 

a) der Vermögensgegenstand, auf den sich das Ersuchen bezieht, bereits für verfallen erklärt oder eingezogen worden 
ist, 

b) der Vermögensgegenstand an dem Ort, der in dem Ersuchen um Vollstreckung oder in der in Absatz. 1 Satz 1 
Buchstabe a) genannten Bescheinigung angegeben ist, nicht auffindbar ist oder 

c) der Ort gemäß Satz 2 Buchstabe b) nicht hinreichend bestimmt Ist. 

Nummer 183 Sicherstellung; Anhörung der verurteilten Person und Dritter(§ 8Bd Absatz 1Satz1 IRG) 

Nac h erfolgter Sicherstellung (§ 88d Absatz 1 Satz 1 IRG in Verbindung mit den §§ 111 b bis 111 d StPO) gewährt die 
Staatsanwaltschaft dem Verurteilten und Dritten, die den Umständen des Falles nach Rechte an dem zu vollstrecken
den Gegenstand geltend machen könnten, rechtliches Gehör, und zwar unabhängig davon, ob der Betro ffene seinen 
Wohnsitz im Inland oder im Auslarrd hat. Das Rec ht, sich zu äußern, erstreckt sich auch darauf, Umstärrde vorzutragen, 
die geeignet sind, einen Ablehnungsgrund nach § 88c IRG zu begründen. 

Nummer 184 Vorbereitung der Entscheidung der Stralvollstreckungskammer 

Nummer 67 Satz 1 f indet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass festzuste llen ist, ob ein Ablehnungsgrund 
nach§ 88c Nummer 4 oder 5 IRG vorliegt Dabei ist gegebenenfalls zu prüfen, ob eine Maßnahme nach § 76a StGB 
erfolgen könnte. 

Nummer 185 Herbeiführung der Entscheidung der Strafvollstreckungskammer {§ 86d Absatz 1 Satz 2 IRG) 

Nach Prüfung der Zulässigkeitsvoraussetzungen und der Ablehnungsgründe gemäß§ 88c IRG stellt d ie Staatsanwal t
schaft bei dem Landgericht bei der Strafvolls treckungskammer gemäß§ 88d Absatz 1 Satz 2 IRG den Antrag, über die 
Vollstreckbarkeit des im ersuchenden Mitgliedstaat getroffenen Erkenntnisses zu entscheiden. Der Antr.:;19 Ist zu be
gründen, insbesondere auch d ie Entscheidung, nicht von derr Ablehnungsgründen nach § 88c Nummer 1 bis 3 IRG 
Gebrauch zu machen. 

Nummer 186 Aufschub des Verfahrens(§ 88d Absatz 2 IRG); Sicherstellung 

{1 ) Den Aufschub des Verfahrens nach§ 88d Absatz 2 IRG, der in jedem Stadium des gerichtlichen Exequaturverfah
rens, des Bewillig ungsverfahrens und auch des Vollstreck ungsverfahrens (§ 88e Absatz 3 IRG) möglich ist. teilt die 
Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht der zuständigen Behörde des ersuchenden Mitgliedstaats unter Angabe von 
Gründen und, soweit möglich, der voraussichtl ichen Dauer des Aufsch ubs unverzüglich mit. Wird das Verfahren nach 
§ 88d Absatz 2 Nummer 1 IRG aufgeschoben, regt die Staatsanwaltschaft zug leich an , dass der ersuchende Mitglied
staat den betroffenen anderen M itgl iedstaat nach Maßgabe von Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe a) des Rahmenbe
sch lusses Einziehung informiert. 

(2) Sobald der Grund für den Aufschub nicht mehr besteht, ·t rifft die zuständige Behörde unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen und unterric htet hiervon die zuständ ige Behö rde des ersuchenden M itgliedstaats. 

Nummer 187 Unterrichtung des ersuchenden Mitgliedstaats über Rechtsmittel 

Die zuständige Behörde des ersuchenden M itgliedstaats ist über d ie Einlegung der sofortigen Beschwerde gegen die 
Entscheidung der Strafvollstreckungskammer{§ 88d Absatz 3 Satz 1 IRG) und das weitere Verfahren{§ 55 Absatz 2 
IRG) zu unterrichten. 

Nummer 188 Ergebnis des Verfahrens 

Die zuständige Behörde des ersuchenden Mitgliedstaats ist unverzügl ich über das Ergebnis des Vollstreckungshilfe
verfahrens und gegebenenfa lls der Vollstreckung (§ 88e IRG) zu informieren. 

Nummer 189 Aufteilung der Erträge; Herausgabe von Kulturgütern{§ 88f IRG} 

(1) Kosten, die im Regelfall der hälftigen Teilung eines über 10 000 Euro liegenden Vollstreckungserlöses nach§ 88f 
Satz 1 IRG ebenso wie Entschädigungsleistungen nicht vorab abgezogen werden dürfen , umfassen Gebühren und 
Auslagen einschließlich Vergütungs- und Entschädigungsleistungen nach dem JVEG. 

(2) Eine Vereinbarung nach§ 56b Absatz 1 IRG, für d ie NLJmmer 74b Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz t entsprechend 
g ilt, kann unter Beri.icksicht1gung der erforderlichen Gegenseitigkeit nur ausnahmsweise bei Vorl iegen besonderer 
sachlicher Gründe getroffen werden. Solche Gründe kommen beispielweise in Bet 1acht bei 

a) außergewöhnlic h hohen Kosten der Volls1reckung, 

bJ Entschädigungszahlurrgen an den Verletzten der Straftat(§ b6a IRG), 

c) Kult urgütern, die nicht dem Gesetz zum Schutz deutschen Kultu rgutes gegen Abwanderung unterliegen und 

d) entsprechender Praxis des ersuchenden Mitgliedstaats. 
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Unterabschnitt 2 

Ausgehend'e Ersuchen 

(1) Für ei n Ersuchen um Vollstreckung einer Anordnung der Einziehung oder des Verfalls ist die Bescheinigung nach 
Artikel 4 des Rahmenbesc hlusses Einziehung zu verwenden (Vordruck Nummer 4o). 

(2) Die Vollstreckungsbehörde übersendet der zuständigen Behörde des ersuchten Mitgliedstaats 

a) ein Original oder eine beglaubigte Mehrfertigung einer Bescheinigung nach Absatz 1, 

b) eine Übersetzung der Besc heln igung nach Absatz i In d le Amtssprache oder in eine der A mtssprachen des ersuch
ten Mitgliedstaats oder in eine wettere Amtssprache, die der ersuchte Mitgliedstaat ausweislich einer Erklärung 
akzeptiert, sowie 

c) eine beglaubigte Mehrfertigung der Anordnun~ der Einziehung oder des Verfalls. 

Nummer 191 Informationspflichten; Rücknahme des Ersuchens 

(1 i Wurden mehrere Mitgliedstaaten um Vollstreckungshilfe ersucht und teilt ein ersuchter Mitg liedstaat nach Maßgabe 
von Artikel 14 Absatz 3 des Rahmenbeschlusses Einziehung mit, dass eine Vollstreckung über den Höchstbetrag 
erfolgen könnte, informiert d ie Vollstreckungsbehörde unverzüglich die zuständigen Behörden anderer ersuchter Mit
gliedstaaten. Eine entsprechende Informationspflicht obliegt der Vollstreckungsbehörde, sobald diese Gefahr n icht 
mehr besteht. 

(2) Wurden mehrere M i1glieds1aaien um Vollstrec kungshilfe ersucht , in formiert die Vollstreckungsbehörde die zustän
digen Behörden der anderen betroffenen Mitg lieds1aa1en unverzüglich, sobald sie davon Kenntnis erlangt hat, dass 
eine Anord nung der Einziehung oder des Verfalls in einem ersuchten Staat ganz oder teilweise vollstreckt wurde. 
Anzugeben ist auch, in Höhe welchen Be1rages noch nicht vollstreckt wurde. 

(3) Eine Rücknah me des Ersuchens nach§ 90 Absatz 2 IRG ist unverzüglich gegenüber der zuständigen Behörde des 
ersuchten Mitgliedstaat s zu erklären und kommt auch in Betracht, wenn diesem die Vollstreckung aus anderen Grün
den entzogen werden soll. 

Nummer 192 Vereinbarung über eine Vollstreckung des Wertersatzes{§ 90 Absatz 3 IRG) 

Die Vollstreckungsbehörde prüft erforderlichenfalls die Mög lichkeit, mit der zuständigen Behörde des ersuchten Mit
g liedstaats eine Einigung über e ine Vollstreckung des Wertersatzes nach § 90 Absatz 3 IRG zu er.zielen. 

Nummer 193 Vereinbarung über die Verwertung, Herausgabe und Aufteilung des abgeschöpften Vermögens 
{§ 90 Absatz 4 IRG) 

l\Jummer 74b Absatz 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 

Vierter Tetl 

Sonstiger Rechtshilfeverkehr mit den Mitgliedstaa1en der Europäischen Uni.on 

Abschnitt 1 

Sicherstellungsma8nahmen 

Nummer 194 Anwendungsbereich; anzuwendende Vorscfiriften 

Dieser Unterabschnitt gilt für ein- und ausgehende Ersuchen nach Maßgabe des Rahmenbeschlusses Sicherstellung::i. 
Anzuwenden sind die §§ 94 bis 97 IRG. Ersuchen um Durchsuchung, Beschlagnahme und Herausgabe nach Num
mer 114 bleiben unberührt. 

Unterabschnitt 1 

Eingehende Ersucfien 

Nummer 195 AufschlJb der Bewilligung von Maßnahmen{§ 94 Absatz 3 IRG) 

(i ) Der Aufschub der Bewilligung von Maßnahmen nach § 94 Absatz 3 IRG wird der zuständigen Behörde des ersu
chenden Mitgliedstaats unverzüglich unter Angabe vo n Gründen und, soweit mög lich, der voraussicht lichen Dauer des 
Aufschubs mitgeteilt 

(2) Sobald der Grund für den Au1schub nicht mehr besteht, trifft die Staatsanwaltschaft unverzüglich die erlorderl ichen 
Maßnahmen, insbesondere durch Einholung erforderlicher r ichterlicher Beschlüsse. Die zuständige Behörde des ersu
chenden Mitgliedstaats wird hiervon unterrichtet. 

Nummer 196 Dauer und Aufhebung von Sicherstellungsmaßnahmen 

(1 ) Die Bewilligungsbehörde kann nach den Umständen des Einzelfalles angemessene Bedingungen festlegen, um die 
Dauer von Sicherstellungsmaßnahmen zu begrenzen. Z.uvor ist der zuständ igen Behörde des ersuchenden Mitglied
staats gegebenenfalls unter Gewährung einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Gegebenen
falls si nd die Fristen des§ 111 b Absatz 3 StPO zu beachten und die ersuchende Behörde um ergänzende Informatio
nen :zum Verfahrensstand und zum Tatverdacht zu bitten, damit geprüft werden kan n, ob die Voraussetzungen für eine 
Aufrechterhaltung der Maßnahme vor liegen. 

nahmerbesc l1l~ss 2003.i577/v des nates vom 22. J~ li c003 über die Volls:re ck~rg 11or Er'.sct-eidurger i:ber die Si~ hers'. ell ~l"lg von Verniöger s· 
ge;iensrärder oder Beweismi :-:elr ir der E~•op3iscter Unior (ABI. EU Nummer L Hl6 S. 451 
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(2) Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend, wenn die Aufhebung von Sicherstellungsmaßnahmen beabsichtigt ist. 

Nummer 197 Abletimmg einer Sicherstellungsmaßnahrne 

(1) Wird ein Ersuchen wegen Unzulässigkeit abgelehnt(§ 96 Satz 2 IRG), teilt d ie Bewilligungsbehörde der zuständigen 
Behö rde des ersuchenden Mitgliedstaats die ablehnende Bewilligungsentscheidung nebst Begründ ung un verzüglich 
mit. 

(2) Absatz 1 gllt entsprechend, wenn die Sicherstellung aus tatsächlichen Gründen wegen Unmöglichkeit abgelehnt 
wird. Zuvor wird der zustän digen Behörde des ersuchenden Mitgliedstaats gegebenenfalls unter Gewähru ng einer 
angemessenen Frist Gelegenheit zur Äußerung gegeben. Unmöglich ist eine Sic herstellungsmaßnahme insbesondere, 
wenn 

a) der Gegenstand an dem im Ersuchen oder in der Bescheinigung nach Artikel 9 des Rahmenbeschlusses Sicher-
stellung angegebenen Ort nicht auffindbar ls1 oder 

bJ dieser Ort nicht hinreichend bestimmt ist. 

Nummer 198 Unterriclitung über das weitere Verfahren 

(1) Die zuständige Behörde des ersuchenden Mitgliedstaats ist über die Erledigung des Ersuchens unverzüglich zu 
unterr ichten. 

(2) f erner werden ihr d ie Einlegung eines Rechtsmittels und die Anrufung des Oberlandesgerichts gemäß § 61 Ab
satz 1 IRG mitgeteilt. Der zuständigen Behörde des ersuchenden Mitgliedstaats wird unter Gewährung einer angemes
senen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Sie w ird über den Ausgang eines Verfahrens nach Satz 1 info r
miert. 

Unterabschnitt 2 

Ausgehende Ersuchen 

Nummer 199 Sicherungsunterlagen 

(1 ) Für ein Ersuchen um Durchsuc hung und Beschlagnah rne soll die Bescheinigung nach Artikel 9 des Rahmenbe
schlusses Sichers1ellung verwendet werden (Vordruck Nummer 46). 

(2) Die zuständige deutsche Justizbehörde übersendet der zuständigen Behörde des ersuchten Mitg liedstaats 

a) ein Original oder eine beglaubigte Mehrfertigung einer Bescheinigung nach Absatz 1, 

b) eine Übersetzung der Bescheinigung nach Absatz 1 in die Amtssprache oder in eine der A mtssprachen des ersuch
ten Mitgliedstaats oder in eine wettere Amtssprache, die der ersuchte M itgliedstaat ausweislich einer Erklärung 
akzept iert, sowie 

c) eine beglaubigte Mehrferti9ung erwirkter richterlicher Beschlüsse. 

(3J Wenn zugleich um Herausgabe ersucht wird, ist bei Ven.vendung der Bescheinigung nach Absatz 1 ein gesondertes 
Herausgabeersuchen nach Maßgabe von Nummer 114 beizufügen. In diesem Fall ist Feld h) Nummer 2. 1.1 der Be
scheinigung nach Absatz 1 zu markieren. 

Nummer 200 Aufhebung einer rictiterlictien Anordm.m9 

Die zuständige deutsche Justizbehörde unterrichtet die zus.1ändige Behörde des ersuchten Mitgliedstaats unverzüglich 
über die Aufhebung einer richterlichen Anordnung. 

Lfd. 
Nr. 

1. 

a) 

2. 

a) 

Abschnitt 2 

{u nbesetzt) 

Kapitel C 

Zusammenstellung der Übergabe- wnd Übernahmeorte und der Muster 

Erster Teil 

Deulscht'l 
Übernahme- und 
Übergal)el)et1örde 

Belgien 

BPOLI Aachen 

Dänemark 

BPOLI Flensburg 

Zusammenstellung der Übergabe- und 
Übernahmebehörden, Grenzorte und Justizvollztigsanstalteri 

Aus ärld St::h e 
Übernahme- und 
ü tiergabebehörde Übern311meor1 Übergal1eor'I 

Deutsche 
,JusliLvOI 'ugsansla l 

Föderale Polizei Aachen- Eynatten-BAB JVA Aachen für männliche 
Eupen Lichtenbusch Gefangene; 

BAB JVA Köln für weibliche Gefangene 

Syd-og Harrislee Padborg JVA Flensburg für männliche 
Sßnderjyllands Polit i Gefangene; 

JVA Lübeck für weibliche 
Gefangene 
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aJ 

b) 

C) 

4. 

a) 

b. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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Deutsche Ausändsctie 
Übernahme- und Übernahme- und 
Übergal)el)et1örde Üt1ergabebehörde 

Frankreich 

SPOLI Offenburg Police de I' Air et 
Revier Kehl des Frontieres a 

Strasbaurg - Kehl 
Europabrücke 

SPOLI Police de l'Air et 
Kaiserslautern des Frontieres a 
Revier Bienwald Strasbeurg, 

Lauterburg 

SPOLI Bexbach Police Aux 
Frantieres a Met:t, 
FCI Forbach 

Luxemburg 

BPOLI Trier Police Grand-
Ducale, UGRM 
Luxemburg 

Niederlande 

BPOLI Aachen Kgl. Marechaussee 
Revier Aachen Nord Brigade Heerlen 

BPOLI Kleve Kgl. Marechaussee 
Revier Kempen Brigade Venlo 

BPOLI Kleve Kgl. Marechaussee 
Revier Kempen Brigade Zevenaar 

BPOLI Kgl. Marechaussee 
Bad Bentheim Brigade Coevorden 

BPOLJ Kgl. Marechaussee 
Bad Bentheim Brigade Coevorden 
Revier Bunde 

Übernahmeort 

Kehl Europa-
brücke 

Scheibenhard-
Lauterburg 

Saarbrücken 
BAB 

Wasserbilliger-
bri.ick 

Aachen-
Lau rensberg, 
BAS 

Goch-
Hommersum 
BAB57 

Goch-
Hommersum 
BAB57 

Bad Bentheim, 
BAB 

Bunde 
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Übergabeort 
Deutsche 

,Justi.lvol . .:ugsansta 1 

Straßburg JVA Offenburg für männliche 
Gefangene 
JVA Karlsruhe - Außenstelle 
Bühl/Baden - für weibliche 
Getan~iene 

Scheibenhard- JVA Frankenthal für erwachsene 
Lauterburg männliche Gefangene; 

JSA Schifferstadt für jugendliche 
männliche Gefangene; 
JVA Zv\•eibrücken für erwachsene 
und jugendliche weibliche 
Gefangene 

Saarbrücken JVA Saarbrücken für erwachsene 
BAB männliche Gefangene; 

JVA Ottweiler für jugend liche 
männliche Gefangene; 
JVA Zweibrücken für e rwachsene 
und jugendliche weibliche 
Gefangene 

Wasserbilliger- JVA Trier für erwachsene 
brück männliche Gefangene; 

JSA Wittlich für jugendliche männ-
liehe Gefangene: 
JVA Zweibrücken und JVA Koblenz 
für jugendliche und erwachsene 
weibliche Gefangene 

Heerlen JVA Aachen für männliche 
Autoweg Gefangene; 

JVA Köln für weibliche Gefangene 

Goch- JVA Kleve für männliche 
Hommersum Gefangene; 
BAB 57 JVA Duisburg-Harnbern, 

ZwA Dinslaken für weibliche 
Gefangene 

Goch- JVA Kleve für männliche 
Hommersum Gefangene; 
BAB 57 JVA Duisburg-Harnbern , 

ZwA Dinslaken für weibliche 
Gefangene 

Bad Bentheim, JVA Lingen für männliche 
BAB Gefangene; 

JVA Vechta für weib liche 
Gefangene 

Nieuwe Schans JVA Meppen, Abteilung Aurich, 
für männliche Gefangene; 
JVA Vechta für weib liche 
Gefangene 



Lfd. 
Nr. 

6. 

a) 

bi 

C) 

dJ 

e) 

7. 

a) 

b) 
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Deutsche Ausändsctie 
Übernahme- und Übernahme- und 
Übergal)el)et1örde Üt1ergabebehörde 

Österreich 

SPOLI Bundespalizeid i rek-
Rosenheim tion Salzburg 
Revier Freilassing 

BPOLI Bezirkshauptmann-
Rosenheim schaft Kufstein 

BPOLI Sicherheitsdirektion 
Rosenheim Vorarlberg 
Revier Kempten (zuständig fü r 

Anbietung), 
PI Hörbranz 
(zuständig IUr Über-
gabe/Übernahme) 

BPOLI Bezirkshauptmann-
Rosenhei m schatt Innsbruck 
Revier Weilheim (zuständig fü r 

Anb1etungj, 
PI Seefeld (Tiron 
Bezirkshauptmann-
schaft Reutte 
(zuständig für 
AnbietungJ, 
PI Reutte (zuständig 
für Übergabe/ 
Übernahme) 

BPOLI Freyung Polizeiinspektion 
Revier Passau Schärding 

Polen 

8POLI PSG Sw1ecko 
Frankfu rt (Oder) 

BPOLI PSG Zgorzelec 
Ludwigsdorf 
Revier Görlitz 

Übernahmeort 

Freilassing 

Kiefersfelden 

Lindau 

Seefeld 

Reutte 

Schärding 

Frankfurt (Oder) 
BAB 12 
Swiecko 

Görlitz 
Stadtbrücke 
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Übergabeort 
Deutsche 

,Justi.lvol . .:ugsansta 1 

Freilassing Übergabe: 
JVA München für männliche Ge-
tangene; JVA M ünchen-Frauenab-
teilung für weibliche Gefangene 
Übernahme: 
JVA Bad Reichenhall für männliche 
Gefangene: JVA Traunstein für 
weibliche Gefangene 

Kiefersfelden Übergabe: 
JVA München für männliche 
Gefangene; JVA München· 
Frauenabteilung für weibliche 
Gefangene 
Übernah me: 
JVA Bernau für männliche 
Gefangene; JVA Traunstein für 
weibliche Gefangene 

Lindau JVA Kempten für männliche 
Gefangene: 
JVA Memmingen bzw. JVA 
Ravensburg für weib liche und 
männliche Gefangene 

Seefeld JVA Garmisch-Partenkirchen für 
männliche Gefangene; 
JVA München für weibliche 
Gefangene 

Reutte 

Schärding JVA Passau für männliche 
Gefangene; 
JVA Regensbu rg für weibliche Ge-
fangene 

Frank1urt (Oder) JVA Frankfurt/Oder für männliche 
BAS 12 Gefangene; 
Swiecko JVA Luckau-Duben für weibliche 

und jugendliche Gefangene 

Görlitz JVA Görlitz für männliche 
Stadtbrücke Gefangene; 

JVA Görlitz für weibliche 
Gefangene - wenn nicht über 
Nacht - bzw . .NA Dresden -
wenn über Nacht -



Lfd. 
Nr. 

c) 

d) 

e) 

8. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

9. 

a) 

bj 
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d) 
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Deutsche Ausändsctie 
Übernahme- und Übernahme- und 
Übergal)el)et1örde Üt1ergabebehörde 

BPOLI Pasewalk GKE Kolbaskowo 
Revier Pomellen 

BPOLI Forst PSG Tuplice 

BPOLI Forst PSG Zielona 
Revier Guben Gora/Bab1most 

Schweiz 

BPOLI Kantonspolizei 
Konstanz. Thurgau 

BPOLI Kantonspolizei 
Konstanz Schaffhausen 
Revier Singen 

BPOLI Kantonspolizei 
Weil am Rhein Aargau 
Revier Waldshut 

BPOLI Kantonspolizei 
Weil am Rhein Basel Stadt 

BPOLI Kantonspolizei 
Weil am Rhein Basel Stadt 

Tschechische Republik 

BPOLI Bezirksdirektion 
Alten berg Ust i nad Labern 

BPOLI Klingenthal Bezirksdirektion 
Karlovy Vary 

8POLI Selb Bezirksdirektion 
Karlovy Vary 
OPKPE Soko lov 

8POLI Waidhaus Bezirksdirektion 
Pilsen 
OPKPE Pilsen 

Übernahmeort 

Pomellen 

Fo rst/O lsz:y na 
BAB 15 

Guben/Gubin 

Konstanz 

Singen 

Waldshut 

Weil BAB 

Basel Badischer 
Bahnhof 

Petrovice 

Klingenthal 

8POLI Selb, 
DO Schirnding 

8POLI 
Waidhaus 
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Übergabeort 
Deutsche 

,Justi.lvol . .:ugsansta 1 

Pomellen JVA Neubrandenburg für 
erwachsene männliche Gefangene; 
JA Neustrelitz für jugendliche 
männliche und weibliche 
Gefangene; 
JVA Bützow für erwachsene 
weibliche Gefangene 

ForsVOlszyna JVA Cottbus-Dissenchen für 
BAB 15 männliche Gefangene; 

JVA Luckau-Duben für weibliche 
Gefangene 

Guben/Gubin JVA Ca ttbus-Dissenchen für 
männliche Gefangene; 
JVA Luckau-Duben für weibliche 
Gefangene 

Kreuzlingen JVA Konstanz. für männliche 
Gefangene; 
JVA Ravensburg für weibliche 
Gefangene 

Schaffhausen JVA Konstanz für männliche 
Gefangene; 
JVA Ravensburg für weibliche 
Gefangene 

Koblenz JVA Waldshut-Tiengen 

Basel BAB JVA Waldshut-Tiengen -
Außenstelle Lörrach für männlic he 
Gefangene; 
JVA Waldshut-Tiengen für 
weibliche Gefangene 

Basel Badischer JVA Waldshut-T iengen -
Bahnhof Außenstelle Lörrach für männliche 

Gefan~Jene: 
JVA Waldshut-Tiengen für 
weibliche Gefangene 

Petrovice JVA Dresden für männliche und 
weibliche Gefangene 

Klingenthal JVA Zwickau für männliche 
Gefangene; 
JVA Chemnitz für weibliche 
Gefangene 

BPOLI Selb, JVA Bayreut h/Außenstelle 
00 Schirnding JVA Hof für männliche Gefangene; 

JVA Bamberg für weibliche 
Gefangene 

BPOLI JVA Weiden fü r männliche 
Waid haus Gefangene; 

JVA Regensbu rg für weibliche Ge-
rangene 



Lfd. 
Nr. 

eJ 

f/ 

10. 

a) 

bl 

C) 

d) 

e) 

f) 
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Deutsche Ausändsctie 
Übernahme- und Übernahme- und 
Übergal)el)et1örde Üt1ergabebehörde 

BPOLI Bezi rksdirekt ion 
Wa ldmünchen Pilsen 
Revier Furth im Wald OPKPE Pilsen 

BPOLI Freyung Bez1 rksdirektio nen 
Süd böhmische 
Region 
OPl<PE Strakonice/ 
OPKPE Prachat ice 

Seeweg 

BPOLI Brem en 
Revier Cuxhaven 

BPOLI Bremen 
Revier Bremerhaven 

BPOLI Bremen 
Revier Flughafen 
Bremen 

BPOLI 
Bad Bentheim 
Revier Emden 

Wasserschutzpolizei 
Hamburg - WSP 033 

BPOLI Kiel 
Revier Puttgarden 

BPOLI Klei 
Revier Lübeck 

BPOLI Rostock 
Revier Ros1ock 
Ü berseeh at en 

BPOLI Stralsund 
Revier Mukran 

Übernahmeort 

Bezirksdirektion 
Pilsen 
OPKPE 
Doma2lice 

Bezirksdi rekt ion 
Südböhmische 
Region St razny/ 
Do lni Silnice 

Fährhafen 

Fährhafen 

Fährhafen 

Fährhafen 

Fährhafen 

Fährhafen 

Fährhafen 

Fährhafen 

Fährhafen 
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Übergabeort 
Deutsche 

,Justi.lvol . .:ugsansta 1 

Bezirksdirektion JVA Regensbu rg 
Pilsen 
OPKPE 
Doma2lice 

Bezirksdirektion JVA Passau für männliche 
Südböhrnische Gefangene; 
Region S1razny/ JVA Regensbu rg für weibliche Ge-
Oolnl Slinice fangene 

JVA Uelzen, Abteilung Stade für 
männliche Gefangene; 
JVA Vechta für weibliche 
Gefangene 

JVA Bremen - Standort 
Oslebshausen für Bremen für 
jugendliche und erwachsene 
männliche und weibliche 
Gefangene; 
JVA Bremen - Stando rt 
Bremerhaven für Bremerhaven für 
männliche ervvachsene Gefangene 

JVA Bremen - Standort 
Oslebshausen für Bremen für 
jugendliche und erwachsene 
männliche und weibliche 
Gefangene 

JVA Meppen, Abteilung Aurich, 
für männliche Gefangene; 
JVA Vechta für weibliche 
Gefangene 

Untersuch u ngshattanstalt 
Hamburg 

JVA Lübeck für männliche und 
weibliche Gefangene 

JVA Lübeck für männliche und 
weibliche Gefangene 

JVA Bützow für erwachsene 
männliche und weibliche 
Gefangene; 
JA Neustrelitz für jugendliche 
männliche und weibliche 
Gefangene 

JVA Bützow für erwachsene 
männliche und weibliche 
Gefangene; 
JA Neustrelitz für jugendliche 
männliche und weibliche 
Gefangene 



Lfd. 
Nr. 

11. 

a) 

b) 

C) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 
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Deutsche 
Übernahme- und 

Aus ändsctie 
Übernahme- und 

Übergal)el)et1örde Üt1ergabebehörde 

Luftweg 

BPOLI Flughafen 
Berlin-Schönefeld 
(voraussichtlich bis 
26. Oktober 201 3) 

BPOLI Flughafen 
Berlin Brandenburg 
(voraussichtlich ab 
27. Oktober 2013) 

8POLI Flughafen 
Berlin-Tegel 
(voraussichtlich bis 
26. Oktober 2013) 

8POLI Bremen 
Revier Flughafen 
Bremen 

BPOLI Dortmund 
Revier Flughafen 
Dortmund 

BPOLI Dresden 
Revier Flughafen 
Dresden 

BPOLI Flughafen 
Düsseldorf 

BPOLI Düsseldorf 
Revier Mönchen-
gladbach 

BPOLI Erfurt 
Revier Flughafen 
Erfurt 

BPOLD Fl ughafen 
Fmnkfu rt/Main 

BPOLI Trier 
Revier Flughafen 
Hahn 

BPOLI Flughafen 
Hamburg 

BPOLI Flughafen 
Hannover 

Übernahmeort 

Flughafen 
Berlin-
Schönefeld 

Flughafen Berlin 
Brandenburg 

Flughafen 
Berlin-Tegel 

Flughafen 
Bremen 

Flughafen 
Dortmund 

Flughafen 
Dresden 

Flughafen 
Düsseldorf 

Flughafen 
Mönchen-
gladbach 

Flughafen 
Erfu rtiWeimar 

Flughafen 
Frankfurt/Main 

Flughafen 
Frankfurt/Hahn 

Flughafen 
Hamburg 

Flughafen 
Hannover 
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Deutsche 
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JVA Neuruppin-W ulkow für 
rnännl. Gefangene 
JVA Luckau; JVA Luckau-
Duben für weibliche Gefangene 

JVAen Berlin 

JVA Bremen - Standort 
Oslebshausen für Bremen für 
jugendliche und en.vachsene 
männliche und weibliche 
Getan1=Jene 

JVA Dortmund für erwachsene 
männliche Gefangene; 
JVA Gelsenkirchen für erwachsene 
weibliche Gefangene; 
JA Lünen fü r jugendliche 
männliche und weibliche 
Gefan~1ene 

JVA Dresden 

JVA Düsseldorf für männliche 
Getanf:Jene; 
JVA Willich II für weibliche 
Gefangene 

JVA W illich 1 für männliche 
Gefanf:Jene; 
JVA Willich II für weibliche 
Gefangene 

JVA Gold lauter für männliche 
Gefangene; JVA Chemnitz , 
Teilanstal t Reichenhain für 
weibliche Gefangene 

JVA Wiesbaden für junge 
männliche Gefangene; 
JVA Frankfurt am Main 1 für d ie 
übrigen männlichen Gefangenen; 
JVA Frankfurt/Main III (Preunges-
hei m) für weibliche Gefangene 

JVA Rohrbach für männ liche und 
weibliche Gefangene 

Untersuchungshaftanstalt 
Hamburg 

JVA Hannover 



Lfd. 
Nr. 

m) 

n) 

a) 

p) 
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Deutsche 
Übernahme- und 

Ausändsctie 
Übernahme- und 

Übergal)el)et1örde Üt1ergabebehörde 

BPOLI Flughafen 
KölniBonn 

BPOLI Leipzig 
Revier Flughafen 
Leipzig/Halle 

SPOLI Kiel 
Revier Lübeck 

BPOLI Flughafen 
München 

Polizeiinspektion 
Nürnberg-
Flughafen 

BPOLI Münster 

BPOLI Rostock 

BPOLI Bexbach 
Revier Flughafen 
Saarbrücken 

BPOLI Flughafen 
Stuttgart 

SPOLI Kleve 

BPOLI 
Kaiserslautern 

Übernahmeort 

Flughafen 
Köln/Bonn 

Flughafen 
Leipzig-Halle 

Flughafen 
Lübeck-
Slankensee 

Flughafen 
München 

Flughafen 
Nürnberg 

Flughafen 
Paderborn/ 
Lippstadt 

Flughafen 
Rostock-Laage 

Flughafen 
Saarbrücken 

Flughafen 
Stuttgart 

Flughafen 
Weeze-
Laarbruch 
(Airport 
Niederrhein) 

Flughafen 
Zweibrücken 
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Deutsche 
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JVA Köln für männliche und 
weibl iche Gefangene 

JVA Leipzig mit Krankenhaus 
{tür weibliche Gefangene nicht über 
Nacht; dann JVA Dresden oder 
JVA Chemnitz) 

JVA Lübeck für männliche und 
weibliche Gefangene 

JVA München-Stadelheim für 
männliche Gefangene; 
JVA München - Frauenabteilung 
für weibliche Gefangene 

JVA Nürnberg, Mannerstraße 6 
für männliche Gefangene; 
JVA Nürnberg, Mannerstraße 36 
für weibliche Gefangene 

JVA Bielefeld-Brackwede für 
männliche und weibliche 
Gefangene 

JVA Bützow für erwachsene 
männliche und weibliche 
Gefangene; 
JA Neustrelitz für jugendliche 
männliche und weibliche 
Gefangene 

JVA Saarbrücken für erwachsene 
männliche Gefangene; 
JVA Ott1Neiler für jugendliche 
männliche Gefangene; 
JVA Zweibrücken für erwachsene 
und jugendliche weibliche 
Gefangene 

JVA Heimsheim für männliche 
Gefangene: 
JVA Schwäbisch Gemünd für 
weibliche Gefangene; 
JVA Hohenasperg für kranke 
Gefangene 

JVA Geldern für männliche 
Gefangene: 
JVA Duisburg-Hamborn, 
ZwA Dinslaken für weiblic he 
Gefangene 

JVA Zweibrücken für männliche 
und weibliche Gefangene 


